
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Theatrvm Evropaevm
oder außführliche und wahrhafftige Beschreibung aller und jeder

denckwürdiger Geschichten, so sich hin und wider in der Welt ... sich
zugetragen haben

... vom 1707ten Jahr, biß zu Ausgang des 1709ten ...

Abelinus, Johann Philipp

Franckfurt am Mayn, 1720

Westphälische Geschichte

urn:nbn:de:bsz:31-96991

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-96991


—

— Waſtppauche Geſch.
1707 . uͤber war bey dem Evangeliſchen Corpore vielfaͤl⸗

ſg Beſchwerung geführet / mancherley berathſchla

get / verſchiedenes an den Hn . Abt geſchrieben /

aber mit alle dem nichts außgerichtet worden / biß

endlich Preuſſen das andern ſonſt auch eingerathe⸗

ne Mittel ergriff und mehrgedachten Abt ſtecken

ließ / daß es alle in ſeinen Landen gelegeneBenedi-
ctiner -Cloͤſter (deſſen Ordens auch das Kempti⸗

ſche Stifft iſt ) einziehen und hiermit welſen wolte /

daß Proteſtirenden recht ſeyn muͤſte / was ſich Roͤ

miſch · Catholiſ . nicht unrecht zu ſeyn erachteten /
wenn nicht denen Klagen und Beſchwerden

Theinſelberger Reformirten wuͤrcklich und endlich

ohn laͤngern Verzug abgeholffen wuͤrde : durch

welches Compelle intrare es dahin kam / daß der

Abt die Kirche denen Reformirten wiederum oͤff⸗

nen ließ / auch ſich Abſtellung andrer Rellgions⸗

Neuerungen erklärte . Die gute Stadt Donau⸗

wert war froh / daß ſie wieder in alte Freyheit ge⸗

kommen / von welcher ſie auch in denen Creyß /Ver⸗

W
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Er Catholiſche Fuͤrſt von Naſſau⸗Sie⸗

111 Jen gerteth dieſes Jahr in die groͤſte

bat mit Verdrießlichketten / wiewohl / nach

Gemahlin gemeinen Urthell / durch ſeine elgne
und Ge⸗ Schuld und Auffuͤhrung . Mit ſeiner Gemahlin

ſchwiſter ſebte Er in Streit die ſich unter andern am Kayſ .
Ee

Hofe beklagte / daß Ihr und Ihrer mit dem Fuͤrſten

erzeugten Tochter der Standsmaͤßtge Unterhal

nicht einmahl gereichet wuͤrde / und wolten auch

ſeine Stieff⸗Geſchwviſter ihre Verpflegung haben /

die ſein He. Vater mit einer Adelichen Dame in

dritter Ehe erzeuget hatte / denen aber der reglerende

Fuͤrſt nichts ſchuldig zuſeyn vermeynte / und aller⸗
hand Einwendungen wider die Rechttmaͤſſigkeit

dieſer leßtern Ehe ſeines Herꝛn Vaters u. ſw . mach⸗

te . Die Sache kam an Reichs⸗Hoff⸗Rath / und

wurde daher der mehrgedachte Fuͤrſt erinnert ſich

von ſelbſt / ſonderlich in Anſehung der Gemahlin

ſeiner Schuldigteit zubeſchetden / damit es nicht

zu andern Ihm unbelleblichen Mitteln kommen

51 doͤrffte. Allein die Sachen giengen ihren alten

innen Weg / worbey es denn dahin kam / daß Kayſerl .

Commiſ . Majeſt . eine Commiſſion zu Unterſuchung und

lon, Hinlegung der Sachen auf Chur⸗Pfaltz / als

Hertzog zn Juͤlich/ erkannten. Well nun dieſe

CommiſſionNachricht haben mochte / daß der ſo

genannte Graf Jonquieres , den der Churfuͤrſt zu

ſeinem Hoff⸗Marchalgemacht / an dieſen Haͤndeln

im Hauſe viel Schuld haben mochte / hatte
Pfalt⸗

ſchon vorigen Jahrs die Anſtalt gemacht / daß

Landvolck ein ohnverſehener Einſall in die Keſidentz

des Cathol . Fuͤrſten geſchehen und ſolcher Jon⸗

quieres hinteg genommen und nach Juͤlich in

Arreſt gebracht werden ſolte . Der Einfall im

Schloß war den 15 . Julij abgewichenen Jahrs
geſchehen/ onquieres aber daſelbſt nicht gefunden

worden/ weil Er ſich in das Jeſutter⸗Collegium
efluͤchtet / aber man oͤffnete ſich auch dahin den

Weg/ und nahm Ihn mit ſich nach Jůͤlichinei⸗

Laßhet den

Jonquie .
res

gefänglich
wegfüh⸗
ren / den
ber Fuͤrſt
als Hoff⸗
Marchal
gebraucht .

Senckwürdiger Geſchtchte .

Weſtyphaͤliſche Geſchichte .

es noch andere die mehr in das Publicum liefen/ terthanen

t

Weydenan waren mit Abfuͤhrung des Ihnen zu⸗

durch einige regulirte Milita und hinzugethanes

1771 .

ſammlungen ſchon Beſitz genommen / dergleichen

aber auff dem Reichs⸗Tage bißher / wegen der un

ruhigen Laͤuffte und koſtbahren Zeiten / unterlaſſen
hatte : Weil aber doch dermahln der Reichs / Tag
von denen Staͤdtiſchen beſſer beſchicket werden /
und deßhalben von denen Schwaͤbtſchen zwey ba⸗

hin gehen ſolten ; entſchloß ſie ſich durch dieſe di⸗

Poſſeſs in dem Collegio Civitatenſi eiußunehmnen
notificirte es demnach dem Reichs⸗Convent / mit

Bitte / daß ſolcher beym Frieden / die Erhaltung

einmahl wieder erlangten Reichs ⸗Freyheit befoͤr⸗
dern helfſen moͤchte.

Wegen der Strtttigkeit zwiſchen Caſtell und der um wein .

Ritterſchafft in Francken / addreſſirte ſich der renitung

Graf von Caſtell an die Verſammlung der 4 . Al bey wie⸗
ſocürten Creyſe uͤberhaupt / und auch hernach an

jeden deroſelbigen inſonderheit / umb ſeines Su⸗
*

chens Secundirung zu erhalten / welche ihm auch

verſyrochen wurde / und wird ſich das uͤbrige in

der Geſchicht Folge zelgen.

1707 .

Donau⸗
wert nim̃t
Doſſeſs im

Reicht⸗
Convent ,

Und bittet

einen Thurn / daruͤber der Fuͤrſt vlel Schreyens
machte und ſich beſchwerte / daß unziemliche Ge⸗

walt gegen ſein Haus und in ſelbigem geuͤbet/ und

von Soldaten und Bauern ſehr ungeſchickt / ja gar

barbariſch verfahren worden waͤre .

Auſſer dieſen haͤußlichen Ungelegenheiten / gab Die Un⸗

und viel Lermens auch Auffehens machten . Es werden
hatte nemlich mehr erwehnter Cathol . Fuͤrſt in Nne
Siegen / ſeine anderweitig beruͤhrte Prætenſion Abgaden
auf die Orengiſche Erbſchafft auszufuͤhren / eine ſchwütig.
Reyſe nach dem Haag vorigen Jahrs ſich vorge⸗

nommen / und zu deren Behuff von ſeinen Unter⸗

thanen eine Steuer von 4000 . Reichsth . begehret/
auch jedem Orte den daran zuerlegenden Theil an⸗

gewieſen / in der Meynung / daß Er / als ein un⸗

mittelbahrer Fuͤrſt des Reichs / gleich ſeinen Vor⸗

Eltern / das Recht ungemeſſener Schatzungen ha.
be / an dergleichen / was Ihn duͤnckte / zuerheben
befugt / und dieſes von alten Zeiten her alſo ge⸗
braͤuchlich geweſen ſey. Die Gemeinds Leute in

getheilten ſaumſeelig geweſen / ünd gegen Ende

vergangenen Jahrs erinnert worden / die Ablegung
einſt zubewerckſtelligen / oder der Execution gewaͤr⸗
tig zu ſeyn . Sie hatten aber dem Boten dieſer
Erinnerung durch den Heimbuͤrger zur Antwort

geben laſſen : Sie wolten eine Schatzung / zum

Unterhalt allürter Milice , ohn Execution , zahlen /
lieſſen ſich aber daruͤber wetters nicht exequiren .
Dieſe Antwort war ab Seiten der Hereſchafft

ohnziemlich zuſeyn erachtet / und der Heimbuͤrger
in Arreſt genommen worden / von ihm zu erfahren /
wer ſie ihm eigentlich / ſolche weiter zu hinterbrin⸗

gen / aufgegeben . Nebſt dem ordnete man auch einen

Sergeanten mit 11 . Mann nach Waydenan
ab die verwelgerte Gelder / durch Execution einzus

treiben . Dieſer widerſetzten ſich die Weyde nauer /

tnit Beyhuͤlff anderer heriukommender dand⸗In⸗

wohner / das Hauß umgebende / worinnen der
66EECC67Ccc
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Sergeant mit ſeiner Mannſchafft lag / der vor das

Beſte erachtet / ſich heim auß dem Gedraͤnge zu⸗

machen . Die Mannſchafft deſſelbigen berieff man

des folgenden Tags zuruͤck / dargegen etlich 100 .

aus der Waydenauer Gemeinde ſich zuſammen in

ein Feld bey Stegen gezogen / mit dem Vorſatz den

arretitten Haimburger / wo moͤglich/ Bittweiſe /
oder / da dieſes nicht angehen wolte / mit Nachdruck
loß zumachen / darbey ein gewiſſer Unterthan aus

Dreisbach / Matthes Schreick genannt / vieles ge⸗

than / und ein Schnuptuch auf einen Stock / an

Fahnes ſtatt gebnnden zuhaben /beſchuldiget wurde .

Der Commendant im Schloſſe des Cathol . Fuͤr⸗
ſten hatte denen zuſam̃en gekommenen wiſſen laſſen/
ſie moͤchten auseinander gehen / und ja nicht naͤ⸗

hender andringen / weil er ſonſt ſcharff Feuer un⸗

ter ſie geben laſſen muͤſte / welches denn auch erfol⸗
get / als der verſammlete Haufe ſich dem Stadt⸗

Thor zu / und durch ſelbiges in die Stadt gemacht /

worbey aber unterſchiedliche ſchwer und gefaͤhrlich
beſchaͤdiget worden .

begaben ſich hierauff in des Reformirten Fuͤrſten
Hof / daſelbſt Schutz ſuchende / und entſtund alſo

eingroſſes dermen / da das gantze Land ſich uner⸗

traͤglich beſchwert zů ſeyn ſchiene/ dieſer Laſt kurtzum
loß ſeyn/ und nicht mehr/ wie ſonſten / hergeben wol⸗
ten / was die auſſerordentliche Auffuͤhrung des

Cathol . Fuͤrſtens erforderte / von dem man zube⸗
richten wuſte / daß Er / nach angenommenem Titul
eines Printzen von Oranien / r2 . Hoff⸗Cavaliers /

Die bey eben ſo vlel Pagen / 24 . Laquayen / 30 . Muſican⸗

Henie ten und Comoͤdianten / eine ſolche Anzahl Traban⸗

Staat id⸗ ten / 12. Trompeter und 24. Jaͤger / unter welchen

1 abge⸗ allen / viel Frantzoſen und Italtaner geweſen / ſich
ordert

worden . halben hin erſchallende Haußhaltung abgeben
muͤſſen / die nicht wohl gebilliget werdenkoͤnnen .

Da das Unheyl ſo weit kommen / ſuchte jeder
Theil ſich zů rechtfertigen und zu ſchuͤtzen/ und wur⸗

de berichtet / es habe ſich der Cathol . Fuͤrſt in Sie⸗
gen ( welches Er doch gethan zu haben / hernach
nicht an ſich kommen laſſen wollen ) bey dem Kay⸗
ſerl . Retchs Hoffrath ſelbſt mit Klage wider ſeine
zuſammen gelauffeneUnterthanen gemeldet / und

inan Eölln
umb Huͤlffe angeſuchet / auch eine Commiſſion

wird auff das Dohm ⸗Capltulin Coͤlln erhalten / zu dem

Commil . Er auch mitlerweil und ehe es zur foͤrmlichen

1707 .

Dassapi⸗

larius . Ulbertragung ſothaner Commiſſion an mehrge⸗
dachtes Capitul kommen / einige ſeiner Raͤthe abge⸗
ſchickt / mle dieſer Inttruction : Es haben unſre bey⸗
de Raͤthe Hartmann und Cammer einem Hoch⸗
wuͤrdigen Dhomb ⸗Capitul nachdruͤcklich den in⸗
ſolenten unbegruͤndeten Auffſtand unſerer Siege⸗

an welches
niſchen Unterthanen / und dabey inſonderheit vor⸗

ſich vorhin zuſtellen / wie daß beſagte Rebellen an Platz daß ſie
der Fͤrſt / ihre etwa habende Beſchwerden Uns als ihrem
um Ver⸗ Landes· Fuͤrſlen und Herrn Supplicando unter⸗

311 0
thaͤnigſt remonſtriren / und deren Remedirung

Wbe gausbitten ſollen / gleich und gerade zum Reichs⸗
Hof ⸗Rath gangen / und dorten dle Einrichtung
der Onerum ihrer Fantaſie nach begehret haben/
dergleichen Vorbeygehung angebohrner Lands⸗

Herꝛſchafft ſeye widerrechtl . und gegen die Reichs⸗
Conſtitutiones alſo ein Hochwůrdig Ohomb⸗Ca⸗

Beſchreibunng

Die eingekommene Leute

gehalten hatte / darbey es eine wunderſame allent⸗

ehalſche Geſch
— —pitul wohl befugt / ſolchen Recurſus ohngeachtet/ 1705 .

die huͤlffl. Hand zu bitten .

Wie dann begehrt wird / daß von wohlbeſagten
Dhomb⸗Capitul ein gewiſſenhaffter kluger Mann
von den Raͤthen nacher Stegen abgeſchicket wer⸗

den moͤge/ um die Prætexte beſagten Auffſtands zu
unterſuchen / und dem Befinden nach uns daruͤber
zu referiren .

Waͤren wir entſchloſſen perſoͤnlich nacher Ste⸗

gen zugehen / um der Unruh abzuhelſſen / weilen

aber bey ſs wuͤtendem Poͤbel wir ohne gnugſame
Garde dorten nicht ſicher ſeyn koͤnnen/ erſuchen wir

ein Hochwuͤrdig Dhom⸗Capitul von ihren
Trouppen uns ein 30. Mann auf eine benoͤthigte
Zeit herzuleihen .

Das Dhomb⸗Capitul hatte / weder iu Zwin⸗
E5

gung Stegentiſcher Unterthanen nachihres Fuͤr⸗ neht ſch
ſtens Willen / noch auch zu deſſen Garde / einiges der
Volck hergeben wollen / und war unterdeſſen die Commil .
Commiſſion auf ſelbiges erkandt worden / die Ur⸗ſlon

ſachen des Tumults zu unterſuchen / ſonderlich
Erkundigung wegen derer harten Beſchwerungen
einzuziehen / die Siegeniſche Unterthanen angege⸗
ben/ und umb deren Linderung ſie angehalten / well

ſie in Wien wahrſcheinlich gemacht / es haͤtte ihi
Fuͤrſt und Herꝛ in ſiebenjaͤhrtger Regierungs⸗
Zeit uͤber J0 . doppelte Schatzungen erhoben/ unt

gleichwol ſein Reichs ⸗ und Creyß Contigent ii

gehoͤriger Anzahl nicht geſtellet / etliche 1000 . ffl
Schulden gemacht / und verurſachet daß die Unter

thanen nur an Creyß / angedroheter Executio :

uͤberhoben zuſeyn / biß in die 12000 . Fl . dermahln
nachzahlen muͤſſen u. ſ. w. Mehrgedachtes Dohm⸗
Capitul unterzog ſich auffgetragener Commiſſion ,
ließ auch Anſtalt machen ſelbige auszufuͤhren / und

die Subdelegirte mit einer ziemlichen Anzahl
Mannſchafft begleitet / ( weil man von der Keni⸗

tentz des Fuͤrſten vollkommen gewiſſe Nachricht

hatte / nach Siegen zugehen / allwo der Fuͤrſt der⸗

mahln zugegen war / dem der Rentmelſter von

Billſtein weil er Ihro Durchl . ſonſt wohlbekandt
war / die Kayſerl . Decreta und derer Commiſſa⸗

rien Intimationes uͤberlieffern ſollen / als mehr ge⸗
dachter Fuͤrſt den 20 . April von dem an Siegen

der Unter⸗
thanen
Beſchwer,
te zu un⸗

terſuchen ,

gelegenen Hofe Weichenbach nach dieſer Stadt
ſpatzierte . Dieſer wegerte ſich ſo eines als das anFüͤtſt wil
dre anzunehmen / machte auch ſo dermahln alsdie Kahſ
hernach die Urſachen bekandt / die er zu dergleichen Ponnt

Verfahren zuhaben vermeynet / dahin gehende / deiſeckennen
Kayſerl . Reichs⸗HoffRath koͤnne die Klagen wi noch an⸗

der Reichs ⸗Staͤnde von denen Unterthanen ſonehmen .
ſchlechter Dings nicht annehmen / indem es wider
die Capitulationes und andre Reichs⸗Grund⸗
Geſetze ; das Dohm⸗Capitul ſey auch nicht befugt
geweſen / ſich einer ſolchen Gommiſſion zu unter⸗

ziehen/ habe Ihm nicht den Titul eines Printzen
von Oranien gegeben und ſo weiter , Ließ auch in

einer ausfuͤhrlichen Deduction die Frage :

„ Ob dem Reichs⸗Hoff⸗Rath gebuͤhret/ ohne Be⸗

„ kraͤnckung derer Reichs,Satzungen / erzehlter
„ maſſen / wider den Fuͤrſt von Naſſau⸗Siegen
„ zuverfahren 2 Und ob dieſer gehalten geweſen
„ emanirte Decreta und Commiſſions anzuneh⸗
men ? weltlaͤufftg unterſuchen .

und

eine
mit

tior
Col
( Lor
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7ον Es blieb aber doch bey Fortſegung der einnahl nommen / die Reformirteverlaſſen / auch Anſtalt 1707 .

Esblelbt erkanten Commiſſion , wie ungeduldig auch der das Stegenſche Catholiſch zu machen / mit einem

doch dar⸗ Fuͤrſt von Siegen ſich daruͤber bezeigte / da Er in Reformations⸗Edict 162 6. gemacht hatte .

dey / ob Franzoͤſiſcher Sprache an unterſchledene Fuͤrſten. Von dieſem Anfang war es / wie gewoͤhnlich/ neuerlich

fägegdes⸗
und Staͤnde des Reichs einen Brieff abgehen ließ / immer weiter gekommen / biß der Weſtphaͤllſche ſortgeſe⸗

faben an⸗
der mit groſſer Heſſtigkelt geſchrieben zu ſeyn ſchle⸗ Friede und nach ſelbigem Anno 1650 . der Erecu - het /

iltic Ine /in toelchem Er bath/ die Geſandſchafft zuRe⸗ tions-Commiſſion- Schluß erfolget: Es ſolten

ſchreibt/ genſpurg dahin zu inſtruiren / daß Er / bey ſeinen Reformirte in Siegen in das Exercitium Refor⸗
Fuͤrſtl. Rechten / wider neuerliche Attentata des mirter Religton / wie ſie es den 1. Januarii 1624 .

Hofes zuWien und des Reichs ⸗Hoff⸗Naths ge , gehabt und genoſſen / wieder elngeſetet und herge⸗
ſchuͤzet wuͤrde. Nebſt dieſem wurde hefftig auffſtellet / und inſonderhett ihnen die S. Nicolai Kir⸗

Chur⸗Mayntz / das Schoͤnburgiſche Hauß / den chenin der Stadt Slegen / ſambt Zugehoͤr/ auff .

Birectorial - Geſandten in Regenſpurg u .ſ. w. loß dieſen Fuß reſtituiret ſeyn ꝛcac . Dergeſtalt war

gezogen / als wann man ſich von dleſer Seiten all⸗ Roͤmiſch ⸗Catholiſche Religions⸗Ubung im Sie⸗

zuviel Gewalt anmaßen / ſelbige zu Unterdruͤckung genſchẽ faſt ſo gut als gaͤnzlich wlederumb abgeſtel⸗

Reichs⸗Fuͤrſten und Staͤnde mißbrauchen wolte / let / wenn alles nach dem Buchſtaben des Frie ·
und wasdergleichen Dinge mehr waren / wodurch den ⸗Schluſſes und darnach zu ſuͤhrender Execu⸗

die Sache des Fuͤrſten nicht gebeſſert werden konte / tions - Commiſſion gehen ſollen . Doch hatte ſich

den Kayſerl. Majeſt . bewegl. warnete / durch unbe⸗ damals Graf / hernachmals Fuͤrſt Johann Mo⸗

ſcheldenes Schreiben und Bezeigen nicht ſchaͤrffers riz vor ſich / und Nahmens ſelner Herren Bruͤ⸗
Verfahren gegen Sich zuverurſachen . Vielmehr derfreywvillig / mittelſt eines Anno 1651 . 1. ( 11 )
wurde bey all erzehltem Bezeigen und Verhalten Decembr . errichteten Receſſes dahin ein verſtan⸗

des Fuͤrſten dem Dhom ⸗Capitel gar die Verwal⸗ den / daß in ermeldeter Stadt Siegen der Catho/
tung ſeines Lands oder eine Regterungs - Admini - liſchen Herr/und Buͤrgerſchafft / dieſer ſo wohl in

ſtration / die man eine Art der Curatel zu ſeyn er . Ab⸗als Antveſenheit der Herrſchafft / das ofſentl .

achtete / auffgetragen / deren ſich auch mehrgedach · CathollſcheExercitium in daſiger Johannts⸗Kir⸗
tes Capitul unterzog / die biß dahin geweſene chen / auch das Begraͤbnuß auff S. NMartins⸗

Fuͤrftl. Raͤthe caſſirte / andre anſtellete / auch an Kirchhof / nebſt denen Reformirten / verſtattet /
alle Rentmeiſter / Einnehmer / Bediente / Pach hingegen bey Verrichtung des Gottesdienſtes alles

ter des Siegenſchen Lands / Catholiſchen An⸗ Getuͤmmel / in ⸗ und auſſerhalb der Kirchen abge⸗

theils / den Befehl ergehen ließ / von denen da⸗ ſchafft ſeyn und bletben ⸗ auch beyderſeits Geiſtll⸗

ſſelbſt noch vorhandenen / auch jetzt und inskuͤnfftig che keine Diſpoſition oder Geiſtl . Jurisdiction uͤber
5 1 fallenden Renten / Gefaͤllen und Einkuͤnfften / des andern Thells Reltgtons. Berwandten haben /

wulteiltra. wie die immer Nahmen haben mögen / das ge⸗ noch wentger ſich des Juris Diœceſani oder Actu -

tions· kingſte nicht weder an des Herrn Fuͤrſtens Durchl . um Epiſcopalium anmaſſen / dem Reformirten

Commil . eigene Perſon / weder einen andern in dero Nah⸗ Theile hierbey ſein aus dem Friedens ⸗Schluß ha⸗

ſon draus men ausſolgen zu laſſen / ſondern biß auff erſol⸗ bendes Recht vorbehalten / der Jeſuiter Orden /
gende naͤhere Unterſuch und Erkennung / damit biß zu wettrer Eroͤrterung gedultet / und auff dem

—— —

—

gaͤntlich einzuhalten / oder aber zu erwarten / daß Lande / auch im Antheil des Cathollſchen Herrn /

die Schuldige ſo wohl / als welche eintger Ein⸗ alles nach dem Friedens⸗Schluß reſtituiretwerden

nahm ſich unterfangen werden / zu doppelter Zahl⸗ ſolte ꝛce. Wie es hernach gegangen / und tvel⸗

und Erſetzung / ohn einiges Abſehen / angehal⸗ cher Geſtalt Roͤmiſch⸗Catholiſche ein ſo zu nennen⸗

ten / ſonſten auch wider ſie / als Ubertretter de⸗ des Gunſt⸗Recht / zum Nachtheil derer Reſormir⸗

ren Kayſerl . allergnaͤdigſten Befehls / nechſtens ten gebrauchet / wuſten dieſe ausfuͤhrlich darzuſtel ·
und mit zureichigen Ahndungen verfahren wer⸗ len / in threr dieſes Jahr herausgegebenen Dedu⸗

den ſolle ꝛcac . Die Zuruͤckhaltung derer Stegen Kione Gravaminum .

ſchen Renthen war verfuͤget ad interim , und Ihre darin vorgeſtellte Beſchwerden lleſſen die⸗ An das

zwar zum Behuff der Fuͤrſtl. Frau Gemahlin / ſes Jahr geſambteFuͤrfll . Haͤuſer zu Naſſau⸗Ka⸗Corpus

mit deroſelbigen erzeugten Princeſſin / dreyer tzenelenbogenEvangeliſchen Theils an das Corpus Evangeli-

Fuͤrſtl. Herrn Bruͤdere und ſo viel Schweſtern / Evangelicum bringen / und in dem deßhalben ab⸗ aumnKe⸗

biß der Reichs⸗Hof⸗Rath erkant und geordnet ha⸗ gegebenen Memorial erſuchen / dieſes Werck / ſel⸗bracht
ben wuͤrde / was ſo wohl in Anſehung verfloſſe, ner Wichtigkeit nach / in ſchleunige Deliberation

ner / als kuͤnfftiger Zetten / hochbeſagten Fuͤrſtl. zn flellen und durch ein ordentliches Conclaſum da⸗

Perſonen zum jaͤhrlichen Unterhalt auszufolgen / hin zu befoͤrdern daß Sr . Hochfuͤrftl.Durchl.
deßgleichen wie nach und nach die etliche oοοο . dem Catholiſchen Fürſten zu Naſſau · Slegen kel .

ffl . betragende Schulden abzufuͤhren waͤren / und nesweges gebuͤhret habe / gegen den klaren Inhalt
wird das folgende Jahr das mehrere von dieſen des obangezogenen Weſtphaͤltſ . Frieden⸗Schluſſes

Haͤndeln zeigen. 5
und die in Anno 1624 . gehabte Pofleſſion auch die

Religions - ] Es kam zu ſolchen auch die Religtons, Zwiftig darauff in Annis 1649 . und 167r . reſpectiys
Striktlg ' fkeit / da der Catholiſche Fuͤrſt denen Reformirten erfolgte Reſtitution und gethane Verficherungen /

3 im ·ſehr wehe gethan zu haben / nicht ohne Grund / ge⸗nachAnlettung der in obangezogenen Gravamini -

ſhen tehen / und das dermahlige Ubel aus ältern Zet, dus vermeldten Neuerungen / ſo wohl in gemeln⸗
ten hergeleltet wurde / in welchem damals Graf ſchafftlicher Stade / als deroſelben zugetheilten

Johannzu Siegen die Catholiſche Reltglon ange · Landen / de
novo zu attentiren / die zu der Slege /

Theatri Europæi XVIII . Theil . 32 niſchen
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niſchen Haupt⸗Kirchen gehoͤtigen und in dero zu⸗

gethellten Land gelegene Capellen ſolcher Geſtalt
thaͤtlicher Weiſe zu entziehen / in denen ex Undul -

gentia zugeſtandenen Poſſeſſionen und Coexercitio

und dero Reformirten Unterthanen den Himmel
zu tragen / die Proceſſiones zu accompagniren /
und neben denen Gemeinſchafftl . Siegentſchen
Buͤrgern/ wann ſolche letztere ſich etwan per aven⸗

ture auff der Straſſen finden laſſen / bey der Ele⸗

vation und ſonſten im Vorbeygehen durch Stock⸗

ſchlaͤge zum Niederknyen zwingen zu laſſen / neue

Cathollſche LateiniſcheSchulen in der Stadt Ste⸗
gen propria Authoritate einſeitig auffzurichten /
darzu buͤrgerliche Haͤuſer zu erkauffen / und præ⸗
tenſè eximiren zu laſſen / auch ſonſten in gemein⸗
ſchafftlicher Stadt mit denen publiquen und pri⸗
vat - Gebaͤuen / Hoſpital⸗Guͤtern / und Reformirten
Legaten einſeitigen Beduͤncken nach zu ordonniren
und zu verfahren / auch davon denen Herren Je⸗
ſutten zum Præjuditz der Mit ⸗Herrſchafft und der

Poſſeſſion de Anno 1624 . nach Gutduͤncken zu zu⸗

eignen / in dero zugetheilten Landen die Schul⸗
meiſter abzuſchaſſen / die Reformirte Jugend

hoͤchſtaͤrgerlicher Welſe zwingen zu laſſen/ daß ſie der

Catholiſchen Schulmelſter Intormation unterm
Prætext von denſelben den Reformirten Catechiſ⸗
mum zu lernen / ſich unterwerffen muͤſſen/ denen

Reformirten Predigern ſelbigen Landes die Actus

Parochiales , als Kinder tauſſen / proclamiren
und copuliren zu inhibiren , und der ordentl . Ju⸗
rium zu priviren / mit denen gelſtlichen Kirchen⸗
Gefaͤllen gegen alles Herkommen pro lubitu zu

handeln / ſolche denen Reformirten zu entziehen /
und hingegen denen Catholiſchen alleine zuzuelg⸗
nen / der Reformirten Pfarr ' und Schul,⸗Haͤuſer
gantz verfallen / ſo dann derſelben Allmoſen gleich⸗
fals hinweg nehmen / und nach Willkuͤhr ausge⸗
ben / auch dieſelbige in den behoͤrigen Stunden in

ihrem Gottesdienſt rurbiren zu laſſen / die gewoͤhn⸗
liche Presbyteria und Anſtellungen der Aeltiſten zu

verblethen / der Reformirten hinterlaſſene unmuͤn⸗

dige Kinder zur Catholiſchen Religion zu zwingen/
denen Reformirten auch contra principia relor -

mata fidei die Noth · Tauffe / Faſt/und Feyertage
auffdringen zu laſſen / ja endlich nicht allein eint⸗

ger Actuum Juris Epiſcopalis uͤber die in der ge⸗
meinſchafftlichen Stadt wohnende Reformirte
und derenſelben noͤthigediſpenſationes in gradibus
porohibitis, gegen den klaren Inhalt obangezogenen
Receſſes , ſich anzumaſſen / und dadurch gegen des

Reformirten Fuͤrſten zu Naſſan Siegen Hoch⸗
fürftl . Durchl . hergebrachte Jura mercklich ſuchen
zu attentiren / ſondern auch in ſeinem des Cathol .
Hochfuͤrſtl. Durchl. Land ſich ſolchen Juris Epiſco -
palis indiſtinctè anzumaſſen / und dero Reformir⸗
te Unterthanen / wann in cauſis matrimonialibus

gradibus prohibitis dem Herkommen gemaͤß
gehoͤriger Orten die Dilpenſation erhalten / ſich
aber nicht bey dem Epiſcopo pro habenda diſpen -
atione haben angeben wollen / mit 1000 . Thl.
zu ſtraffen / in iisque juris , ordinis & directionis
Eccleſiaſticæ ungegruͤndeten Eingriſf zu thun /
und was dergl . Attentaten und gantz inſupportable

Beſchreibung

Keligionis dergleichen Extravagantien zu zuſtehen /

Unternehmungen mehr ſeynd / und in dicta De⸗

ductione Gravaminum angereget worden / ſon⸗
dern daß vielmehr gravirende Se . Hochfuͤrſtl .
Durchl . ſchuldig und gehalten ſeyen / alle dieſe und

oblge in dicta deductione mentionirte Attentaten
in gewiſſer limitirter Zeit ohnverzuͤglich zu erſetzen /

und deßwegen genugſame Saristaction und Verfi⸗
cherung zu geben / bey Entſtehung deſſen aber des

Nieder⸗Rheinlſch⸗ Weſtphaͤllſchen Creyſes⸗Dire⸗
ctorium , Se . Hochfuͤrſtl . Durchl. durch wuͤrckliche
Execution zu nur beruͤhrter Schuldigkeit zu obli⸗

giren / und zwar fals etwan ein oder andere hohen
Herrn Directoren daran verhindert werden moͤch⸗
ten / zu deſto mehrer der Sachen Beſchleunigung
einem jeden aus ermelten hohen Herren Directoren

die noͤthige Commiſſion von Reichs wegen in ſoli⸗

dum auffgetragen ſeyn ſolle ꝛe. Darbey blieb es

dieſes Jahr / was weiter erfolget / folget zu ſeinet
Zeit an gehoͤrigem Ort .

Weſtphaͤltſche Geſchichte .
————

1707 .

Was fur Strltlgkelten ſich wegen Sayn, Ilesau,
Hachenburg zwiſchen der Graͤfin von Poͤttingen Hachen⸗

bur giſche
und Berggraͤfin von Kirchberg an einem / und an⸗ Striltig⸗
dern Theil der Fuͤrſtin von Salm / gebohrner keitzwi
Fuͤrſtin von Naſſau⸗Hadamar herfuͤr gethan / Oen
in vorigem XVII . Theil dieſes Theatri An . 1704 .
p . 136 . a. ſeq. erwehnet und daſelbſt erzehlet wor⸗ berg
den / wie die Sache von dem Cainmer⸗Gertcht /
ob man ſich gleich gegen dergleichen Verfuͤgung
ans Reich gewendet / fuͤr den Kayſerl . Reichs⸗
Hofrath gezogen worden ſey. Daſelbſten verhan⸗
delte man ſie auch / biß zu Ende des vorlgen Jahrs
ein Kayſerl . Urtheil aus ſelbigem dahin ergieng :
Daß pars impetrata durch Præripir. und Vorent⸗ behm
haltung derer aus dem zuruͤck gelaſſenen Fürſtt Reide⸗
NaſſauHadamariſchen ein Drittheil an der Zraf0

Genuſſes zuviel und unrecht gethan / folgbar ſol⸗
cheFuͤrſtl. impetrantiſche Theil a tempore mortis

maternæ ſo wohl pro præterito zu reſtituiren / und

ſelber pro futuro datinne ſub termino duorum

menſium & comminatione realis executionis zu
immittiren und dabey ſo lange zu laſſen / bißent /
weder ratione petitorii , oder ſonſt geſtalten Umb⸗

ſtaͤnden nach / zu Recht ein anders erkennet / und

geſtalten Umbſtaͤnden nach verordnet worden .

Wuͤrde nun auch Fuͤrſtl. impettantiſcher Theil die
in petitorio contra prætenſum pactum habende
Fundamenta vollends ad Acta bringen / ſo erfol⸗
gete ſodann/ auff darum geſchehen gebuͤhrendes An⸗

ruffen / ferner in der Sache was ſich gebuͤhrete .
Durch dieſes Urtheil des Kayſerl . Reichs,Hof⸗
raths haben die Frau Graͤfin von Poͤttingen / und

Frau Burggraͤfin von Kirchberg / ſich zurnhoͤch⸗
ſten beſchweret zu ſeyn erachtet / und dahero / um

die angedrohete Execution zu vermeiden / und zu

zeigen / daß von ihnen kein Spolium begangen /
auch allerdings das letzte Urtheil contra acta &

petita partis impetrantis geſprochen worden / das

Uuẽd

frath

ſchafft Sayn⸗Hachenburg fallenden Fructuum und *

Inſtrum . Pacis Cæſareo - Suevico - Oſnabrug . Nuicben
Act . 5. 5. quoad Proceſſum &c . und im juͤngern Kemedi -

RelchsAbſchied hellſamlich verordnete Remedium
ſum Suß-

Supplicationis an Ihro Kayſerl . Maj . ergriffen / plicationis
mit deutlicher Vorſtellung der wider beſagtes Ur ſeinwen⸗

theil habenden wichtigen Gravaminum . det⸗

und Kirch⸗

mit
ö01
bel

Aull
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Weſippaͤliſche Geſchichte .

— — U . . nd zwar / beſtehet das erſte Gravamen darin⸗

0 nen/ daß dem Fuͤrſtl. Gegen ⸗Theil die à die Ap-

ige ba⸗ prehenſionis à parte accuſatæ, & per clemen -

bender tiſſimam ſententiam implicitè confirmatæ poſ-
Gtavami : ſeſſionis erhobene Fructus und Nutzungen / mit⸗

num . ſhin ein gantz anders / als was derſelbe in toto Pro⸗

ceſſu von Anſang biß zum Ende gebetten / zuge⸗

ſprochen und adjudiciret worden ; woraus denn

ein unleugbarer groſſer Unterſchted / zwiſchen dem

jenſeitigen perito in libello , und der ergangenen

Sentenß / ſich an den Tag lege.
Das zweyte Gravamen beruhet hierauff / daß/

da der Fuͤrſtl. Gegenthell niemahls weder auf eintge

Præripir - und Vorenthaltung der Ihro an dem

Drittheil der halben Grafſchafft Sayn vermeintl .

zukommenden Fructuum und Genuſſes geklaget/
auch daruͤber hinc inde lis miemahls conteſtiret /
am wenigſten aber in hoc puncto jemahls conclu -

diret / noch auch eintges Spolium oder Ilegitima
poſſeſſio jemahls in Actis erwieſen worden / deſſen
allen ohngeachtet / dennoch parti impetratæ die

Reſtitution der eingezogenen Nutzungen aufferle⸗
get werden wollen ; da doch die Fructus cæteris pa -

ribus , niemanden anders / als einem rechtmaͤßi⸗

gen Poſſeſſori zuſtehenz hingegen ſtelle ſich dieſes
Sravamen um ſo deutlicher dar / dieweil ſo un ·
moͤglich neben einander beſtehen koͤnne/ in poſſeſ⸗
ſorio recuperandæ aut adiſpiſcendæ , ſachfaͤllig zu

werden / & tamen fructus debere percipere ,
als es wider einander lauffe / in poſſellorio retinen -

dæ manuteniret zu werden / und dennoch ſchuldig
zu ſeyn / dem Gegentheil die Fructus perceptos zu
reſtituiren / und ratione futurorum die immiſſio -

nem partis adverſæ ratione illorum zu geſtat⸗-
ten .

Das dritte Gravamen beſtehet darinnen / wei⸗

len die in Sententia anbefohlne reſtitutio fructuum

perceptorum , ut & immiſſio in futuros , dem

von diſſelts producirten / und von jenſetts quoad
illius exiſtentiam allerdings agnoſcirten & nullo

viſibili vitio laborirenden Pacto ſororio , ſchnur -
ſtracks entgegen lauffe ; welches / mit behoͤrlger
Application der Generalien auf das Speciale der

Frau Klaͤgerin umſtaͤndlicherwieſen wird .

Das 4te Sravamen iſt / weil Fuͤrſtl. Gegen⸗
theil niemahls ex Fundamento pacti ſororii die

reſtitutionem fructuum & reſpectivè immiſſio -

nem in illos , in Actis gebetten oder verlanget habe/
und ihm alſo in Concluſo ein mehrers zugeſpro⸗
chen worden / als er ſelbſt geſuchet / oder mit recht

fodern koͤnnen und wollen . Allenfalls / und wann

ja Fuͤrſtl . Gegenthell in libello ſuo hierauff gekla⸗
get haͤtte/ ſo wuͤrde er damit in die Conſideration

des Pofſeſſorii zu verwelſen geweſenſeyn.
Das ßte Gravamen iſt / daß man bey Abfaſ⸗

ſung der letzten Difinitivæ eine ad præſentem Ca -

ſum non legaliter applicirte Reflexion auff das

von dem Fuͤrſtl. Gegentheil verſchtedentl . allegirte
Interdictum : Quorum bonorum , und auff das
Beneficium ex L. fin . C . d. Edict . D. Hadr . Toll .

gemacht ; da doch / wenn Caſus converſus waͤ⸗

re / nur erwehnte rechtliche Beneficia hauptſaͤchl .
den Impetratiſchen Frauen Schweſtern zu ſtatten
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kommen würden ; wie ſolches in Actis mit meh⸗ 1707 ,
rern ausgefuͤhret ſey.

Das ete und letzte Gravamen iſt / woferne man

behaupten wolle / es ſey die Immiſſio ex Officio

Judicis geſchehen / indem auff diejenigen Faͤlle/
wo ſalva Juſtitia & æquitate die Immiſſio Platz
habe / in den Rechten dienliche Interdicta verord⸗
net ſeyn / hingegen das Oflicium Judlicis ſich ſo
weit nicht extendire / daß auch ohne / uͤber und

wider die Geſetze und Rechte / etwas dargegen ge⸗

than oder vorgenommen werden koͤnne.
In fine wurde / nach genauerer Durchgehung

der Acten , um eine Reformatoriam der offt ange⸗

zogenen Sententz und Manutenirung in dem Poſ⸗

lellorio , biß zu rechtlicher Ausfuͤhrung in peti⸗
torio , gebethen . Waserhalten und wie die Sa⸗
chen ferner gefuͤhret worden / ſoll ſich zur Zeit an

gehoͤrigem Orte zeigen .
Was fuͤr Zaͤnckereyen wegen der Grafſchafft / In Rit⸗

Ritberg obgeſchwebet / wie / beyderGelegenheit/bergiſcher
Heſſen⸗Caſſel mit dem Kayſerl . Reichs ⸗Hofrath Bache
zu thun bekommen / ſich an den Reſchs Conveneſauene
gewendet / und allda ein Gutachten vor ſich erhal⸗ Reichs⸗
ten hat / iſt in vorigem XVII . Theile dieſes Thea - Gutach⸗
tri An . 1706 .p. 209 .b ſqq . angefuͤhret / und dar ten/ will

bey zu voraus erinnert worden / wie Kayſerl . M. Kayſ . M⸗

ſolch Reichs /Gutachten zu confirmiren angeſtan⸗ Piohie
den . Dermahln wolten Sie die Urſachen ihres
Verfahrens dem Reiche bekant machen / deren

elne mit der wichtigſten war / es gebuͤhreſich nicht
in dergleichen Juſtitz Sachen den Kecours oder die

Zuflucht an den Reichs/Convent zu nehmen / wel ·
ches Sie / nebſt andern / in einem Commiſſions -

Deecret unterm 4 . Aprilis ausfuͤhrlich bekant ma ⸗
chen lieſſen ; dagegen aber meinte Heſſen⸗Caſſel aufwelche
ein· und anders einzuwenden berechtiget zu ſeyn / Heſſen ·
deswegen es eine Deduction auffſetzen und dem Laſſel ant⸗

Reichs · Conventuͤbergeben lleß , 8
Bey denen Weſterwaͤldiſchen Sraͤnden ſetzteesWeſter⸗

auch dieſer Zeit neue Strittigkeiten mit denen von waͤldiſcher
Adel / ſo zu der Retchs / freyen Ritterſchafftzugehoͤ ' Staͤnde
ren vermeinten / undemtt denen ſchon vor dieſem Zwiſt mit

allerhand Zwiſtigkeiten im Schwang geweſen wa / Mült 55
ren . Denn die Weſterwaͤldiſche Herrn Staͤndeſchafft .
gaben dargegen fůr / daß Sie ein geſchloſſen Ter⸗
ritorium haͤtten/ und wer darinnen wohnte / auch Jener
dahinein als ein Unterthan deſſelbigen hohen Sruͤnde /

Lands⸗Obrigkelt/ gehoͤrete. Daß einige Ihrer Adel .

Unterthanen ſich vor Ihre Perſon zu der Mittel⸗

Rheintſchen Relchs ⸗Ritterſchafft ſchlagen wollen /
koͤnne ihrer hohen Landsherꝛl . Obrigkelt das zuſte⸗
hende Recht nicht nehmen . Wenn demnach der⸗

gleichen von Adel thre Steuren nicht dem Lands⸗

herren geben / ſonderlich dergleichen etwas in die

Reichs⸗Ritter ⸗Truhen oder Caſſen lieffern / auch

ſich ſonſten einiger Unmittelbarigkeit in Geiſt⸗ oder

Weltl . Sachen anmaſſen wolten/ fuhren die Staͤn⸗

de mit Execution , Pfaͤndung und Arretirung zu /

umb mehrerwehnte von Adel zu zwingen ſich als

Landſaſſenaufzufuͤhren. Da ſich die Mittel⸗Rheln
Ritterſchafft und Burg⸗Friedberg beſugt zu ſeyn
vermeynte / Ritter⸗Steuren von denen auff dem

Weſterwalde geſeſſenen von Adel/ die ſich zu ihr ge⸗

ſchlagen/ zuerhebẽ / auch wohl dergleichen durch Exe⸗

3 3 cution
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1707 . ution einzutreiben / legten ſich daſiger Orten

Staͤnde mit Gewalt dargegen / anziehende / daßSte

in ihrem Territorio niemanden einige Obrigkeitl .
Handlungen / dergleichen auch Executions - Ver⸗

fuͤgung und Ausuͤbung waͤre/ uſtehen koͤnten ; und

ob gleich einige Kayſerl . Mandata fuͤr Adel / und

Ritterſchafft zum Vorſchein kamen / meynten doch

75
Staͤnde nicht verbunden zuſeyn ſelbigen zu⸗

geleben .
Dieſe Dinge wurden durch die Mittel⸗Rhei⸗

Ralsags
niſche Reichs ⸗Riteerſchafftam Kayſerl . Reichs⸗

gefalene Hoffrath ' angebracht/ allwo den 13 . Decemb . An .

Reichs⸗ 1691 . vor Selbige und wieder von ihr beklagte
Hofraths⸗geſprochen worden : Jetztberuͤhrten Mandatis ge⸗

Schluß , maͤß alles abgenotnmene zu reſtituiren / ſich hinfuͤro
dergleichen gegen die Kayſerl . der freyen Reichs⸗

Ritterſchafft verllehene Priwilegia und Freyheiten /
auch deren von den Klaͤgern Rechts⸗begnuͤgig
ausgefuͤhrten Poſſeſſion der Reichs /Immedietæt
was derſelben anklebet / laufenden in Actis geklag⸗
ten turbationen ſich zu enthalten / cautionem de

non amplius turbando zu præſtiren / cum con -

demnatione in expenfas &c . Als man Fuͤrſt⸗
licher Naſſau ⸗Siegiſcher Seiten hierdurch
beſchweret zu ſeyn vermeynete und pro admiſſio⸗

ne beneficii Reviſionis angeſuchet / wurde den 7 .

Junii 1694 . die Reviſion abgeſchlagen / ſecunda

paritoria ertheilet / und weilen dieſer ebenfals keine

Folge geleiſtet werden wolte / hat endlich der Kay⸗
ſerl . Majeſt . allergnaͤdigſt gefallen / dem Hochwuͤr⸗
digſten Fuͤrſten und Herrn Lothario Franciſco ,
des Heil . Stuhls zu Mayntz Ertzbiſchoffen / des

Heil. RoͤmiſchenReichs durch Sermanien Ertz⸗
Cantlern und Churfuͤrſten / wie auch denen

Durchleuchtigſten Fuͤrſten und Herrn / Herrn
Auguſt und Herrn Anthon Ulrich Gebruͤdern /

Hertzogen zu Braunſch weig und Luͤneburg ꝛc. ꝛc.

die Execution auſſzutragen / welche ſich zwar damit

beladen laſſen / und zu deren Bewerckſtelligung
durch dero hochanſehnliche Herrn Subdelegirte im

Julio des 1699ten Jahres in Wetzlar der Anfang
gemachet / worbey dle Fuͤrſtl. Naſſau⸗Siegiſche

Herrn Gevollmaͤchtigte ſich außdruͤcklich dahin
erklaͤret haben : daß man Fürſtl . Siegiſcher Sei⸗

ten der von Ihro Kayſerl . Majeſt . in anno 1691 .
allergnaͤdigſt emanirten Sententz quoad punctum
Immedietatis ,ſo wohl als Reſtituendorum im ge⸗

ringſten nichtzu contraveniren / ſondern in allerun⸗

terthaͤnigkeit derſelben buchſtaͤblichen Innhaltes
zu folge / unwiderſprechlich unterthaͤnigſte Parition

zuleiſten / geſinnet ꝛc. auch zu mehrer Veſthaltung
Cautionem offeriret zʒc. Welches Erbiethen da⸗

mahls die Ritterſchaftl . Abgeordnete acceptiret / im

uͤbrigen aber verſchiedene Puncten beſonders ra⸗

rione Reſtituendorum ,und was deme anhaͤngis/
foͤrderſambſt guͤtlich zuvergleichen ausgeſtellet /
nachgehends auch den 19 . Decembr . 1699 .in Sie⸗

gen mehrenthells amicabiliter componiret . Die
Ritterſchafft wuſte doch bald zu klagen / daß man

Fuͤrſtl. Naſſau ⸗Siegiſchen theils nicht allein ſol⸗
chem nicht nachgekommen/ ſondern ſie noch meh⸗
rers graviret / dahero auch Ihre inſtaͤndigſteunter⸗

thaͤnigſte Imploration daß hoͤchſternañteJh. Chur⸗
fuͤrſtl. Gn. und deren beeden H. Hr. Hertzogenzu

Der vor

dieſe ch⸗

Braunſchwelg und Luͤneburg Hochfuͤrſtl .Durchl. 1707
Durchl . die wuͤrckliche Vollßiehung der von der

Roͤm. Kayſerl. Maj . ihnen in obgemeldeter Sache
auffgetragenen Execution dero hoch / verordneten

Herrn Subdegirten demandiren . Worauff die

Fuͤrſtl. Naſſau⸗Siegiſche anheim gelaſſene Ge⸗

heimbde und Raͤthe krafft der den z oten Julii
7ot . unter Fuͤrſt . Hand u. Stegel ihnen ertheilten
vollkommenen Gewalt und Macht cum libera

( worinn mit klaren Worten oͤffentlich bekandt
worden / daß die im Siegiſchen Lande befindliche
von Adel zur Mittel⸗Rheiniſchen Ritterſchafft ge⸗
hoͤrlg ſeyn ) den 3. Auguſt . beſagten 170 r . Jahres
mit Adel . Klaͤgern / ratione Reſtituendorum ſich
verglichen und darneben gelobt und verſprochen :

Daß hinfuͤhro die Mittel⸗Rheiniſche Reichs Drauff
Ritterſchafft an Eintreibung Ihrer Ritter⸗ zwiſchede

Anlagen bey dero in dem NaſſauStegiſch . Fuͤtſtin
beguͤterten Frey ⸗Adelichen Mitgliedern / .
und der Adelichen Guͤter Pollelſorn keines deꝛ Ritter ,
Weges gehindert / Eingangs benahmte ſchaffter ,
Ritterfchafftliche Commembra und deren folgien
Nachkommen in ihren Adelichen Haͤuſern Vergleich
wider den Keligions· Frieden und das In⸗

ſtrumentum Pacis gar nicht/ noch ſie in ihrer
Poſſeſſion vel quaſi exemptionis fori , li -

bertatis & Juris venandi turbiret oder mo -
leſtiret / vielweniger deren Coloni oder Hof⸗
leute mit Tuͤrcken / Steuer / Fron⸗Dienſten /
Kopff⸗oder Dienſtgeldern / dem alten Her⸗
kommen zugeben / ( woruͤber man ſich in

actis beklaget uñ darauf diedententz erkandt )
beſchweret / mithin die H. Hrn . Impetran⸗
ten denen ergangenen Mandatis , und darauf
erfolgten Parirorüs zuwider nimmermehr
beyeintraͤchtiget/ oder turbirt werden ſollen/
bey Verpfaͤndung der Hochfuͤrſtl . Naſſau⸗
Siegiſchen Evangeliſchen Reformirten
thells Land und Leute / ſo viel hierzu von⸗

noͤthen ꝛc. 8
Bey dieſem Vergleich iſt dasjentge / was wegen

der ruͤckſtaͤndigenRitter⸗Anlagen / Unkoſten und
ſonſten das gantze Ritterſchafftl . Corpus betroffen /
ausgeſtellet / jedoch kurtz hernach / nemlich den 15 .

gedachten Monaths Auguſt . coram Commiſſione

Cæſarea zwiſchen denen Fuͤrſtl. Sieglſchen und

Ritterſchafftl . Herren Gevollmaͤcheigten ein Re⸗

ceſs auffgerichtet worden / woruͤber die Katifica -

tion von beyden Herren Principalen foͤrderſamſt
eingebracht werden ſollen ꝛc. Hierauff hat der

verwlttibten Frau Fuͤrſten Durchl . als damahll ⸗
ge Vormuͤnderin und Regentens vor ſich und

Nahmens dero minderjaͤhrtigen Herren Sohns
beruͤhrte Vergleich / beſonders den letzten Recels

ihres Inhalts / unter dem Vorwand / daß ſie
darinn uͤber Gebuͤhr graviret worden / und deren

gevollmaͤchtigteHerren Raͤthe lines Mandati ex -

cedirethaͤtten / nicht ratificiren wollen / ſondern
ſeynd bey Ihro Kayſerl . Majeſt . um Annullirung
beruͤhrter Vergleich eingekommen / deren Begeh⸗
ren vermoͤg Reichs⸗Hof⸗Raths Concluſi den 10 .

Julii 1702 . als unerheblich abgeſchlagen und hin⸗
gegen D. D . Commiſſariis reſcribiret worden /
daß welln ſo wohl auß threm auff der Frau Fuͤr⸗

ſtin *
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ſtin eingerichtete und ihnen communicirte Be⸗

ſchwerden eingeſchickten Bericht / als denen Gra -

vaminibus ſelbſten zu erſehen / daß dieſelbe gantz

unerheblich und dahero die res judicata & toties

transacta billich zur Wuͤrcklichkeit gebracht wer⸗

den muͤſte; alſo wolten Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt

ihnen nochmahls auffgetragen und ſie erſuchet ha⸗
ben / in Krafft obhabender Commiſſion der Frau
Fuͤrſtin einen Termin von zweyen Monathen an⸗

zuſeßen / dem letzten Vergleich ein vollkommen

wuͤrckliches Genuͤgen zu leiſten / oder / in Verblei⸗

bung deſſen / mit der Execution des judicati gegen

dieſelbe zu verfahren .

Hierauff hat hochgedachte Fuͤrſtin der bißheri⸗
gen Vormundſchafft ſich begeben / und die Regie⸗
rung dero Herrn Sohn dem Durchl . Fuͤrſten und

Hn. Hn . Friderich Wilhelm Adolph / Fuͤrſtenzu
Naſſau⸗Siegen ꝛc. auffgetragen / auch ſolchem⸗
nach erſt den ertheilten Kayſerl . Befehl zu unter⸗

thaͤnigfler Folge den vormahls den 15 . Aug. 1701 .

zu Wefßlar errichteten Recels würcklich confirmi⸗

75 15 ret ; Nachdeme man aber Rltterſchafftlicher Sei⸗
Regierung

ten damit nicht Content ſeyn koͤnnen / ſondern /
gelretenen zu mehrerer Verſicherung und Abſchneidung kuͤnff⸗
Hn. Sohn tiger Neuerung von dero nunmehro regterenden

nicht con - Herrn Sohns Fuͤrſtl. Durchl . die Katification

frmiret ebenmaͤſſig verlanget ꝛc. haben dieſelbe durch dero

werde Regierung bey Ihro Churfuͤrſtl . Gnaden zu

Mayntz ſo wohl als beyden Hertzogen zu Wolffen⸗
buͤttel Hochfuͤrſtl . Durchl . ſolches beſchwerend vor⸗

bringen / und / daß man ſie darmit verſchonen
moͤchte nachſtehendes an Chur⸗Mayntz und uͤbrige
hohe Herren Commiſſarien / mutatis mutandis ,

abgehen laſſen :

1717 %.

Hochwůrdigſter ꝛc. ꝛc.

der deß⸗Auß der copeylichen Anlage belieben ſich Ew .
halben an Churfuͤrſtl. Gnaden ohnſchwer unterthaͤnigſt vor⸗

Coinmil. tragen zu laſſen / welchergeſtalt dem ehln erthell⸗

Ehur⸗ ten Kayſerl . Beſehl zu unterthaͤnigſter Folge / der

Mayntz vormahls den 15. Aug . 170 1. zu Weßlar errichte⸗
und Wolf⸗ ten Receſs von unſerer gnaͤdigſten Fuͤrſten und

ſenbüttel Frauen Hochfuͤrſtl . Durchl . wuͤrcklich confirmi⸗
ſchuibt

et und von einem auß unſern Mitteln ſelbſken na⸗

cher Friedberg uͤberbracht worden ; nachdeme aber

man damit nicht coatent geweſen / ſondern ver⸗

langet / daß gemeldter Receſs auch von unſers
gnaͤdigſten Fuͤrſten und Herrns Hochfuͤrftl .
Durchl . moͤchte zugleich mit unterſchrieben wer⸗

den / wir aber nicht anders ſehen koͤnnen als daß
dem von Ihro Kayſerl . Majeſt . ertheilten Mandat

eine voͤllige Paritien geleiſtet ; So erſuchen Ew .

Churfuͤrſtl . Gnaden wir hiermit unterthaͤnigſt aus

Macht habender Kayſerl . Commiſſion der Wet⸗

terauiſchen Ritterſchafft nachdruͤcklich zu injungi⸗
ren / unſere gnaͤdigſte Herrſchafft weiters nicht zu

graviren / ſondern in Ruhe zu ſtehen / und ſich der⸗

geſtalt zu betragen / damtt man an Seiten dieſes
Hochfuͤrſtl . Hauſes nicht Urſach haben moͤge/
ſich daruͤber bey Ihro Kayſerl . Majeſt . zu beſchwe⸗
ren / welches unſere gnaͤdigſte Herrſchafft nicht
allein mit gehorſamen Dienſten werden ſuchen zu

erkennen / ſondern wir werden auch nicht unter⸗
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ſaſſen / den hoͤchſten GOtt anzuflehen / daß er

Ew. Churfuͤrſtl. Gnaden noch ferner in Churfuͤrſtl .
hohen Wohlergehen erhalten / noch langwierige
gluͤckliche Reglerung verleyhen wolle / und uns

noch ferner die hohe Gnade goͤnnen/ daß wir mit

unterthaͤnigſtem Reſpect uns ruͤhmen koͤnnen zu

ſeyn ꝛc. ꝛc.
Was hierauff fuͤr eine abſchlaͤgliche und die

Genehmhabung des einmahlen von mehrhochge⸗
dachter Frau Vormuͤnderin eingegangenen anra⸗

thende Antwort von Mayntziſchen Raͤthen an die

Stiegeniſche erfolget / mag und kan nachſtehendes

zeigen :

1707 .

Hoch⸗Edle ꝛc.

Dem Hochuͤrdigſtem unſerm gnaͤdigſten Chur⸗/ Antwort /

ſuͤrſten und Herrn iſt ob derenſelben Schreiben die ihm

vom 20 . dieſes mit mehrerm unterthaͤnigſt rete⸗ nicht an⸗
riret worden / was maſſen demm letzthin ergangenen ſandie /

Kayſerl . Befehl zu unterthaͤnigſter Folge der den ehaͤlt

15 . Auguſt . 170f . zu Wetzlar errichtete KReceſs

von derenſelben gnaͤdigſter Fuͤrſten Durchl . zwar

wuͤrcklich unterſchrieben / dabey aber von Seiten

klagenden Reichs⸗Ritterſchafft nicht acquieſciret /
ſondern verlanget worden / daß ſolcher Receis auch
von jetztregterender Ihrer Fuͤrſtl. Durchl . mit un⸗

terſchrieben werden moͤge / und wie bey hoͤchſtge⸗
dachter Ihrer Churfuͤrſtl . Gnaden unſere hochge⸗
ehrte Herren anſuchen wollen / obgemeldte Reichs⸗
Ritterſchafft zur Ruhe zu verweiſen / weiln ſie an

derſt nicht ſehen koͤnten / als daß dem allergnaͤdig⸗
ſten Kayſerl . Mandato voͤllige Parition geleiſtet
worden ꝛc. Nun haben Ihro Churfuͤrſtl. Gnad .

zwar ſolche von Ihrer Durchl . der Fuͤrſtl. Frau
Wittib beſcheheneKatification ſehr gerne vernom⸗

men / nachdemmahlen aber auch oberwehnte
Reichs · Ritterſchafft dahier unterthaͤnigſt einkom⸗

men und zu vernehmen gegeben / daß ſie ſothane
Ratiſication anzunehmen / um deßwillen billiges
Beduͤncken truͤgen / weilen gleich hoͤchſtgedachter
Fuͤrſtin Herrn Sohnes und Printzens Fuͤrſtl
Durchl . immittelſt die Regierung angetretten /
und dahero zu mehrer Verſicherung und Abſchnet⸗
dung kuͤnfftiger neuer Mißverſtaͤnde / auch derſel⸗
ben Approbation und Unterzeichnung ſolchen
Receſſes hochnoͤthig / mithin unterthaͤnigſt gebe⸗
ten / Ihre Churfuͤrſtl. Gnaden an Se . Fuͤrſtl.
Durchl . hierunterſchrifftliche Erinnerung zu thun/
gnaͤdigſt geruhen moͤchten ꝛc. Und dann obgedach⸗
ten letztern Kayſerl . Reſcripti deutlichern Inhalts
nach / auff alle Weiß billig und noͤthig/ daß dieſe

abgeurtheiletund verglichene Sache zur vollaͤndi⸗

gen Wuͤrcklichkeit gebracht werde ; Als verhoſſen

mehrhoͤchſtgedachteIhre Churfuͤrſtl . Snaden / es

werden jetztregierende Se . Fuͤrſtl. Durchl . zu Sie⸗

gen zu Verhuͤtung der ſonſt entſtehenden fernern

Wetterung und Ungelegenheit auch ihres Orts⸗

mehrberuͤhrten mit der Wetterauiſchen Reichs⸗

Ritterſchafft errichteten Receſs zu ratificiren / mit⸗

hin dieſer allerſeits verdrießlichen Sache dermahl
eins ihre voͤllige Abhelffung zu geben / Ihro gefallen

laſſen ; welches wir dann aus obhabenden gnaͤ⸗
digſten Befehl denenſelben nicht verhalten ſollen
und verbleiben damit ꝛc. ꝛc.

Mit



Mit dieſem ſtimmete derer uͤbrigenhohen Hn .
Commiſſarien Erklaͤrung in dieſen Terminis :

Hoch⸗Edle/

Was geſtalten dem ertheilten Kayſerl . Befehl

zu unterthaͤnigſter Folge der den 1J . Aug. Anno

170l . errichtete Kecels von der FuͤrſtinzuNaſ⸗

ſan ·Siegen Hochfuͤrſtl . Durchl. vollſogen und die

unmittelbahre Reichs⸗Ritterſchafft aber zugleich

verlanget / daß an Setten des jeno regierenden
Fuͤrſten und Herrn Durchl . die Ratification eben⸗

maͤßigerfolge / ſolches iſt meinen gnaͤdigſten Herrn

Durchl . Durchl . ab dem vom 20 . Julli eingelang

ten Schreibenunterthaͤnigſtreferitt worden. Ob

nun zwar meine hochgeehrte Herrn in Gedancken
ſtehen / als daß dem von Ihro Kayſerl . Majeſtaͤ
ertheilten Mandato bereits eine voͤllige unterthaͤ⸗

nigſte Parition geleiſtet ſey / ſo hat man dennoch

den anhero geſandten Herrn Reglerungs· Rath /
Holtztlauen / darentgegen in mehrern vorgeſtellt /
wie deſſen gnaͤdigſter Herr / nachdeme dieſelbe im⸗

mittelſt die Regterung angetretten / die Ratifica -
tion des Receſſus mit guter Fagon nicht wuͤrden

decliniren koͤnnen / und daßes beſſer waͤre/ ſol⸗

ches aus genereuſen Bewegniß zu thun / als

durch ein ungezweifflich erfolgendes Decret und

wuͤrckliche Vollſtreckung der Execution ſich darzu

compelliren zu laſſen . Meiner gnaͤdigſten Hn .

Durchl . Durchl . verhoffen demnach / es werden

die geſchehene Repræſentationes bey jeßt regterender
Sr . Durchl . zu Naſſau⸗Siegen voͤlltgen Ingrels
finden / und dieſelbe ſich gefallen laſſen dieſe be⸗

ſchwerliche Sache dermahlen zur Endſchafft zu

befoͤrdern / welches auff erhaltenen gnaͤdigflen
Befehl zur Antwort vermelde .

Es hatte zwar der Fuͤrſt von Siegen allerhand
Welchen am Kayſerl . Reichs⸗Hofrath einbracht / zu erwei⸗

vomKayſ . ſen / daß wider ihn ergangene Mandata erſchli⸗

110 chen / denen Reichs⸗Conſtitutionen und Rechten

Exequen - nicht gemaͤß waͤren u .ſ. w. das aber nicht verhin⸗

dum auff- dern moͤgen / daß Kayſerl . Maj . nicht die ehema⸗
traͤgt. lige Commiſſion , binnen 2. Monathen ehemals

Verglichene zuene quiren / Mayntz und Wolffen⸗
huͤttel / mit dieſen Formalien uͤbertragen :

1717 .

Joſeph &cc .

( Tit . ) Ew . Lbd. Lbd. wird vorhin noch guter

maſſen eriunerlich ſeyn / oder allenfalls von de⸗

nen Ihrigen ihnen referirt werden koͤnnen / was

von Unſern in GOtt ruhenden Herrn Vatter und

am Reich / allerglorwuͤrdigſten An⸗

denckens / Ew . Lbd. Lbd. in der an Ihro Maj .
und Lbd. Reichs⸗Hofrath anhaͤngiggeweſten / nach

der Hand aber daſelbſt decidirten Rechts / Sachen /
die zwiſchen der Mittel⸗Rheiniſchen Ritterſchafft
und dem Fuͤrſtl. Hauß Naſſau⸗Siegen und Con⸗

ſorten obgeſchwebte Strittigkeiten betreffend / fuͤr
eine Kayſerl . Commiſſion ad exequendum vor⸗

laͤnaſtauffgetragen / und nachmahlen coram com⸗

miſſione fuͤr ein Vergleich inter partes errichtet /
auch deßhalben an Ew. Lb . Lbd. unterm 10 . Jul .

1707 . von hieraus reſcribiret worden . Wie nun
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bey obẽallerhoͤchſtſeligſt gedachten Ihret Majeſt . ⸗ 1700.
und Lbd . beſagte Ritterſchafft unterm Prætentato

den 26 . Feb . 1706 . angezeigt / daß der jent regle⸗

rende Fuͤrſt zu Naſſau⸗Siegen Reformirten Thells
und Conſ . ſich der rei judicatæ & transactæ nach

der von ihm angetrettenen Regierung opponire /
mit Bitt / obgemeldete Commiſſion ad exequen -
dum auff ihn zu extendiren ; Ihr . Maj . und Lbd.

aber mit ſolcher extenſione commiſſionis damah⸗
len an ſich gehalten und durch dero anbeklagten
Fuͤrſtens bd . unterm 2 . Mertz beſagten 1705 .

Jahrs erlaſſenes gnaͤdigſtes Kayſerl . Reſcriprum
befohlen / das Gravamen in confirmitate Senten -

tiæ abzuthun / und ſub Termino duorum Men -

ſium de facta paritione zu dociren / in der gnaͤ⸗
digſten Kayſerl . Zuverſicht / es wuͤrde beklagten
Fuͤrſtens Lod. hierauff die Billichkeit derSachen

von ſelbſten begriffen haben und von angeregter
Contravention abgegangen ſeyn : Nachdeme aber

dieſelbe mit einer ſogenannten Exception manife⸗

ſtæ ſub - ·& obreptionis eingelkommen / und ſelbe
der Impetrantiſchen Ritterſchafft communiciret /
dieſe auch mit threr Replic und wiederholten Bitt

pro decernenda ante hac petita extenſione & re -

novatione Commiſſionis ad exequendum auff
Ew . ebd . Lbd. eingekommen / wir auch bey relffer
der Sachen Erwegung nicht finden koͤnnen / wie

daß beklagten Fuͤrſtens Lbd. und Conl . ſich der

ſchuldigſten paritioni rei judicatæ & transactæ

ferners entztehen / und wir lalva Juſtitia die Impe⸗
trantiſche Ritterſchafft aus dem wuͤrckl. Genuͤß des

ex re judicata & transacta erlangten Rechts laͤn⸗

ger entſetzet laſſen moͤgen. So haben wir nun⸗

mehr bey ſo bewandten Dingen keinen laͤngern
Anſtand nehmen koͤnnen/ mit der gebettenen re⸗
novatione Commiſſionis zu verfahren / und da.
hero Ew . Lbd. Lbd. freundgnaͤdiglich und gnaͤdigfl
erſuchen wollen / daß ſie in Krafft unſers ertheil⸗
ten Kayſerl . Gewalts Impetratiſcher Ihro Lbd.
einen nochmahligen Lerminum duorum

um ſich zu declariren / ob ſie die Transactionan⸗

nehmen / oder die Execution der Rechts kraͤfftigen
Sententz erwarten wollen / anſetzen und darauff
hin erſtern Falls die Sach auchoritate Commiſſio -

nis Cæſareæ nach dem Fuß des Transacts einrich ⸗
ten / letztern Falls aber die erfolgte Kayſerl . Sen ⸗
tentz dermahleinſt zur Execution bringen / und die
dargegen beſchehene Attentata abzuthun . Wir ſind
von Ew . Lbd. des Erfolgs hierinn foͤrderſambſt ge⸗
waͤrttg/ und verbleiben ihnen reſpectivẽ mit ꝛc.

Wien den 11 . Jan . 1707 .

Die Subdelegirte kamen alſo dieſes Jahr nach Ziegen
Wetzlar und vernahmen / nachdem ſie die Par⸗ will ſch
theyen vor ſich beſchieden / von denen Fuͤrſtl. Raͤ⸗ dochnicht
then / daß ihr Prineipal dem ehemals von Sr . geben/
Frau Mutter eingegangenen Vergleich nicht nach

zuleben wuͤſte ꝛc. worauff Sie ſich denn ad locum

begaben / und einen Anfang zur Execution , mit

Anſchlagung darbey gebraͤuchl . Patenten machten ;
welche / nach deren Abreyſe / der Fuͤrſt wleder ab⸗

nehmen / die adelichen im Gegentheil auff Land⸗

ſaſſen Schuldigkeiten exequiren / auch ſich mer⸗

ans
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1507 . ſcken ließ / ſeinen Recurs , nebſt andern Staͤnden

der Nachbarſchafft / an den Reichs⸗Convent neh⸗
men zu wollen . Die Mittel Rheintſche Ritter⸗

ſchafft wolte vorbauen / berichtete alſo alles bißher

erzehlte ſelbſt an die Reichs /Verſammlung und fuͤg⸗
te dem Bericht weiter dieſen Schluß bey :

Wann aber Ew . Excell . Hochwuͤrden auch un⸗

Ritter⸗ ſſern hoch ⸗und vielgeehrten Herrn ohnedem zur

ſie urn Bnüge bekandt / daß ſolcher Dontroverlien und
Reichs⸗ Partienlar Juſtis, Sachen Eroͤrterung auß einen

konbent Relchs⸗Tag nicht gehoͤrig / und von denen zur

ſich freyen Adminiſtrirung derJuſtitzbeſtelltenReichs,
jeneb nicht Picaſteriis zu Ihro Kayſerl . Maj . allerhoͤchſten

60 Jurisdiction groſſem Præjudiß und klagenden
Reichs/Ritterſchafften ungemelnem Schaden und

Nachthell dahin um ſo weniger gebracht werden

moͤtzen/ als vielmehr hievor ⸗erzehlten Rechts⸗

Strittigkeiten ex natura ſua dem Ausſpruch jent·
beſagtenhöchſten Reichs⸗Tribunalis ( allwo ſelbige

berelts vor 20 . 30 . 40 . und mehr Jahren anhaͤn⸗

gig gemacht / gnugſam unterſuchet und rechtlich

unterſchieden worden ) privativs unterworffen /
mithin ohne hoͤchſte Violirung oder Vilipendenz
der Kayſerl . Maj . Authorität / keiner anderwaͤr⸗

tigen Judicial - Cognition in Comitiis Imperii

ſubjiciret oder mit Beſtand gebracht werden koͤn⸗

nen / dazumahlen unverantwortlich waͤre / wann

nach ſo lang bey denen hoͤchſten Gerichten gefuͤhr⸗

erkandten Mandatis de exequendo eine Sache

ohne Rechts⸗Huͤlffe erſitzen bleiben / einfolglich
die Juſtitzgaͤntzlich zerfallen ſolte ; Als tragen wir

ben / Francken und am Rhein⸗Strohm geſeſſe⸗

nen in derley Differentien mit der Reichs⸗Ritter⸗

ſchafft in nichts intereſſirten hoͤchſt und hohen
Reichs ⸗Staͤnden das unterthaͤnigſtund gute Ver⸗

trauen / Ste werden nach dero angeſtammeten
Großmuth und Welt⸗beruͤhmterLlebe zur unpar⸗

theytſchen Juſtitz ob rem periculoſiſſimi Exempli
& pernicioſiſſimæ Conſequentiæ denen mittlern

und ſchwaͤchern Reichs⸗Staͤnden zur Hemmung
des hochbenoͤthigten freyen Lauffes der heilſamen

und an Ihrem hoch· und vielguͤltigen Ort dahin
recommendirt ſeyn zu laſſen belteben werden / da⸗

mit bey gegenwaͤrtigerReichs / Verſammlung un⸗

ſere mit Eingangs Hoch/ und wohlernanten Fuͤr⸗
ſten und Staͤnden auff den Weſterwald an denen

hoͤchſten Reichs ⸗Gerichten reſpectivs annoch

Rechts haͤngige und guten Thells abgeurthellte

ten nicht gehindert werden moͤgen.

Denckwürdiger Geſchichte.

ten Proceſſen erhaltenen Urtheilen / und darauff fů
Hochfuͤrſtl . Hauß NaſſauSiegen / Evangel⸗

te Beſchaffenheit in reiſſe Conlideration zu ziehen

Strittigkeiten und Beſchwerungen in ihrem or⸗

dentlichen Weg Rechtens gelaſſen / und wir als

der unſchuldige Theil in unſern erlangten Rech⸗

zu ſaͤmbtl . uͤbrigen/ ſonderlich auſſerhalb Schwa ·

hen deſſen / daß gedachter Creyß àtempore Caroli
von Uhr⸗

Juſtitz deroſeitsnichtbehuͤlfflich ſenn. Darneben

der zuverfichtlichen Hoffnung lebende / Ew . Ex⸗

cellenz Hochwuͤrden / auch unſere hoch/ und viele

geehrte Herrn / oberzehlte der Sachen wahrhaff⸗

185

uͤber das Verhalten der Ritterſchafft beſchwerende
und anzelgende / wie die Staͤnde derer Orten ge⸗

ſchloffene Territoria haͤtten/ in ſelbigen von alten

Zeiten her der widrige Adel Fuͤrſten und Grafen
unterworſſen geweſen / die Staͤnde ſonſt immer

in puncto Collectationis Landſaſſiorum gehand⸗
habet / hernach von dieſen widrige Mandata er⸗

ſchlichen / dergletchen Zufaͤlle aber andern Crey⸗
ſen von gefaͤhrlicher Folge und der Landsherrl .
Hoheit geſamter Staͤnde nachthellig / demnach

auch geſamter Hand ſolchen vorzukommen waͤre ꝛc.

wie alles mehrern Inhalts zu ſehen aus dem / was

der beſonders / Abgeordnete mehrgedachter Weſt⸗
phaͤl . Staͤnde in nachgeſetzten Worten der Reichs ·

Verſaminlung uͤbergeben hat .
Ew . Excell . Hochwuͤrden auch meinen hoch / Stellet

und vlelgeehrten Herrn / wird ohnweitlaͤufftiges ſeiue
Anregen zweifſels ohne bekand ſeyn / was maſſen Gründe
die ohnmittelbahre Reichs · Ritter der Burg Fried⸗ 11 1
berg in der Wetterau ſich einige Zelthero neuerlich Noluß⸗
unterſtanden / die auff dem Weſterwald befindli · 810
che Landſaſſen / aus allerhand nichtigen und in riumclau⸗

ein / ind andern vor wenig Jahren her erhaltenen ſum zu
Privilegiis Cæſareis der Ritter⸗Matricul unglei . haben⸗

chen gantz nicht gegruͤndeten Prætexten / der or⸗

dentlichen Lands⸗Fuͤrſtl . Jurisdiction und Bott⸗

maͤßigkeit zu entziehen / und ſich unterwuͤrffig zu

machen / und um in dieſen vorhabenden Deſſein

defto fuͤglicher reuſſiren zu koͤnnen / gegen das

Theils / ſo dann gegen Se . Hochfuͤrſtl . Durchl .

zu S . Eiſennach als Grafen zu Sayn⸗Altenktr⸗
chen wuͤrckliche Proceſſus zu entamiren / auch

welcher Geſtalt nicht allein ſaͤmbtliche Fuͤrſten und

Staͤnde gedachten Weſterwalds wegen daraus

entſtehender hoͤchſtſchaͤdl. Conſequenz , ſondern

auch der gantze hochloͤbl. Nieder Rheiniſche Weſt⸗
phaͤliſcheCreyß bey dieſem Werck ſo mercklich in⸗

tereſſirt , und zwar eines Theils in Anſehung des

Matricular - Anſchlags / ſo auff ſolche Weiß verei⸗

niget werden ſolte / andern Theils auch in Anſe⸗

Magni keine Provincia immediata wie etwan alters her /

Francken / Schwaben und die Provincia Phe -

nenſis ( worinn die Ritterſchafft der Koͤntgl. Cam⸗
mer immediatè unterworffen worden / und / in ſo /

weitdieſelbe nachAbgang der Hertzogen von Fran ·
cken und Schwaben ſich wiederum in die vorige
Immedietaͤt geſetzet/ noch gegenwaͤrtig thren Sedem

hat ) fondern allezeit eine Provincia mediata , wo⸗

rinn die Nobleſlen mediantibus principibus &

Comitibus dem Reich allein mediatè unterwuͤrffig
gemacht werden / geweſen / und dieſer Urſach hal⸗
ben gedachter Creyß von det Zeit an biß auff dieſe
Stunde keine unmittelbahre Reichs⸗Ritterſchafft
jemahlen erkandt noch wuͤrcklich ohne deſſen hoͤch⸗
ſten Præluditz wird agnoſciren noch annehmen
koͤnnen. Ja was endlich nicht allein an Seiten

gedachten Creyſes / ſondern auch an Seiten vor⸗
Siegen Dargegen geſchahe dasjentge / welchem die Rit⸗erwehnter addreſlirter und gravirter Fuͤrſten und

0 kerſchafft vorkommen wollen/ und wendeten ſich Staͤnden aus eben dieſer Urſach / thells bey Ihro

angeichs
dle Weſterwaͤldiſche Staͤnde / nahmentl . Siegen Kanſerl . Majeſt . theils auch von dieſem hochioͤbl .

Eoubent . und der Hertzog von Eiſennach wegen Sayn⸗Al⸗Reichs⸗Convent vor Sravamina und Beſchͤbe⸗
tenkirchen / an die Reichs⸗Verſammlung / ſich rungen hieruͤber ſaccelſſixe eingebracht / und ſon⸗

Theatri Europæi XVIII . Theil . Aa ſten ö
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ſten zu Conſervirung der Chur⸗Fuͤrſten und Staͤn⸗

den des Reichs hergebrachter Jurium in puncto
Collectationis quoad Landſaſſios vor Reſolutio -

nes genommen / und darauff in Anno 167T . den 3.

( 13 ) Febr . vor ein nachdruͤckl , allergnaͤdigſtes

Kayſerl. Commiſſions- Decretaddicturam publi -
cam gehracht worden ſeye; nun haͤtte man zwar an

Seiten hochgedachter inrereſlirter Fuͤrſten und

Staͤnden nicht gezweiſſelt / es wuͤrde obgedachte
Reichs Ritterſchafft dieſem nach von ſolchem un⸗

gebuͤhrlichen Unternehmen von ſelbſten abgeſtan⸗
den und ſich zur Billichkeit bequemet haben ; nach⸗

deme man aber das Gegentheil erfahren muͤſſen/
und erſtgedachte Ritterſchafft deme ohnerachtet mit

wuͤrcklichen Attentaten / und unbefugten Proce⸗

duren fortgefahren / auch endlich gar auff die be⸗

reits erſchlichene reſp. Mandata und Reſcripta⸗
ſo gar auch Commiſſiones ad exequendum zu nicht

geringer Conſequenʒ und Nachtheil ſaͤmbtl . Fuͤr⸗
ſten und Staͤnde des Weſterwalds / vor dem hoch⸗

preißl . Reichs⸗Hofrath per ſub & obreptionem
auszubringen gewuſt und bey ſichrer den 15 . Jul .
1699. zu Wetzlar ſich befundenen allergnaͤdigſten
Kayſerl . Commiſſion ſich bereits würcklich

dahin vernehmen zu laſſen / kein Bedenckens

getragen daß ſolche reſpectiys Mandata und

Commiſſiones auch gegen alle und uͤbrige We⸗

ſterwaldiſche Fuͤrſten und Staͤnde und de⸗

ren hergebrachte und noch gegenwaͤrtlge exerci⸗

rende territorial ſuperioritaͤt und Bottmaͤßig·
keit uͤber die Adeliche Landſaſſen zu extendiren ge⸗

daͤchten / dieſes Letztere aber eben ſo wenig als das

Erſtere weder von ſaͤmtlich Fuͤrſten und Staͤnden

des Weſterwalds / noch auch von wegen des ſaͤmt⸗
lichen Weſtphaͤliſchen Creyſes vor angeregter Ur⸗

ſach halber um ſo vlel weniger zugeſtandenwerden
kan / alſo dieſemnach nicht ein oder andern Staͤnden

allein und in particulari , ſondern wie oberwehnet
ſaͤmtliche Weſterwaͤldiſche Fuͤrſten und Staͤnde

und dieſe nicht allein / ſondern auch den gantzen

Weſtphaͤliſchen Creyß concernirt / und uͤber dieſes
auch bey dieſem Werck verſchledene andere Creyſe
mit intereſſirt / ſo folgends ermeldete Sach von ſol⸗
cher Eigenſchafft / daß nicht allein dieſer / ſondern
auch vieler andern Urſach wegen / billich um ſo
vielmehr pro cauſa publica ,& Status nicht aber

pro cauſa privata &particulari u achten / und dann

hochgedachte Fuͤrſten und Staͤnde zu dem Ende

eine unumgaͤngliche Nothdurfſt zu ſeyn erachtet /
auch Ends bemelden dero Abgeordneten zu dem

Ende ſpecialiter zu bevollmaͤchtigen und abzu⸗

ſchicken ; als haben Ew . Excell. Hochw. auch
meinen hoch und vielge Shrten Herrn / um auch

dieſe mir gnaͤdigſt aufgetragene Commiſſion ge⸗

bůhrend zu acquitiren/ hiebeyeineaußfuͤhrliche zum

Druckgebrachte Deductionem gravaminum ,
worinn der Sachen wahre Beſchaſſenhett mit

mehrern angefuͤhrt zu finden / exhibiren ſollen / der

ungezweiffelten Hoffnung Ew . Excell . Hochw .
auch meine hoch vielge Ehrte Herrn werden ſolche
der Sachen Wichtigkeit nach in reife Delibera⸗
tion ziehen / und gleich wie dieſelbe in Sachen des

Herrn Hertzogen zu Würtenberg Hochfuͤrſtl .
Durchl . und des Herrn Grafen zu Caſtell Hoch⸗

graͤfl. Gn . vermoͤg dero ſub dato den 4 . Julii

gethan / alſo auch hierinn ein Reichs⸗Gutachten an

Ihro Kayſerl . Majeſt . allerunterthaͤnigſt ergehen
laſſen / daß nemlich die ex adverlo erhaltene aller /

gnaͤdigſte Kayſerl . Privilegia und darin etwa juxta
narrata ſupplicè angeregte Limites des Ritter /
ſchafftl . Corporis gegendero wahre Intention und

gegen die Jura obgedachter gravirter Statuum ſol⸗
cher Geſtalten nicht extendiren / ſondern vielmehr
meine hohe Herren Principalen / in ſpecie aber

diejenige / ſodurch obangeregte relp. Mandata und

Commiſſiones wuͤrcklich graviret worden / bey
dero uͤber dero Adel . Landſaſſen von ſo vielen Secu⸗

lis hergebrachten Territorial - Superioritaͤt und

dem Jure collectandi kraͤſſtigſt zu ſchuͤtzen / auch
alle dergleichen in contrarium ergangene Decreta

und Commiſſiones aufzuheben / zu aͤndern und ab⸗

zuſchreiben ſeyn und daß hierinn deſto ſchleuniger
verfahren werden moͤge / nachdeme periculum in

mora , auch ohne dem in dieſer Sach um ſo viel

weniger Bedenckens fallen kan / weiln/ wieobge⸗
dacht / indem gantzen Weſtphaͤliſchen Creyß / deſſen
unſtreitbahre Mitglieder ſaͤmtliche Fuͤrſten und

Staͤnde des Weſterwalds ſeyn / keine ohnmittel⸗
bahre Reichs ⸗Ritterſchafft / wie etwa in einigen
andern Creyſen / in ſpecie aber in denen ex provin⸗
cia antiqua Phenenſi entſtandenen Ober⸗und Un⸗

ter · Rheiniſchen Creyſen und der darunter gehoͤri⸗
gen Wetterau bekandt iſt / noch jemahl erkandt

worden .

1704 . ergangenen Concluſi zum Theil rühmüichſt
170 ,

—

Dieſem Memoriali war eine weitlaͤufftigeAus/
fuͤhrung beygefuͤgt / in welcher man ſich vorgenom⸗
men hatte darzuthun / wie das Ritterſchafftliche
Unternehmen auf keinem Grund beruhete / die

Staͤnde aber wohl befugt waͤren ſich dargegen zu

ſetzen/ und ihre habende Torritorial -Iura auch uͤber

Landſaͤßtge von Abel zubehaupten / die Sich davon

auszuhalfftern und hinter die hier oder dar ander⸗

weitig ſich findende Reichs⸗Ritterſchafft zuſtecken
vermeynet : Darbey zugleich die Hiltorie dieſer
Strittigteit angefuͤhret/ und wie man billig mit

ſelbiger ſich ans geſamte Reich wendete / gewieſen
wurde .

Wegen der in ſolchem Creyß gelegenen Graff⸗

ſchafft Moͤrß ſetzte es auch allerhand Haͤndel / wie

dann das daruͤber zwiſchen Preuſſen und Naſſau⸗
Dietz gefuͤhrten Streits / ſchon im XVI. , Theil die⸗

ſes Theatri 1703 .p. 249 . a ſqq. erwehnet worden

iſt . Preußen hatte ſich nicht nur in deren thaͤlli⸗
chen Beſitzthum zuerhalten / ſondern auch an Kay⸗
ſerl . die Sachen in den Weg zurichten gewuſt / daß

Ihm zugefallen ſolche Graffſchafft zu einem Fuͤr,
ſtenthum erhoͤhet und die Belehnung drauͤber/ doch

ſalvo cujusque jure erthtilet wurde / mit dem An⸗

hange daß die Cognition uͤber dieſe Reichs⸗Graff
ſchafft eintzig und allein Ihro Kayſerl . Majeſt .
verblelbe / diegedachte Erhoͤhung beſchlieſſen / auch

die Belehnung an Preußen / wie bey denen Kay⸗

ſerlichen Geſchichten erzehlediſt / praͤchtig vor ſich

gehen laſſen / was auch Naſſau⸗Siegen dargegen

gearbeitet / vorgeſtellet und in Eventum proteſtiret
hatte . Sie lieſſen auch dieſes nachrichtlich an

Deduci .
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die Introduction Preußens als Fuͤrſtens zu Moͤrß/
in den FuͤrſtenRath foͤrderlichſt vor ſich gehen

zu laſſen . Die Worte in dem vom 12 . Julii datir -

ten und den 15 . dito dictirten Commiſſions - De -

cret lauteten alſo : Es lieſſe Kayſerl . Principal⸗

Geſandſchafft ohnverhalten / welcher Geſtalten

allerhoͤchſt ermeldte Ihre Kayſerl. Majeſt . in An⸗

ſehung Sr . Koͤntal. Majeſt . zu Preußen / Chur⸗
fuͤrſtens zu Brandenburg / bey deroſelben / dem

Heil. Roͤm. Reich / und dem gemeinen Weſen er⸗
worbener ſtattlicher Verdienſten / auch aus andern

bewegenden Urſachen / die Graffſchafft Moͤrß /
womtt hoͤchſtermeldte Selne Koͤnigl. Majeſt . be⸗

liehen worden / in ein unmittelbahres freyes Fuͤr⸗
ſtenthum des Heil . Roͤm. Reichs allergnaͤdigſt er⸗
hoben haben . Wann dann Se , Koͤnigl. Majeſt .
ferner gezlemend erſuchen laſſen / daß Ste von

wegen ſolchen Fuͤrſtenthums bey allhieſigen Reichs

Convent zum Sitz und Stimm⸗Recht im Reichs

Fuͤrſten ⸗Raͤth wuͤrcklich gelangen / und Ihre
Kayſerl . Maj . ſolches allergnaͤdigſt foͤrdernmoͤch ⸗

ten / dieſelbe auch ſolchen billlchen Verlangen und

Anſuchen ſonderbahr gern ſtatt gegeben ſeben wuͤr⸗

den / alſo haben Eingangs hoͤchſternannt Ihre
Hochfuͤrſtl . Eminentz denen beyden hochloͤbl. hoͤ⸗
hern Reichs Collegüs daſſelbe zu dem End be⸗

ſandt zu machen / hiemit nicht umgehen wollen/
damit ſothane Kayſerl . allergnaͤdigſte Intention

zu forderſamen Bewerckſtellung gebracht / und

Seine Koͤnitzl. Mʒajeſt. in Preußen dero Geſand⸗

ſchafft in das Reichs Fuͤrſtl. Collegium gewoͤhnli⸗
cher maſſen introduciret / und deroſelben darinnen

die gebuͤhrende Stelle alligniret / und elngeraumet

werden moͤge .
Bey dem Nieder⸗Rhelniſch⸗Weflphaͤl .Creyſſe

war die Admiſſion wegen Moͤrß von Preußen /
aufß dem im May gehaltenen Creyßtag geſuchet

. worden mit dieſem Vortrage :
Nachdem Se . Kayſerl . Majeſtaͤt die bißherige

darmit hinwlederum / als mit einem Reichs FJuͤr⸗

ſtenthum / belehnet ; als haͤtten S . Koͤnigl . Ma⸗

jeſtaͤt dero zum Weſtphaͤllſchen Creyß abgeordne⸗
ten Raͤthen ſpecialiter allergnaͤdigſt befohlen / ſol⸗
ches dero Herrn Con - Directorn und geſamten

chen / maſſen dieſes auch hiermit beſchaͤhe/ mehr ⸗

angenehm ſeyn / ſondern es allerdings billig fin⸗

wuͤrde dc. ꝛc.

des folgenden Tags mit einer Proreſtation und
Dick pro - Vorſtellung : Wie die von Kayſerl . Majeſt . in

kaveur Ihr . Koͤnigl. Majeſt . von Preuſſen ge⸗

ſchehene Erigirung ſothaner Graſſſchafft in ein

Fuͤrſtenthum und vermeynte Belehnung um deß⸗

Mit⸗Staͤnden dieſes loͤbl. Creyſes bekant zu ma⸗

Darwider regte ſich Naſſau⸗Dietz ohngeſaͤumt

Grafſchafft Moͤrß zu einem Fuͤrſtenthum erhoben /

und S . Koͤnigl . Majeſt . in Preuſſen / mit Rejici -⸗

rung aller von einigen Naſſaulſchen Haͤuſern an⸗

maßlich dargegen gemachten Contradictionen /

hoͤchſtgedachte S. Koͤnigl . Maj. auch nicht zweiffel⸗
ten / es wuͤrden obgedachte dero Herren Con Di- ⸗
rectoren und geſambten Mit⸗Staͤnden nicht un⸗

den / daß ſie hinfuͤhro / bey allen Creyß⸗Verſam⸗
lungen das Moͤrſiſche Votum , als Fuͤrſt/ fuͤhr ⸗

ten / auch der Sißz darnach gezteinend reguliret

willen nicht beſtehen koͤnne / weil der Durchl . Fürſt

Herr Johann Wilhelm Friſo Printz von Ora⸗

nien und Naſſau / deme dieſe Grafſchafft erblich

angefallen / weder citiret noch gehoͤret/ oder auff

einige Litispendentz regardiret worden / von Sei⸗

ten Ihr . Koͤnigl. Mʒajeſt . aber bey der durch unge⸗

gruͤndete Motiyen erhaltenen Belehnung der Sa⸗

chen gruͤndliche Beſchaffenhelt Ihrer Kayſerl .

Majeſt . nicht angezeigt / ſondern verſchwiegen / daß

dieſe Grafſchafft von weyland Printz Morit zu

Oranien und Naſſau nicht anderſter als ein Fidei⸗

Commiſs beſeſſen / und ſo wohl durch hochermeld⸗
ten Printzen Morktzen als letzt verſtorbenen Koͤ

nigs Teitament hoͤchſtgedachtem Fuͤrſten Johann
Wilhelm Friſoni , Printzen von Oraniten und

Naſſan zugeeignet worden / dahero / obwohl Ihr .
Koͤnigl Majeſt . von Preuſſen per præventionem
die Graſſchafft Moͤrß occupiret / und darin die

Poſſeſſion am erſten ergriffen / auch dardurch Mas⸗

datum wanutenentiæ beym Kayſerl . Cammer⸗

Gericht außgebracht / dannoch ſelbige weder in

Petitorio einig zu Recht beſtaͤndig und anhero ap⸗

plicabel Fundament vor ſich haben / und weder ti -

tulo hæreditatis , der Printz Friederich Heinrich
und deſſen deſcendentes maſculi , ſolche nur als

ein Fidei - Commiſs aus des Herren Acquirentis
Printzen Moriß Teſtament beſeſſen / noch durch
ein prætendirtes Dominium directum ſich in

Poſſeſſorio darzu qualificiren koͤnnen / weil in

mehr als 100 . Jahren ſolche Grafſchafft nie als

ein Lehen erkant / kein Feudal - Actus vorgangen /
da Ihrer Koͤnigl. Majeſt . Vorfahren in deren

Poſſeſſion geſtanden / ſondern auch ſelbſt ( welches
doch ad Petitorium gehoͤret) die von weyland

Graf Adolph zu Neuenar angegebener maſſen ge⸗

ſchehen / auch per violentiam deß damaligen Her⸗

tzogen von Cleve der Graͤſin Walpurgis abgetrun⸗

gene Unterſchrifft von dero gleich darauff revoci⸗

ret worden / und ſo wohl ſie als ihre Erbfolgere
die Printzen von Oranlen und Naſſau ſich in bol⸗

ſeſſione libertatis conſerviret haben / wie dieſes

beym Kayſerl . Cammer⸗Gericht in denen Exce⸗

ptionibus fori ſub - & obreptionis auch gehoͤri⸗

ger Orten in denen Niederlanden vorgeſtellet wor⸗

den ꝛc. ꝛc.
Naſſau⸗Dietz entließ auch ein allerunterthaͤntg

ſtes Schretben an Kayſerl . Majeſtaͤt / ſo unterm auch dem

16 . Julů auch beym RelchsHof⸗Rath eingegeben
wurde / in welchem es vorſtellete was es mit der

Grafſchafft Moͤrß und deren Acquilition fuͤr eine

Bewandſchafft habe / wie nemlich ( 1) ſolche Graf heit Moͤr

ſchafft von undencklicher Zeit / und mehr als 100 . vorſtellet
Jahren her / die Printzen von Oranien als ein

frey eigenthuͤmlichesAllodial - Gut beſeſſen / ſol⸗

che Pollellion auch ( 2) juſtum titulum , nempe

ceſſionem à Comitiſſa Walpurgi Anno 1594 .

in Princip . Mauritium Naſſovicùm factam zum

Fundament gehabt / hochgedachter Printz Maurttz

aber ( 3) ſolcheGrafſchafft Anno 1598 . aus feind⸗
lichen Haͤnden mit gewapffneter Hand recuperi⸗
ret / daraus ( 4) aus ſeinen proper Mitteln und

mit Auffwendung mehr als oοο . fl. die Stad .

und das Caſtell Moͤrtz mit Waͤllen / Bollwercken /

tleffen Graͤben und Contreſcarpen fortiliciren la⸗

Theatri Europæi XVIII . Theil . Aa 2

welches

Reichs⸗
Hofrath
die Be⸗

ſchaffen⸗

ſen/

...
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ſen / benebens ( 7) noch viele andere ſtattliche Guͤ⸗

ter / als die Herrlichkeit Gronkau mit dem Schloß /
die Stadt Creifeld / die Herrlichkeit Frimersheim /
wie auch alle andere Guͤter / die von gedachter
Graͤfin Walpurgis oder ihren Vorfahren ange⸗

kaufft und beſeſſen worden / von der Grafſchafft
Moͤrß aber gantz nicht dependiren / ſondern ein

abſonderlich Eigenthum ſeynd / adquiriret / auch

theils derſelben ( 6) von nicht geringen darauff ge⸗

ſtandenen Pfandſchafften frey gemacht / ja ſelbſt
noch der letztverſtorbene Koͤnig / Wilhelm in En⸗

gelland ꝛc. verſchtedene importante Guͤter vor baa /

res Geld darzu gekaufft / mithin dann / und wie

( J ) beyde ſolche Acquirirende von dieſem allen als

threm freyen Elgenthum nach Belieben haben koͤn⸗

nen diſponiren / alſo auch ( 8) beyde wuͤrcklich

in Faveur obhochermeldten unmuͤndigen Printzen
diſponirt haben / indem der erſte / nemlich Printz
Moriß / per ſolenne & univerſale Fidei - Commiſ-

ſum , auff den ohnlaͤngſt exiſtirt /und ſich erelgne⸗
ten Caſum , da ſein und ſeines Bruders Printz
Friedrichen Henrichen Deſcendenß abgehen ſolte/
die maͤnnliche Poſteritaͤt ſeines nahen Vettern /
Graf Ernſt Caſimirs / damahligen Stadthalters
in Frießland / als Abavum des jetzigen Stadt⸗

halters / Printz Johann Wilhelm Friſonis ; der

Koͤnig Wilhelm aber eben dieſen Printz Johann
Wilhelm Friſonem per ſolenne Teſtamentum

zum Uaiverſal - Erben eingeſetzt / mithin dann( 5) dte⸗
ſem ex duplici capite , Fidei - Commiſſi nempe &
Teſtamenti die Grafſchafft Moͤrß / und was noch
darzu erkaufft worden / allen Rechten nachzuſtehez
hingegen ( 10) Ihre Majeſt. der Koͤnig in Preuſ⸗
ſen weder ( a ) ex Teſtamento weyland Renati de

Challon Printzen von Oranten d. d . 1544 . wei⸗

len ſelbiger obbemeldte Grafſchafft und Guͤter nie⸗

mahlen ingehabt oder beſeſſen / noch ( b) ex capite
diſpoſitionis Fidei - Commiſſi prædicti Princi -

pis Henrici ( indem dieſer den Teſtamento Fratris

Mauritii als primi Acquirentis , nichts entgegen
valide hat diſponiren koͤnnen/ allenfals auch / ceu

hæres ejusdem voluntatem defuncti zu præſtiren
gehalten war ) noch wentger (c) ex prætenſa ſuc -

ceſſione ab inteſtato , weilen ein hæres Te -

ſtamentarius vorhanden ; auch endlich ( d) nicht

aus dem letztlich hervorgeſuchten teſtamento præ⸗
tenſæ feudalitatis uñ einer altendehnruͤhrigkeitvom

Hertzogthum Cleve den geringſten Rechtsbefugten
Anſpruch darzu machen koͤnne; anerwogen ſo viel

ſolche Lehnbarkeit betrifft K) die Printzen von Ora⸗
nien von mehr dann 100 . Jahren her / ſo wohl

ſals ihre Autores die Bona quæſtionis als ein frey
Allodium beſeſſen / dieſelbe auch ſg) weder von Koͤ⸗

nigl . Majeſt . zu Preuſſen noch dero Herrn Vat⸗
ter noch Groß⸗Vatter / Chur⸗Fuͤrſten zu Bran⸗

denburg und Hertzogen zu Cleve / zumahlen darinn

turbiret / weniger als Valallen zur Lehens „ Em⸗

pfaͤngnuß citiret worden / mithin auch 7) polita ,
nondum tamen probata antiqua feudalitate , per

plus quam centenariam quietam poſſeſſionem ,
eln ſolches Recht / quod probationem in contra -

rium non admittit , juſta præſcriptione adquiri -
ret haͤtten/ ja wann gleich ) ſolches nichtwaͤre / we⸗

nigſtens doch oberzehlte eigenthuͤmlichein und auſ⸗

—

Beſchreibung WeſtphaͤllſcheGeſchichte.
ſerhalb der Grafſchafft Moͤrß acquitirte Herrlich / 52
keit und Güter davon in alle Wege außgeſchlo .
ſen bleiben muͤſten; dieſem allen nach aber ( 1 )
die nomine Sr . Koͤnigl. Majeſt . in Preuſſen /
gleich nach dem Tode des Koͤnigs Wilhelm / und

noch vor Eroͤffnung des Teſtaments / de facto er⸗

griſſene / wiewohlen von denen Herren General⸗

Staaten ( welche von alters her Garniſon in

Moͤrß haben ) als Executoribus Teſtamenti Re⸗

gii niemahlen agnoſcirte Poſſeſſion , und ſelblger
gewaltſame Detention , nullo Jure juſtificabel ,
die neuliche Erhoͤhung aber der Grafſchafft in eln

Fuͤrſtenthum unter deren Auftrag zu einem Reichs⸗

Lehen / um ſo oſſenbahrer durch ungegruͤndete
und ſiniſtre Narrata impetriret worden ſeye / als

man Koͤnigl. Preuſſtſcher Selts⸗ ) durch die in Ca -

mera Imperiali nachgeſuchte und reproducirte Ci -

tationem Edictalem contra quoscunque intereſſe

prætendentes , ſelbſt den ordentlichen Weg rech⸗
tens eingeſchlagen / ſo dann ( 1 ) von weyland
Kayſerl . Majeſtaͤt Leopoldo glorwürdigſten An⸗
denckens lub dato 14 . Septembris 1703 . an die

Herren General Staaten ein Vorſchretben / um

die Cognition uͤber die ſtrittige Poſſeſſion der Braf⸗
ſchafft Moͤrß beyermeldtem hohen Relchs⸗Ge⸗
richt zu laſſen ꝛc. ꝛc. außgewuͤrckt / ja ſelbſt noch

( 13 ) im vorigen Jahr durch das vom Preuſſiſchen
Miniſtro im Haag per Memoriale offerirtes Par -

tage Project , weilen darinn ſolche Graffſchafft
mit in die Thellung geſetzt / und ein Æquivalent
davor anerbotten worden / deutlich gnug zu ver⸗

ſtehen gegeben habe / daß man die præoccupirte
Poſleſſion ſelbſt nicht vor unſtrittig gehalten : gleich
wie denn ſolches und anders diſſeits in Camera

Imperiali in Exceptioribus ſub - & obreptionis
ad mandatum unwiderleglich dargethan wor⸗

den .

Man bat alſo die ſtrittige Sache zu voͤlltgerfMitBit
Ausmachung / bey dem Kayſerl . und Reichs⸗te den

Cammer⸗Gericht / wo ſie Rechtshaͤngig worden / Stteit

allerdings zulaſſen / und nichts neuerliches fuͤr deßwegen

Naſſau verfaͤngliches zu verfuͤgen/ wolte auch vor⸗ I5
bauen / daß das Reich Preuſſen nicht auff ſeiner hleihen u
Verſammlurg zum Moͤrſſtſchen Voto admittirte / laſſen /
wenn ja Kayſerl . Majeſt . auff ihrem Thun disfals
beſtuͤnde / und gab dorten folgende Proteſtations .

und Verwahrungs⸗Schrifft ein :

Vermoͤg der vor eintgen Tagen hleſiger Orten Naſſau⸗
eingelauffenen ſichern Nachricht / ſoll bey hoch, Dietz pro.

loͤblicher allgemeiner Reichs⸗Verſammlung zu Re⸗ cclntaut
genſpurg / die daſelbſt zu gegen ſeyende Koͤntgl, Rs 10
Preuſſiſche Geſandſchafft / wegen der von der Roͤl peraamit
miſchen Kayſerl . Majeſt . juͤngſthin zu einem Fuͤr⸗ rirung

ſtenthum erigirten Grafſchafft Moͤrß / nach der Preuſſen
daruͤber enthaltenen Inveſtitur , ſich nunmehro wegen

weiter aͤuſſerſt bemuͤhen / deßhalben bey dleſem Mörh.

Reichs⸗Collegio auch Votum & Seſſionem zu er⸗

halten .
Wann aber dieſe Sach alſo beſchaſſen / daß

nicht nur / als Koͤnigl. Preuſſiſcher Seiten bey dem

letztern zu Coͤlln gehaltenen Weſtphaͤliſchen Creyß⸗
Tag dergleichen anmaßlich ebenfals geſuchet wor⸗

den / dagegen die oben angezogene Proteſtation ein
gebracht / ſondern auch darauff nach Außwelß des

vVor⸗
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— cdochmerzchiten allerhoͤchſt gedachte Sr . Kayſerl .
1707 . Naj . die wahre dieſer Sachen Beſchaffenheit der⸗

geſtalt ſuͤrgeſtellet worden / daß gantz undzumalen

nicht abzuſehen / wie pendente adhuc in Camera

Imper , lite , die Sache von dannen an den hoͤchſt
8 8

preißlichen Kayſ. Reichs⸗Hofrath avociret und

was noch meht iſt / mit dieſer Grafſchafft Moͤrß/
welche uͤber 100 . und noch mehr Jahren ein Al⸗

lodium geweſen / Se . Koͤn. Maj . von Preuſſen

als einem Lehen inveſtiret / und ſolchemnach Unſer

Durchl . Fuͤrſt / Herr Johann Wilhelm Eriſo ,

Printz von Oranten und Naſſau / dem dieſelbe

erblich angefallen / ehe und bevor derſelbe auch nur

einmahl citirt oder gehoͤret/ weniger per Senten⸗

tiam Judicialem poſt ſufficientem Cauſæ cogni -
tionem latam darzu angewieſen / dieſer Grafſchafft
dergeſtalt auff einſeitlge ungegruͤndete Narrata

priviret und entſeßet werden koͤnnen ; wie man

dann auch zu mehr allerhoͤchſt gedachter Sr . Kayſ⸗

Maj . das feſte allerunterthaͤnigſte Vertrauen ſetzet/
es werden dieſelbe im geringſten nicht zugeben / und

ſelbſt allerhoͤchſt erleuchtet ermeſſen / nachdeme die

wahre der Sachen Beſchafſenhelt deroſelben aller⸗

unterthaͤnigſt vorgeſtellet / daß in Dero hoͤchſtem Di⸗

caſterio wider die kundbare Rechte und Reichs /
Satzungen / einem Fuͤrſten des Reichs dasjenige

dergeſtalt entzogen / und einem Porentiori zuge⸗

wendet werden ſolle / ſondern vielmehr die allerge ·
rechteſte Verfuͤgung an Seine Behoͤrde ergehen

laſſen / damit dasjenlge / was ſowohl intuitu In⸗

veſtituræ , als ſonſten zu kundbahren Præjudiz und

Nachtheil unſers allergnaͤdigſten Fuͤrſen und

Herrn / wegen dleſer Grafſchafft Moͤrß/ ſich zuge

tragen / hierauff wieder gaͤnzlich auffgehoben/ und

alles biß nach rechtlich erkandter und entſchiedener

Sache in vorigem Stande geſetzet werde . Als

haben im Nahmen und von wegen mehrerwehnten
unſeres gnaͤdigſten Fuͤrſten und Herrn wir nicht

nur gegen das von der Koͤn. Preußtſchen Geſand⸗

ſchafft beſchehene anmaßliche Suchen hiemit ſo -

lenniſſime proteſtiren / und Ew . Excell . auch un⸗

ſere großguͤnſtige hoch · und vielgechrte Herrn ge⸗

ziemend erſuchen wollen / darinn deroſelben

noch zur Zeit kein Gehoͤr zu geben / ſondern
auch dieſe Proteſtation ad dictaturam pub-
licam kommen zu laſſen ; und weilen allen Staͤn⸗

den des Heil . Roͤm. Reichs daran merckl . gelegen/
damit auff eine ſolche Welſedero hergebrachte Jura
und Gerechtſame nicht ebenfalls geſchwaͤchet wer⸗

den /dleſes alles in reiffe Uberlegung zu ziehen/
und Dero hohe Herrn Principalen dahin zu ver⸗

moͤgen/ Ihro Kayſerl . Majeſt . mittelſt eines ab⸗

ſchlleſſenden Reichs · Gutachten die Sache dahln zu

recommendiren / damitalles / was wegen mehr⸗
beruͤhrter Grafſchafft Moͤrß auf einſeitige unglei⸗

che Vorſtellung erkandt / hierauff wiederum auff⸗

gehoben/ alles in vorigen Stand geſetzet / und

5 Sache zuvor gebuͤhrend cognoſciret werden

moͤge .

Deunoch Deſſen allen ohngeachtet wurde doch das Werck

ſchlieſſet ſſo weit getrieben / daß der Inhalt Kayſerl . oben

CEbri, angefuͤhrten Commiſſions Decret Preuſſen zu
oledi Sitz und Stimen wegen Moͤrß zu laſſen / in De⸗

um hor 5 4

Preuſſen. liberation des Fuͤrſten ⸗Raths geſtellet / vorher

aber durch den Preuſſiſchen Miniſter Aeilaritet 170 %.
und verſichert worden / es ſolte dieſes alles einen

jedweden an ſeinen etwa habenden Gerechtſamen

gantz unſchaͤdlich ſeyn ꝛc. Man er fuhr daß die meh⸗

riſte ſich / in Anſehung dieſer Bedingung /
mit dem Vorbehalt / dievon ihnen neugeſuchte Vota

auch zuzuſtehen / vor Preuſſen erklaͤret / wie denn

mit dem folgenden Jahr der Schluß des Fuͤrſtl.

Collegii bekant gemacht wurde / den wir hier/ die

Sache in voͤlligerer Verbindung und Deullichkeit

zu haben / darlegen wollen / wie er alſo ge⸗

lautet .

Nachdem man das von der hoͤchſt/anſehnlichen
Kayſerl. Commiſſion erlaſſene / am 15. Jul . naͤchſt

verwichenenJahrs per dictat publ. communicir -

te Decret , die Erhebung der Grafſchafft Moͤrß
in ein unmittelbahres Reichs⸗Fuͤrſtenthumb / und

der Zulaſſung in Sitz und Stimm in dem Fuͤrſtl.
Collegio betreffend / in behoͤrige Berathſchtagung
geſtellet / iſt zwar beliebt und geſchloſſen worden /
daß Ihro Koͤntgl. Majeſtaͤt in Preuſſen / Chur⸗

fuͤrſt zu Brandenburg / wegen ſolchen Fuͤrſten·
thums / aus denen in jetzterwehnten Kayſ . Com -

miſſions - Decreto enthaitenen trifftigen Urſachen
und Motiven , inſonderheit aber in Anſehung de⸗

ren um Kayſerl . Majeſtaͤt und das Reich erwor⸗

benen hohen Verdlenſten / ad Sellionem & Vo -

tum zu admittiren / und dem Herkom̃en gemaͤß / zu

introduciren , auch Deroſelben Sitz auff der weltl .

Fuͤrſten Banck gewoͤhnlicher maſſen anzuweiſen

ſey / ſolchergeſtalt jedoch / daß ſolches nicht nur

denen jenigen Reichs⸗Fuͤrſten/ ſo aͤlteres Recht

durch Kayſerl . Decreta , Reichs Concluſa , oder

ſonſten zur Introduction haben / ſondern auch de⸗

nen / die an mehrbeſagtes Fuͤrflenthum Moͤrß/
rechtmaͤßtgen Anſpruch zu haben vermeynen / an

thren reſp . Rechten / Vorſitz und andern Præro⸗

gativen jetzt und in das kuͤnfftige ohne Nachtheil
ſeyn / auch zu einigen Præjudiz nicht gezogen wer⸗

den ſolle. Wellen aber uͤbrigens hoͤchſtgedacht
Se . Koͤnigl. Majeſt . in Preuſſen / Churfuͤrſt zu

Brandenburg / ratione præſtandorum , bevorab

des Matricular - Anſchiags halber zu denen Reichs ·
Huͤlßfen und Unterhalt des Kayſerl . Reichs⸗Cam⸗

mer⸗Gerichts ſich noch mehr vernehmen laſſen/ als

will man Dero Erklaͤrung hieruͤber/ wie auch der

gewoͤhnlichen Reverſalien / annoch gewaͤrtig
ſeyn ꝛc.

Dle Sache war mit dieſer guten Erklaͤrung des
Doch noch

Fuͤrſtl. Collegii , wie dle Folge der Zeit und Ge / mit keinem

ſchichte zeigen wird / noch nicht gehoben / diewetl Erfolg .
es ander Einwilllgung des Churfuͤrſtl . fehlete / und

andre im Fuͤrſtl . wenn die Prenſſiſ . Inrroduction

vor ſich gehen ſolle /auch mit Güte oder mit Gewalt

zu neugeſuchten Votis und Seſſionibus admittiret

ſeyn oder ſchreiten wolten. Uber dleſes trieb auchRaſſau⸗
Naſſau⸗Saarbruͤcken / Nahmens ſeines gantzen Saarbrü⸗

Hauſes / ſeine Prætenſion auff Moͤrß/ davon es den prr .

auch ſchon An . 1702 . durch Notarien und Zeu⸗ 90
gen geſetzmaͤßige Poſſeſſion nehmen laſſen / ob es

2

gleich nicht zum wuͤrckl. oder Coͤrperl. Beſitz ge⸗

kommen . Seine Gruͤnde waren / daß Moͤrß ein

maͤnnl . Fidei - Commiſſum geweſen / demnach da

noch ein maͤnnl . Erbe ſich fand mit Unrecht von

Aa 3 einer !
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einer weibl . Perſon ehemahls mit Macht einge⸗
nommen und hernach weiter an Orange verſchenckt
worden / davon es nun Preuſſen erlangt haben
wolte . Von Rechts wegen haͤtte es dem Saar⸗

werdiſchen MannsStamme / und nach gaͤntzl.
Ausgang deſſelbigen / und einfolgl . Erloͤſchung
des Fideicommiſſi , ſeinen welbl . Deſcendenten

gehoͤrt/ die das Recht durch ihre Verheyrathung
ans Hauß Naſſau⸗Saarbruͤcken gebracht . Sol⸗

ches Hauß machte / zu beſſerer Erklaͤrung ſeiner
Gerechtſame / zwey Genealogiſche Tabellen ( wel⸗
che hier lub Signo O zu finden ) und darauff

gegruͤndeteAnzeige oder Erlaͤuterung kund .

Allwo ſich. Nebſt dem daß Saarbruͤcken vor ſich wider

auch die Preußen bey dem Reichs- Conventeinkam / mel⸗

He . Staa⸗deten ſich alldar auch / zum Vortheil des Fuͤrſten
ten inter - von Naſſau⸗Dietz die Herrn Staaten / mit dem

Feien durch ihren Reſidenten ordentlich angebrachten

cheil 91 Suchen : Daß man von Setten Kayſerl . Maj .

ſau Bietz , und des Reichs in der Moͤrßiſchen Sache nichts

melden . zum Nachtheil des Herꝛn Printzen Frilo zuNaſſan /
noch der Ihro Hochmoͤg zuſtehenden Executeur⸗

ſchafft / relolviren / noch abthun moͤge/ ehe und bevor

die daruͤber obwaltende Strittigkeiten / entweder

durch guͤltlichen Vergleich / oder durch rechtlichen

Spruch geendiget ſeyn wuͤrden ; denn gleich wie

(i.) von der verwittibten Frau Fuͤrſtin zu Naſſau /
als Mutter u. Vormuͤnderin ihres Sohns / Herꝛn
Fuͤrſten Friſo zu Naſſau behauptet wurde / daß
nicht wohl erweißlich gemacht werden koͤnte/ daß
bißher uͤber ermeldete Strittigkeiten einige Deti -

nitiv - Proviſional oder Interlocutor - Urtheil parte
utrãque audita , & causã ritè cognita gusgefallen
ſeyn / ( 2) auch hoͤchſtgedachte Fuͤrſtl. Frau Wittib

zu Naſſan / in obhabender erſtgedachterVormund⸗

ſchaft/ſich erklaͤret/ dieJultitication der Gerechtſame
des Hn . Printzen Ihres Sohns aufferwehnte
Grafſſchafft Moͤrß berelts vor laͤngſt durch oͤffent⸗
lichen Druck gemein gemacht zu haben / daß dar⸗

auff von wegen ( 3. ) Sr . Koͤntgl. Majeſtaͤt in

Preußen beantwortet / und damit ſo wol allerhoͤchſt
gedachte Se . Majeſt . als mehr hoͤchſtermeldte
verwittibte Frau Fuͤrſtin zu Naſſau in ob ange⸗
deuteter Vormundſchafftl . Qualitaͤt die Execu⸗

teurſchafft und Proviſional Adminiſtration Ihr .
Hochmoͤg. von allen Guͤtern und Nachlaſſenſchaft
Sr . Maj. des Koͤnig Wilhelms von Groß⸗Brit⸗

lanten glorwuͤrdigſter Gedaͤchtniß / erkandt und

angenommen / woraus folglich Ihr . Hochmoͤg.
Meynung nach flieſſe / daß alle zu beruͤhrter Nach⸗

laſſenſchafft gehoͤrige Guͤter / denen Rechten nach

in Statu quo und unter Ihr , Hochmoͤg. Admini -

ſtration verbleiben muͤſten / damit fſeſolche als
Executores an denjenigen tradiren moͤchten / der

darzu / durch guͤltlichen Ver⸗oder rechtl . Austrag
berechtiget zu ſeyn befunden werden wuͤrde. Als

ſerachteten Ihr . Hochmoͤg. perſuadirt ſeyn zuloͤn
nen/ daß man bey Zeit auf derſelben Anſuchen we⸗

gen Moͤrß ſolche Reflexiones und Meſures werde

nehmen wollen / als ſie von der Æquanimitaͤt einer

hochloͤbl. Verſammlung vermeynen erwarten zu

koͤnnen / weil ſolche die Staͤnde des Reichs repræ⸗
ſentirte / uͤber deren Freund ſchafft und Conlerde⸗

1707 .
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bey allen erdencklichen Gelegenhelten ihrer Selts 170 ,
aufs ſorgfaͤltigſte zu beyderſeitigem der Staate
und Lande beſten zu unterhalten und zu cultiviren
bereitwilligſt blieben .

Es blieben die Sachen mit Moͤrß vor dieſes Etb⸗
Jahr in bisher erzehlten Terminis beſtehen / dar , Mänmr
gegen ſchtenees / als wann die ſo lang obgeſchwebte wiin, 9
Zwiſtigteit zwiſchen dem Muͤnſterlſchen Hoch⸗
ſtifft und ſo genannten Erbmaͤnnern zu einem Aus⸗

gang gelangen ſolte / weil doch eine außerordentl .
Reviſions - Commiſſion verordnet worden / und

in Wetzlar wircklich zufammen gekommen war /
der man mitgegeben / dieſe Sache / ohne weitre

Růuͤckfrag an das Reich / allerdings Reichs⸗
Geſetzmaͤßig auszumachen . Uber alles Verſehen
ergab ſich das Gegentheil / da man ſich keiner 9e·

meinen Sentena vereinigen / auch nicht einmahl die

Majora zuſammen bringen koͤñen oder wollen / ſon⸗
dern es kamen / doch nur / nach derer Reviſoren ſelbft
eignem Bericht / in gewiſſer Maaſſe / paria Vota 155
aus / bey welcher Bewandnis die Keviſores weiter Aukon⸗
zuverfahren und was endliches zubeſchlteſſen nicht men

/

gegruͤndet noch angewleſen zuſeyn ſagten / alſo bey
Kayſer und Reiche was ihnen zu thun ſey? anfrags
ten / aber der Antwort unerwartet auseinander glen⸗
gen / unter dem Anziehen / es moͤchte / bey
ihrem Zuſammen verbleiben / denen Partheyen zu
ſchwer fallen / die Unterhalts oder Diet - Gelder Reviſores

ferner weit zureichen / wie der geneigte Leſer aus ih/ drüherauz
rem eignen abgegebenen Bericht in folgendem des ein anden

mehrern erſehen kan : gehen.

Euer Excell . Hochw . und unſern hoch und viel⸗

geEhrten Herren ſollen wir unverhalten / welcher kaut ihre⸗

Geſtalten in Revilions - Sachen Seiner Hoch⸗Berichts
fuͤrſtl. Gn . zu Muͤnſter und Paderborn auch dets K
MuͤnſteriſchenDohm⸗Capitulsund Ritterſchafft / 23

Beklagten und Imploraten an elnem / entgegen
und wider die ſo genannte Muͤnſteriſche Erb⸗

Männer / Klaͤger und Imploranten am andern
Theil / nachdem wir allhier nach und nach angelan⸗
get und zu End des Mon . Febr .uns nacher Coblentz
begeben / und Ihro Kayſerl . allergnaͤdigſtKReſcript
und denen hierin ergangenen Reichs⸗ Concluſis

gemaͤß bey Ihro Churfuͤrſtl. Gnaden zu Trier / in

Beyſeyn des Kayſerl . und ReichsCammer⸗Ge⸗
richts Aſſeſſoren / Herren Chriſtoph Johann von

Frieſenhauſen / und Herrn Joachim Andreas von

Bernsdorff / auch eines brotonotarii und Leſers/
nicht weniger von wegen der ſtrittigen Partheyen /

nachdem ihnen behoͤrige Notification geſchehen /
und frey geſtellet worden / dem vor zunehmenden
Actui beyzuwohnen / an Seiten hoͤchſt⸗undwohl⸗
ged . Imploranten allein erſchilenen dermahlige
Muͤnſteriſche Hoff⸗Marſchall / Freyher : von

Merfeld / und Hoff⸗Rath Koerting / uns gebuͤh⸗
buͤhrend legitimiret / den gewoͤhnlichen Reviſions⸗

Eyd in Forma ſolenni abgeleget / und die dahinge⸗
brachte Acta , ſo dem zugleich mit beeydigtem Re⸗

viſions- Secretario verſiegelt zugeſtellet worden /
uͤbernommen / dem nechſt uns wiederum anhero be⸗

geben/ und ſo fort nach Inhalt derertheilen Reichs·

0 Ihr . Hochmoͤg. ſich gratulirtenundſolche bige kelnes Weges ſtatt finden wollenvorbenannte

Inſtruction und Cammer⸗Gerichts⸗Ordnung in⸗

ter partes litigantes die Gůte tentiret / als aber ſel⸗

heyde
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◻Æbeyde Herren Alleſſores ,ſo aus dem Senatu , von

geſprochen worden / allein noch uͤbrig ſeyn / den

Extractum Actorum , ſo allemahl mit denen Pro -

ductis zugleich conferiret iſt / wie nicht weniger

1 die Relation und Fundamenta , warum be⸗

ſchehenermaſſen zu urthellen und zu erkennen ſie

bewogen worden / angehöret / dabey auch von ge⸗

dachtem Herren Alleſſore von Berensdorff ver⸗

nommen / wie er ein Votum diſſentiens geführt/
und dafuͤr gehalten / daß in vorberuͤhrter Sache

allein im Pofleſſorio , nicht aber in Peritorio und

definitive zu erkennen ſey / daraus die von denen

Erb⸗Maͤnnern injungirtermaſſen anderweit erhi⸗

birte Original - Documenta von Stuͤck zu Stuͤck

fleiſſig durchſehen und ponderirt / ingleichem die

geſamte Acta nebſt denen angelangten Reviſions-
Gravaminibus und Exceptionibus durchgangen

und revidirt / auch abermahlen zwiſchen denen

Partheyen / wiewohl ohne Effect , einen guͤtlichen

Vergleich verſuchet / und alſo alles dasjenige / wa

uns vermoͤg des unterm 19 . Julii nechſtabgewlche⸗

nen Jahrs ergangenen und zu unſer Inſtruction

dienenden Reichs⸗Schluſſes / Conſtitutionen und

Ordnung oblieget / beſtmoͤglichſt verrichtet / und

in obacht genommen / dann endlich unſer Vota

abgeleget und verleſen / ſich aber wieder alles Ver⸗

ſehen zugetragen / daß eine Daritas Votorum her⸗

auskommen ; Geſtalt ein Theil auff gewiſſe Maaß

pro reformanda , das andere pro conformanda

ſententia concludirt . Wann nun dergleichen

Caſus in judicio reviſorio ſich wohl nicht mag

zugetragen haben / auch dißfalls kein Lex Prag -

matica vorhanden / dahero man mit Verfaß ind

Publicirung eines Reviſions - Urthell anzuſtehen

veranlaſſet worden ; als haben wir eine Nothdurfft
zu ſeyn ermeſſen / gleichwie Ihro Kayſerl . Majeſt .

alſo auch Ew . Ercellentz hohen und unſern hoch⸗

und vielgeehrten Herrn hiemit gebuͤhrend Nach⸗

richt zu geben und lebiglich anheim zu ſtellen / was

dißfalls von Rechtswegen verordnet / und uns fer⸗

nerweit darinn zu verfahren befohlen werden wird /

immittelſt aber relſolviren muͤſſen / weilen denen

Herren Impetranten fernere Rechnung der Ver⸗
pflegungs und Dieten⸗ Gelder beſchwerlich fallen

doͤrffte/ biß zu fernerer Verordnung uns von hier

zu geben / die wir nebſt Erlaſſung in die Goͤttliche

Protection allerſeits verharren ꝛc. ꝛc.

Eib⸗Man , Es waren hiermit die Erb,Maͤnner durchaus

ner ubel nicht / als wie der Reichs⸗Convent / nicht durch⸗

gehens/ zuftteden / zumahl da jene denen Keviſo⸗

Auseinan⸗ren / vor ihrer fruchtloſen Auseinandergehung /

dergehung ön bedencken gegeben / was auch bey wuͤrcklicher

zu hin , baritäͤt derer Votorum oder Glelchheit zweyſtim⸗
dern / miger Meynnng zu thun / und wie alsdann vorhin

geſprochene Urtheil fuͤr confirmirt oder beſtaͤttigt
u achten und zuerklaͤren ſey. Denn die ſtelleten

10 „die Frage vor : Wenn bey auszuſprechender Sen⸗
Ing e „ tenß die Richter ungleicher Meynung ln glet⸗
IUnng : 8

ſeh dey P' cher Zahl find ! weſſen Meynung das meiſte Ge⸗
Votispa . P,toicht haben ſolle ? In der Antwort darauff wur⸗

tibus bo⸗ de zuvor ausgeſent / daß die Richter entweder

fihe Cu, [ willkůͤhrlich von denen Partheyen belieb⸗
ral Ur⸗ſte / oder von andern anbefohlene / oder

Denckwürdiger Geſchichte . 19¹

ordentliche Gerichtbarkeit ( E2 compromiſ - 1707 .

1717 . ſchelchem die vorlge Urtheil abgehandelt und aus⸗ ſo , delegatam , ordinariam jurisdictionem ) haͤt⸗ ſie zu con⸗

ten . Auff den erſten Fall gelte keine von denen firmuren.
Widrigen aber beyderſetts durch gleichviele be⸗

haupteten Meynungen ; Auff den andern / ſtehe
es in derer Gerichtbarkeit befehlenden Principalen

ermeſſen welche Meynung ſie vor die guͤtigſte er⸗

klaͤren wolten :

c. duobus 26 . X, de Sentent . & re judicatã .

Auff den dritten Fall ſey die gemeine Regul / es

ſolle die Meynung gelten / die denen Beklagten
am vortheilhafften ſey :

c. fin . X. de Sent . & re judicat . I. 38. ff . de

Re Judicatà &c .

Dieſes aber moͤge denen Erb⸗Maͤnnern nicht ent /
gegen oder nachtheilig ſeyn / ob ſie gleich durch das

Hochſtifft en I. Diffamari vor Gericht geladen / in

der Haupt⸗Sache Klaͤger / hingegen das Hoch⸗

ſtifft Beklagte zu ſeyn ſchienen .

Gailius libr . 1. Obſervat . 1 I . n. 3.

Den ſolches faͤnde ſich in der That nicht / weil ei⸗

gentlich das Poſſellorium retinendæ und in Anſe⸗

hung des betirorüi Actio præjudicialis utilis in

Gang kommen / bey welcherley Judicüs duplici-
bus beyde Partheyen untereinander als Klaͤger

und Beklagte anzuſehen ſind und wechſeln / da ei⸗

ne gegen der andern Beſchwerde fuͤhret:

Engelin Collegio Juris Canonici ad libr .

II . Decretal . Tit . 12 . de Cauſã Poſſeſſ .

& Propr . in 8 . & Tit . 19 . de Probat .

n . 4 .

Uber dieſes werde auch von obgemeldeter gemeinen

Regul cauſa favorabilis außgenommen / und ge⸗

ſetzet daß fuͤr dieſe / bey Widritzen aber beyderſeits

von gleich vielen unterſtuͤtten Meynungen / die

Sache zu entſcheiden ſey

c . 26 . X. de Sent . & Re judicat . I . 24 . fl . de

Manumiſſ l . 3 8. ff . de Re judicatã & ibi

Brunnemann , Carpꝛ. Deciſ. Iluſtr . 82 .

n . 3 1. Ziegler de Judicum officio & de -

lictis Concluſ . 42 . S. 1 I . 12 . Collegium

Argentoratenſe ad libr . 42 . fl . n . 61 . in

fine &c. &c .

dergleichen Cauſa favorabilis waͤre der Adel

1. 2 . C. in Filiis Decurionum , verſa : In Avo

quoque fl . de Decurionibus . Aloiſius

Riccius in Collectaneis Deciſionum ,

Collect . 5 1 2 . ibi : Inæquali judicantium
numero præferturCauſa Dignitatis Ge .

Uber dieſes / bey mehrgedachter Paritaͤt / auch

vor den zu ſprechen / ſo ſich in der ſtrittigen Sa⸗

chen Beſitzthum faͤnde.

Carpz . Deciſ . IIluſtr . 82 .U. 35 .

Wenn auch gleich in der erſten Inſtantz gehandelt
worden / noch mehr in zweyter / der Reviſion ,

da die Reviſores ordentliche Richter ſind

O. C. Part. III . Tit. 3. S. darauff ſollen als⸗

dann ꝛc. c. 4 . Gailius libro I . Obſervat .

154 . n .I. Obſ . 155 .n. 6 .
theil vor Wie

—
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Wiedenn deshalben auch von denen Keviloren
nicht an Kayſer und Reich appelliret werden koͤn⸗

ne / weil jene ordentl . Jurisdictiou haben ; am

1717 .

geſchehen / dieweil alles das Gegenſpiel erhei⸗
ſchende alldar zuſammen flieſſe / und verhanden

ſey ( 1) cauſa favorabilis , ſaltem Dignitatis .
( 2) Favor Perſonæ , da die Erb⸗Maͤnner / we⸗

nigſtens in dieſer Reviſion , als Beklagte anzuſe⸗
hen / ( 3) die Vermuthung / es habe das hoͤchſte
Reichs ⸗Gericht mit Recht vor ſie geſprochen /
welches ſo lange ſtatt haben muͤſſe/ biß das Gegen⸗
theil ausgemacht / und ſey alſo ferner / da ein glei/

richts / ein gleicher Thell wider ſelbiges ſey / mehr⸗
gedachtes Urthell allerdings vor guͤltig zu er⸗

kennenz

Bender de Reviſione Concluſ . 19 . n . 19 .ſq.
Ruland de Commiſſar . & Commiſſ . Part . I. libr .

II . c. 2 1. nl . 18 .

Wie dieſes auch geſunde Vernunßt an Hand
gaͤbe/ und billich dergeſtalt von denen Hn . Revi⸗

ſoren zu verfahren ſey / darum auch Erb⸗Maͤnner

geziemend baͤten ꝛc.

Daß dieſe ihre Vorſtellung nicht die gewuͤnſchte
Wuͤrckung gehabt / iſt aus dem vorhin erzehlten
ſchon zu erſehen geweſen . Sie hatten anbey ver⸗

nommen / daß das Hochftifft gern die Reviſion

abermahls vorgenommen / und darzu noch die

Kayſerl . zur Cammer =Viſitation nach Wetzlar

verordnete Commiſſion gezogen oder adjungirt ha⸗
ben wolte / derohalben wendeten ſie ſich ans Reich /

fuͤhrtenmancherley Beſchwerdeuͤber die Keviſores ,

nennten ihr Verfahren eine unerhoͤrte Sache / ba⸗

ten vor ſie ausgefallenes Jameral - Urtheil vor con⸗

firmirt zu achten / zumahl da der Reviſions - Ter⸗

min verfloſſen und dergl . mehr / das folgendes ihr
Eingeben beym Reich zeiget :

Euer Excell . und Hochw . auch unſeren Hoch⸗
und vielgeehrteſten Herrn koͤnnen wir unterthaͤntg
wehmuͤthig vorzubringen / nicht umhin / was ge⸗

ſtalten die von ſeiner Rayſ . Maj . und dem geſam⸗
ten Roͤm . Reich in vorlaͤngſt bey hochpreißl . Kayſ⸗
Cammer⸗Gericht abgeurtheilter Sach Muͤnſter /
wider die ſogenante Muͤnſteriſche Erb⸗Maͤnner /
im naͤchſt/ entwichenen Jahr allergnaͤdigſt angeord⸗
nete hochanſehnliche Reviſions · Commiſſion uns

den 2 6. Auguſt . naͤchſthin in plena ſeſſione zu ver⸗

ſtehen gegeben habe/ daß ſie in bemeldter Sach oh⸗
ne Anfrag und eingeholten Verhaltungs⸗Befehl /
von allerhoͤchſtgedachter Kayſerl . Maj . und daſi⸗
ger hochloͤbl . allgemeiner Reichs / Verſammlung /
zur Publication der Urtheil nicht ſchreiten koͤnne/
vermuthlich ob paritatem Votorum ſuper uno

vel altero Puncto , und iſt dieſelbe darauff ohne
Eroͤrterung der Sach in audito hactenus exemplo
wuͤrcklich auseinander gegangen / unerachtet der⸗

ſelben wir folgenden Tag / das iſt den 27 . Auguſt .
mit einem kurtz abgefaſſeten ſchrifftl . Kecels hiebey
gehende quæſtionem cum reſolutione & petitione
ad Protocollum üubergeben / und darinn ſowohl

ex legibus & canone , als anch aus einhelliger
Lehr der bewehrteſten Reichs⸗Gelehrten klar re⸗

monſtriret haben / daß luppoſita etiam paritare
———

Breingen
dieſes al⸗
les ans

Reich.

wenigſten moͤge dieſes in der Erb - Maͤnner Sache

Beſchreibung

cher Thell vor dieſes Urthell hoͤchſtenReichs⸗Ze⸗
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votorum in diverſas opiniones abeuntium abſon⸗
derlich in caula ſtatus ſeu dignitatis favorabili ,
wie dieſe iſt / gleichwohl allezeit die Vota pro con⸗
firmatione prioris ſententiæ denen andern diſſen -
tientium Votis vorgezogen werden muͤſſen / uns

dahin geltebter Kuͤrtze halber beziehende . Wie ,

wohl ohnedem die Frag noch iſt / ob die Vota dil⸗

ſentientium unter ſich allerdings gleichfoͤrmig ſeyn/
oder aber / ob nicht vielmehr ein oder ander derſelben

ſingulare Votum gefuͤhret habe ? quo caſu nicht
eine paritas Votorum heraus kommen wuͤrde : aber

dieſes muß aus Ew . Excell. u . Hocht. von hochged .
Reviſions - Commiſſion eingeſchickten Bericht und

Protocollariſchen Verfolg / und alsdann vermittelſt
Conterirung des einen Voti mit dem andern ſich
ergeben ; wann aber an ſchleuniger Eroͤrter / und

dieſer ſeſqui·ſeculariſchen Streit Sache alle un⸗

ſere zeitliche Wohlfart / auch Ehr und Reputation
hangen thut ; als gelanget an Ew . Excell . Hochw .
auch unſerehoch und vielgeehrteſte Herren unſere
unterthaͤnig flehentlichſte Bitte / bey Ihro Kayſ .
Majeſtaͤt ſie ihr rechtliches Gutachten dahin uns

angedeyen zu laſſen / gnaͤdig und hochguͤnſtigge⸗
ruhen wollen / daß in rechtl . Erwegung deren in

beygehender Quæſtion angefuͤhrten und in dek ge⸗

ſunden Vernunfft gegründeten kundamentorum ,
auch zu nachdruͤcklicher Handhabung Ihrer Kayſ .
Maj . und des Heil . Roͤm. Reichs hoͤchſten Ge⸗
richts herunter mit verſirenden Intereſſe und Re⸗

putation , ſuppoſita etiam paritate Votorum , die
Vota confirmantium priorem ſententiam den

Vorzug haben / und deßwegen / wann vielleicht
an Seiten des Hochſtiffts Muͤnſter pro adjunctio -
ne angetragen werden ſolte / ſolches unziemliches
Suchen / wodurch alle angezogene Jura & Autho·
ritates auff einmahl uͤbern Hauffen geworffen /
auch uns Jus exinde quæſitum benommen wuͤrde/
und in eflectu eine neue Reviſion oder reviſionem
reviſionis nach ſich fuͤhret / verworffen / mithin
dieſe lang mit vielen Seuffzern verlangte Sententia

Confirmatoria publiciret / auch ſonſten von aller⸗

hoͤchſtgedachter Kayſerl . Maj . und dem H. Roͤm.
Reich allergnaͤdigſt und gnaͤdigen erklaͤret werden

moͤge / weilen ohnedem ex Receſſu Imperii no -
viſſimo de An . 1654 . reviſiones keinen Effectum
ſuſpenſivum haben / daß hierinnfalls dem hoch⸗
preißlichen Kayſerl . Cammer⸗Gericht und von

demſelben vorlaͤngſt erkanten und verkuͤndeten
Mandatis de exequendo ſine clauſula der in Con -
ſtitutionibus Imperii verſprochene ungeſperrte ſtar·
cke Lauff nunmehr / da exadyerſo de retormatio -

ne ſententiæ nichts dociret werden kan / gelaſſen
werden ſolle. In welcher rechtlichen Zuverſicht
wir mit tleffen und ſchuldigen Relpect verblei⸗
ben ꝛc.

Der von Thinnen / ( als welcher unter denen Mitwie⸗

Erb⸗Maͤnnern ſonderlich bey der Sachen in-derholter
tereſſiret war ) meinte auch befugt und gedrungen iodti
zu ſeyn das Werck am meiſten zu treiben / und / zu 5011
deſſen foͤrderl . Ausmachung / beym Reich aber / gen / dar⸗

mahls einzukommen / mit der Bitte denen Revi· mitnicht
ſoribus zu befehlen / daß Sie ungeſaͤumt nach Weitrung
Wetzlar giengen und das Kevilions· Urtheilpubli⸗ folge .

cirten / damit er nicht gezwungen wuͤrde/ andre
Mit⸗

— —
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Mittel zuergreiffen / wodurch Er zuverſtehen gab/
den Pabſt anzugthen / umb durch dieſen bey dem

von Ihm conterirten Canonicat am Hochſtifft

Muͤnſter gehandhabt zu werden . Sein Angeben

war dieſes :
Ew . Ercell . und Hochwuͤrden/ auch meinen

hoch/ und vielge Ehrten Herrn / wird aus daſigen
hoͤchſtanſehnlichen Reichs / Convent von denen

Herrn Subdelegirten Reviſoribus in der Erb —

Maͤnner Sach eingedtenten / und ad publicam di —

cKaturam gebrachten Bericht zur Gnuͤge bekandt

ſeyn/ was geſtalten ſie wider den klaren und deutli⸗
chen Innhalt des daruͤber abgefaſten / von Kay⸗

ſerl . Majeſt . allergnaͤdigſt ratificirten Reichs⸗
Schluſſes ibi : und in Zeit von einem Jahr ſol⸗

cher Geſtalt NB. erkennen / und Nh . ſprechen ſol⸗

und dem Reich zuverantworten getrauen ; Jedoch
ohne publicirung einer Reviſions· Urtheil leyder

aus einander gangen / und auff die heutige Stund

noch nicht wiederum beyſammen getretten ſeyen/
auch allem Anſehen nach ſich nicht wiederum ver⸗

ſammlen werden/ ehe und bevor von Kayſerl . Maj .

und dem Reich / Ihnen ein ſolches zu thun / wohl

ernſt und nachdruͤcklich eingebunden / und aller⸗

gnaͤdigſtanbefohlen werden wird : Ebenfals wird

Erw . Excellentz und Hochwuͤrden/ auch meinen

hoch und vielge Ehrteſten Herrn bekandt ſeyn/
was die zur Zufammenkunfft derer Herrn Revi⸗

SOren von Reichs wegen beraumte z . Monat iche

und alsdann zu Ausuͤbung der Sachen / pro ter⸗

mino beſtimmte eines Jahrs friſt bereits am 19 .

Monats Octob . naͤchſthin verſtrichen / und dieje⸗

nige Condition oder Bedinge / unter welchen al⸗

lein denen Herrn Reviloribus gemelten Termin

iu prorogiren erlaubet worden / nicht vorhanden

ſeye / ja man findet in der Herrn Reviſoren Be⸗

richt ſo gar kein einziges jota davon / daß der

Terminus von ihnen einſt waͤre prorogiret wor⸗

den / wann aber durch laͤngerwehrende leparation
der vor geweſten Herren Subdelegatorum Reviſo -

rum allerhoͤchſtged. Kayſerl . Maj . und des Relchs

allergnaͤdigſt⸗hoͤchſtruͤhmlicher Intention zuwider /
die Adminiſtration der Juſtit gewaltig leyder ver⸗

zoͤgert wird / und mir als beretts vor 18. Jahren
Provil . Apoſtolico mit einer Thum · Præbend zu

Muͤnſter ins beſonder / ſonſten allen Erb⸗Maͤnnern

in genere ſothane Verzoͤgerung zum hoͤchſtenpræ⸗

judiß und ohnezſetzlichen Schaden gereicht / wie

leicht zugedencken iſt ; ſo gelanget an Etv . Ex⸗

cell. und Hochwuͤrden / auch meine hoch⸗ und viel⸗

geEhrteſte Herrn / meine unterthaͤnig · flehentliche
Bitte / Sie um die Liebe GOttes und um der Ge⸗
rechtigkeit / uch in Betracht meines Alters gnaͤdig
und hochguͤnſtig geruhen wollen / ohnausgeſent
denen Herrn lubdelegirten Reviſoribus zu befeh⸗
len / und gemeſſene Ialtruction und Ordre ihnen

dahin zuertheilen / geſtalten ſie ſich ſchleunigſt wie⸗

der ad locum eundem verfuͤgen/ und daſelbſt ob an⸗

gezogenem Reichs⸗Schluß zu gehorſambſter Folge
die Reviſions · Urtheil dermaleins publiciren ſol⸗
len ; In unverhoſſten Verzoͤgerungs Fall aber /
nachdem der pro terminanda Reviſione von

Reichs wegen angeſetzter Terminus absque pro -

Theatri Europæi XVIII. Theil .

len / wie ſie es vor GOtt / Ihrer Kayſerl . Majeſt .

daß ſich der Hell . Vater entſchlieſſen muſte / noch

rogatione ,wie obgemeldt / verſtrichen / quo duraute

aus alleinigen allerunterthaͤntgſten ſchuldigſten

Reſpect fuͤr Ihre Kayſerl . Majeſt . ich mit poul

ſirung des Proceſſas zu Rom / wegen meine ;

Canonicat Sach / angeſtanden habe / mi

in Unanaden nicht zuvermercken / wann ich gehoͤ

rigen Orts pro ulteriori Adminiſtratione Inſtitiæ

anruffen / und auſ die Execution ferner tringen

ſolle ; zu gnaͤdiger rechtlichen Gewehrung deſſen
mich unterthaͤntg empfehle / und mit tieſſen ſchul⸗

1707 .

digſten Kelpect verbleibe ꝛc.

Wie viel Haͤndel die Wahl zu Beſetzung des Münſteri⸗
in dieſem Creyß gelegenen Biſthum Muͤnſters ge⸗

macht / undwas in Anſehung deſſen hier und dar

vorgegangen / iſt aus denen Geſchichten des vori⸗

gen Jahrs erinnerlich / darzu noch zu ſetzen/ daß
die Entſcheidung der Haupt ⸗Sach nach Rom

an den Pabſt gebracht worden . Dieſer ſtellete
eine Verſammlung verſchiedener Cardinaͤle und

und Praͤlaten an / zu unterſuchen / was bey der

Sachen zuthun ſey ?ͤ Den 24 . Decemb . abge⸗
wichenen Jahrs berathſchlagte ſolche Verſamm⸗

lung ſich daruͤber gantzer fuͤuff Stunden lang/
und waren Stimmen vor den Biſchoff von

Paderborn ausgefallen / daß Seine Wahl
zubeſtaͤttigen ſey / wohin nemlich die Cardi —

uaͤle Panciatici von Florentz / Pignatelli von Na -

poli , Caſoni von Sarzana , Sagripanti von Narni ,

Panifili von Rom / Ottoboni von Venedig / Giudi -

ce von Napoli, Trimoglie von Pariß / Prioli von

Venedig / die Praͤlaten Sergandi von Siena , Paſ -

ſionei von Urbino , Corradi von Sezza lind ein

Ordensmann der Minoriten / P. Damaſceno voti -

ret . Dem Biſchoff von Oßnabrug / Hertzogen
von Lotthringen / war ein Cardinal / Grimani von
Venedig / ſo in Kayſerl . Devotion und Bedienung
ſtand/ nebſt vier Praͤlaten Golzadini von Bologna ,
Albani von Urbino , Altieri von Rom / Becchetti

von Fabriano beygefallen / daß er nur 5. Stimmen

vor ſich bekommen . Steben waren der Meynung
geweſen/ es tauge keiner von beyden Wahlen etwas /

ſche Bi⸗

ſchoffs⸗
Wahl

zu Rom

unterſn⸗
chet / da
plurima

Vota bor

den von

Pader⸗
born .

der Pabſt ſolle Sie zuſammen als nichtig erklaͤ⸗

ren / und eine gantz neue vorzunehmen befehlen/
dahin lieſſen ſich vernehmen 4. Cardinaͤle / Car -

pegne von Rom / Nerei von Florentz / Imperiali
von Genua, Paoluzzi von Forci , und drey Praͤla⸗

ten/ Alloldi von Florentz / Nazzi von Orle und

Olivieri von Urbino . Der Pabſt bekam durch

den Secretarium Paſſionei Nachricht von dem

vorgegangenen / und fiel denen mehrſten Stimmen

bey/ ſchlieſſende daß die aufn Biſchof von Pader⸗
born ausgefallene Wahl zu beſtaͤttigen ſey ; darge⸗

gen die Parthie des Biſchoffen von Paderborns
und vor Ste ſtehende ſo viel Rinwendens machte /

eine Verſamlung zu abermahliger Unterſuchung
der Sache auf den 27 . Julii zuverlangen / von

welchem allen dieſe Reſolution ans TagsLicht
kam .

Es hatdie heillge Verſammlung / welche uͤber

die Conſiſtorial - Sach geſetzt / nachdem Ste die beraus ge⸗

Urkunden derer den 30 . September verwichenen

Jahrs ergangenen Wahlen unterſuchet / darinnen

Beſage

kommenen

von dem groͤſſern Thell des Mänſteriſchen Ca -

Bb pituls

Schluſſet.

0
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1707 , pituls auff die Perſon Ihro Hochwuͤrden Gnaden /
Herrn Franciſci Arnoldi von Metternich / Bi⸗

ſchoffs zu Paderborn / unddann von dem wenigen
Theil deß Capituls auf die Perſon deß Durchl .

Fuͤrſten Caroli von Lothringen / erwaͤhlten Bi⸗

ſchoffs zu Olmuͤtz und Oßnabruͤg Reflexion

gemacht worden / Krafft und Vermoͤg der

von Ihro Helligkeit erſtbemeldten beeden Perſo⸗
nen vorlaͤufſig gnaͤdigſt ertheilten Indulten und

Verguͤnſtigung / daß Ste beederſeits der Wahl faͤ⸗
hig / Ihr Gutachten dahin geſtellet / daß / wann es

unſerm heiligſten Vatter gefaͤllig / die Wahl zu

einem Muͤnſteriſchen Blfchoff / ſo von dem groſſen
Theil des Capituls auff die Perſon vorerwehnten
Biſchoſſs zu Paderborn gerichtet worden / zu be⸗

kraͤfftigen ſeye/ mit dieſer Clauſul erſetzende : ſofern
es vonnoͤthen/ und nach geſchehener Relation hat
Seine Heiligkeit den Schluß der helltgen Con -

gregation gnaͤdig gut geheiſſen .
Nachdem aber der wenigere Theil deß Capi⸗

tuls demuͤthig anhlelte / und bathe / daß eben dieſe
zwelffelhaffte Sach noch einmal und auff eln

neues in der Heil. Verſammlung unterſucht wuͤr⸗

de/ hat unſer heiligſter Herr und Vatter gnaͤdig
geſtattet / daß in eben dieſer heiligen Congregation ,
welche den 27 . Jen . ohnfehlbar ſolle gehalten wer⸗

den/ dieſe Frag ſolle vorgetragen werden : Ob man

bey den Deciſisoder Schluͤſſen ſoll beharren / oder

davon weichen / und abſtehen ? Gegeben / Rom den

11. Tag deß Jenners / Anno 1707 .

DieSache Es konte dem Hofe zu Rom nicht wohl bey der

wird dach Sache geweſen ſeyn / da / die Competitores ohn⸗

0 gerechnet / auff einer Seite der Kayſer fuͤr den von
Dßnabruͤg

arbeitete und in den Pabſt drang / auff
der andern Seite Holl⸗- und Engellad ſelbigem/
Himmelund Hoͤlle/ ſo zu ſagen / vorſtellen lleſſen/
nachdem Er dem von Paderborn geneigt oder ent⸗

gegen ſeyn wuͤrde/ welcher Sich gegen Ihrs Kayſ⸗
Majeſt . zu elner anſehnlichen Volcks⸗Huͤlffe bey
damahligem Kriege erboten zuhaben geſagt wur⸗

de / wann dieſe dero Unwillen gegen Ihn fallen
und mit ſeiner Wahl zu frieden ſeyn wolten / wel⸗

ches nicht ohne Wirckung geweſen ſeyn mag . Es

gab indeſſen allerhand Wendens und Drehens
zu Rom / die Congregation oder zur Unterſuchung
der Sachen geordnete Verſammnlung blieb

mit denen meiſten Stimmen auff Seiten des von

Paderborns / und ſtellete der Pabſt den 1o Maji
eine anderweitige an / welcher kein Frantzoͤlſcher
Cardinal beywohnete / da denn der Schluß heraus
kam / es waͤre/ o das von Paderborn / als das von

Beyder⸗ Oßnabruͤg wohl nicht zubilligen / weil beyderſeits
ſeits Wahlſviel Kuͤnſteleyen untergelauffen . Da haͤtte man
annullirt .

meynen ſollen es wuͤrde eine neue Wahl angeſetzet
werden / allein der Heil. Vater gleng elnen andern

Weg und erließ ein Breve an den Biſchoff von

Oer bon
Paderborn / in welchen Er thm / vermoͤge habender

Padetboꝛnbollkommenen ApoſtoltſchenGewalt/de Plenitu-
doch aus dine Apoſtolicæ Poteſtatis , fuͤr einen Adminiſtra -

Paͤbſtl. or oder Verwalter des Biſthums Münſter in

Gewalt geiſtlund weltlichen Dingen / biß auff weltern

A4
8 Beſcheid / erklaͤrte / mit dem Befehl daß Ihm die

dnneder
Inwohner gedacdten Biſthums bey Strafe des

von
Mün

ſter 1 71 Bañs / auf beyderley Art / das iſt im Geiſtl. u. Welt⸗

lichen gehorchen ſolten . Wtee nun hierdurch dem 1705.
von Oßnabrug kein Dienſt geſchehenwar / ſo wol⸗

te auch der von Paderborn in die Laͤnge darmit

nicht zufrleden / kein Adminiſtrator des Biſthums
ſondern Biſchoff ſeyn . Kayſerl . Majeſt . hatten
ſich zu der allergnaͤdigſten Erklaͤrung bewegen laſ⸗
ſen / daß ſie ſich der Sachen nicht mehr wider den

von Paderborn anzunehmen gedaͤchten / Preuſſen /
Hannover / Herren Staaten waren vor Ihn / und
hatten ihm gratuliret / daß es ſchien ſamt wolte er

ſich endlich ſelbſt / als Biſchoff einſetzen / aber es hernach/
erfolgte doch noch zu rechter Zeit die . 10 Be , auch auff
ſtaͤttigung zu einem Biſchoff von Muͤllſter vor den Befördt,
von Paderborn / mit Kayſerl. Zufriedenheit / daßfrung der

dieſes dem Reichs ⸗Convent bekant gemacht und S. en
auff ſelbtgem von dem Bevollmächtigten des be.al; B.
ſtaͤtttgten Biſchoffs⸗Sitz / und Stimme einge⸗ſchoff con.
nommen und gefuͤhret werden konte . Wie ſich irmikt .
derſelbige gegen die Herren Staaten vor gelelſtete
Dienſte bedancken laſſen / ift bey Hollaͤndiſchen Iſterkänt,
Geſchichten befindlich : dem Pabſte waren /ein, ſich

gegen

lauffender Kundſchafft nach / 1000 . Scudi vor Pabſſllie.
ſeine Muͤh zu Theil worden :

Was es mit der Grafſchafft Tecklenburg vor Tecklen ,
Haͤndel zwiſchen verſchiedenen Partheyen geſetzet / burg von

iſt aus der Erzehlung voriger Theile dieſes Thea- Grafen ju

tri bekant oder zu erſehen . Solms⸗ Braunfels Paun,
fiel darbey auff die Gedancken ſein von Seitemfeis an
Bentheim hart angeſochtenes Recht / ( als wenn Preuſſen
es ſich ſelbiges in die Laͤnge zu behaupten / zu verkauft
ſchwach erachtete ) an Preuſſen abzutretten / und

dieſem das von Tecklenburgiſcher Grafſchafft im

Beſitz habende zu uͤbergeben / wie auch geſchahe /
und / dem Verlaut nach / gegen von Preuſſen em⸗

pfangener 300000 , fi. alles Koͤnigl. Majeſt . in

Preuſſen cediret wurde / darmit doch die Vettern

auß dem Hauſe Solms nicht zufrieden waren / weil mit Con .

ſie / vermoͤge ihrer anderweit angezogener Ge⸗tradiction

ſchlechtsPacten / ein Recht an dem Tecklenbur⸗des Sol ,

giſchen zu haben allegirten / das ihnen ſo hin und Sa8
ohn ihre Einwilligung nicht entzogen werden koͤnte/
derowegen ſie auch einige nach dem Preuſſ ſchen
Hofe abgehen lleſſen / die allerhand Vorſchlaͤge /

das Werck auff einen ohnverfaͤnglichen Fuß zu

ſtellen / gethan / da aber dieſes nicht angenommen

werden wollen / wider den gantzen Handel beſchei⸗
dentlich doch rechtlich proteſtiret / und alſo ihre Be⸗

fugnuſſe ſalvirt hatten / zu deſſen oͤffentlichen Be⸗

zeugung ſie auch den Nahmen von Tecklen⸗
burg bey ihren uͤbrigen Tituln / nach wie vor

fuͤhrten und behlelten/ ſich Grafen zu Solms und

Tecklenburg ſchreibende .
Es war Hoffnung geweſen / daß die in ſolchen Herfordi⸗

Gegenden lange Zeit zwiſchen Preuſſen / als Her⸗ſchen
tzog von Eleve und Grafen von der Marck und Stifftk

Ravenſperg an einem / denn zwiſchen der Aebtiſſin. alter Zu⸗

ne von Herforden obgeſchwebte Strittigkeit zu ei⸗ ſtand

nem Vergleich endlich kommen ſolte ; allein dieſes
Jahr gab die Abtiſſinne / Charlotta Sophia , ge -

bohrne Hertzogin von Curland / einen Bericht an

Tag / wie ſich die Sachen wiederum gehemmet /
und welchergeſtalt ſie bißher gelauffen waͤren / da⸗

von wir dem geneigten Leſer einen kurtzen Begrifß
hier mittheilen wollen . Das Kayſerl . freye Reichs⸗

1
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In ſelbi⸗

Stlfft Herforden hatte in denen alten Zeiten Recht

über die Stadt gleichen Nahmens gehabt / ſich

aber deſſen Anno 1547 , begeben/ und die Hertzoge

von Cleve u. ſ. w. als Schirm⸗oͤgte oder Advo⸗

catos des Stiffts ( wiewohl ohne Confirmation

Kayſerl . Majeſtaͤt / vielmehr gegen dero hernach er⸗

folgte Contradiction ) erkant / das doch darben ein

freyer Reichs Stand geblieben / auch die Reichs⸗

Standſchafft durch Selñon und VNotum behauptet .

Die Aebtiſſinne auch uͤber dle StifftsGlteder ſich

dle Obrigkettliche oheit beſtaͤndig conlerviret hat /
daß alſo bey Inveſtitur derer Chanoineſſin in ihren
Relervalien ſich verbindlich gemacht / der Fr .

ſam zu erwelſen / und im Fall ſich einſt zwiſchen

Abtiſſin und Stiffts ⸗Fraͤulein oder Capitularin

einige Mißverſtaͤnde und Strittigkelten erheben

ſolten / die Abtiſſin / vermoͤge des Ihr und dem

Etifft geleiſteten Eyds/ daruͤber keine andre Obrig
eit / als die Abtiſſin / erkennen zu laſſen und anzu⸗

ruſſen / ſondern ſolcher / als Ordinariæ dieſes

Stiffts / Außſpruch zu erwarten ꝛc. ac . So hatte

auch Churfuͤrſt Friedrich Wilhelm Anno 1669 .

bey einigen Mißverſtand / die ſchrifftliche Decla -
ration gethan / daß er die Abtiſſinne und das Stifft /
bey allen Einkuͤnſſten / Freyheiten / Rechten und

Privilegien / als ein Kayſerl . frey⸗weltliches
Stifft und einem Stand des Reichs wi⸗

der allen unbilligen Gewalt und Beeintraͤchtigung

kraͤfftiglich zu ſchützen und zu ſchirmen nicht unter⸗

laſſen wolle ꝛc .

Nun hatte ſich zwiſchen gedachter Abtiſſin und

der Dechantin / Sophien Erneſtinen Graͤfin und

Eoles Fraͤulein zu der Lippe ein Zwiſt erhoben ⸗
und hatten ſich zudieſer auch / die Kuͤſterin Agnes

Louyſe Graͤfin von Horn / dann Charlotte Alber -

tine ; Graͤfin zu der Lippe und Anne Magdalene ,
Graͤfin zu Sayn und Witgenſtein geſchlagen / da

denn dieſe Parthey ſich nicht nur der Abtiſſin wi⸗

derſetet / ſondern auch die Dechantin von der

Stiffts⸗Freyhelt gezogen / viel Documenta mit

ſich genommen / worbey auch der koſtbahre Kir⸗

Schatz ⸗Verwahrerin geweſen war .

Commiſſion niederſetzen / vor ſelbiger alles unter⸗

ſuchen / und denn dieſe / nach verſchickten Acten

und eingeholtem Rath derer RechtsGelehrten /

DurchAb⸗
tehl . Com -

miſſion

beurtheilt

ſprechen laſſen / und lautete das zu Klehl den 23 .

„ daß ſaͤmtliche Beklagte ihrer Dignitaͤten / Præla⸗

turen / Præbenden / deren Intraden und Emolu⸗

„ menten nunmehro zu entſetzen und zu priviren /

„ferner wegen groͤblicher Beleydigung der Hoch⸗

„Kayferl , Majpeſt. vorgeſezten Obrigkeit /

„ benam , und zwar die Fr . Decaneſſin auff

„ 5000 . Rthl . die Fr . Kuͤſterin auff 2000 . Rchl .

chen⸗Schmuck und Schatz abhanden gebracht /

und hierbey der Graͤfin von Horn / als Kuͤſterin /

die meiſte Schuld beygeleget worden ⸗ dieweil
ihre

Schweſter der Zeit des Stiſſts Theſauraria oder /
Dieſe Sa⸗

chen kamen nun fuͤr Kayſerl . Reichs⸗Hof⸗Rath /

der zu ihrer Unterſuchung und Abthuung verord⸗

nete / es ſolte die Abtiſſin / als Ordinaria , eine

Denckwürdiger Geſchichte .

Angeklagte weniger nicht in alle bey denn Reichs

Abtiſſin allen ſchuldigen Relpect und Gehor⸗
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und die beyde Chanoĩneſſen jede auff 1000 . Rthl , 1709
und alſo insgeſambt auff 10000 . Rthl . ad pios ,

5

& ſacros uſus , præcedente tamen deprecatione, ,

zu condemniren / über dieſes diejenige / ſo den, ,

koſtbaren und weitberuffenen Schatz und Relt,, ,

qulen des Hochſtiffts entwendet und abhanden ge⸗

bracht / zu deſſen Keſtitution und Wiederherbey⸗ ,

bringung anzuhalten / wie denn auch die Fr . De⸗ ,

caneſſin angefuͤhrte Documenta beyzuſchaffen, ,

ſchuldig un halten / wie wir hierzu ſaͤmtliche,,

Hof⸗Rath zu Wlen und auch dieſer Commiſion, ,

15 ſonſten temerẽè verurſachte Unkoſten verthei/ ,
en ꝛc. ꝛc. „

Sich wider dieſes Urthell zu ſchirmen rieff die von ver⸗

Decaneſſin ſamt Sonſorten Preuſſen / als Her⸗ urtheiltet
tzogen zu Cleve / umb Huͤlffe und Bietung ſtar / Partdey
cker militariſcher Hand an / brach mit gewaltſa⸗ weiter ge⸗
mer Auffhauung derer Kirchen⸗Thuͤren / in daßztrieben.
vermoͤge erwehnten Urtheils ihr verſperte Deca⸗

nat · Hauß / und machte es ziemlich bund / da in⸗

deſſen die Aebtiſſinne das obige Urthell an Kayſerl .

Majeſt . zur Contitmation eingeſendet hatte . Die⸗

ſe reſcribirten an Chur - Brandenburg unterm

Dato Wien den zo . Decembr . 1698 . ( nachdem unter

auch ihm durch den Reſidenten Hems muͤndliche Schirm

Vorſtellung gethan worden ware ) ſie koͤnten ein⸗ Preuſſens
mahl nicht begreiffen / wie Brandenburg in dieſer iwproben⸗
Sache / ſo ein immediates Reichs Glied

Fuͤrſtl. Abbatiſfin betraͤfe / welche Seſſionem und

Votum auff dem Reichs⸗Tage haͤtte / und da ge⸗
dachte Sache durch Appellation der Dechantin
und Conſorten auch ſonſt / ihrer Eigenſchafft
nach / an Kayſerl . Majeſtaͤt gehoͤrig und bey dero

Reichs⸗Hof⸗Rath anhaͤngig gemacht worden /
zum Præjuditz der Kayſerl . Majeſt . privatiys eom⸗

petirenden Jurisdiction , ſich einmiſchen und der

Decaneſſin auch Conſortin armata manu aſſiſti⸗

ren wollen / worzu auch Brandenburg eintg Pro⸗

tectorium keinen Anlaß gegeben / noch daſſelbige
dahin extendiret werden koͤnte/ wodurch ſo unver⸗

antwortliche Exceſſe ſich hernach zugetragen ꝛc. ꝛc.
Anbey wurde beſohlen / die Brandenburgiſche
Mannſchafft von der Herfordiſchen Stiffts⸗Frey
heit alſobald wieder abfuͤhren zu laſſen / ſich dieſer
Sachen fernerweit nicht anzunehmen / ſondern
Kayſerl . Verordnungen thren ungehinderten Lauff
zu laſſen ꝛc. ꝛe. Durch ſolche Verordnungen war /
zu Hinlegung des Wercks / Commiſſion auff
Chur⸗Braunſchweig und den Biſchoff zu Hildes ·
heim erkandt / dieſes der Decanelſin und Conlor⸗

ten bedeutet / ſie auch ernſtlich ermahnet worden

der Abtiſſin nicht zuwiderſtreben / alles entwendete

Aprilis Anno 1698 , geſchoͤpffte und durch die

Commiſſion hierauff publicirte Urtheil dahin :

„färftl . Fr . Aebtiſſin / als Ihrer von 3 f blieb von

n eine

beyzubringen / auff die Stiffts⸗Freyhelt gehorſam·
lich zu ziehen / daſelbſt das weitre von und vor

hochgedachter Kayſerl . Comwillion erwarten

1 handeln / das Beſchaͤdigte machen zu laſſen
u . ſ . w.

Alleln auch dieſes wolte dem Wercke nicht fllr r
Ruhe helfſen / die Wider⸗Parthey der Abtiſſinnen 5

Brandenburg geſchuͤßet und that nach riroriel .

ihrem Willen / Brandenburgz meinte Territorial - Her ſeyn

Herr / auch uͤber des Stiffts· Sachen und alſo be⸗
im Stifft

. . — —
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eintraͤchtigung / bat bey Kayſerl . Majeſtaͤt umb

Confirmation des wieder Decaneſſin und Con -

ſorten ausgefallenen und oben erwehnten Ur⸗

theils . Well nun ſolche ſich nach Kayſerl . Verord⸗
nungen nicht anſchicken wolten / als wurden ſol⸗
che ihres allerhoͤchſten Orts bewogen / die von

der Fr . Aebtiſſinnen verſuͤgte Sulpenſion widri⸗

ger Parthey / unter dem 12 . May 1699 . zu beſtaͤt

tigen / und bey Straff 20 . Marck loͤthigen Gol⸗

des zu befehlen / dieſe Sulpenſion zu reſpectiren /
alles weggenommene / ſonderlich die andern Capi⸗
tularibus u. ſ. w. entzogene Reditus zu reſtitui -

ren ꝛc. ꝛc. Dieſes wurde denen ehemals vom Ma⸗

ximiliano II . hernach den 2 . April 1699 . vom

Kayſer Leopoldo , verordneten Nach⸗Conſer -
vatorihus des Stiffts Herfort / d. t . Chur⸗
Coͤlln/ Chur⸗Pfaltz / Chur⸗Brandenburg / (die⸗
ſe beyde letztre als Hertzoge zu Juͤlich / Cleve und

Berg ) Chur⸗Braunſchweig / Oßnabrug / Wolf⸗
fenbuͤttel intimiret / und ſolchen ſamt und ſon⸗
ders auffgegeben / die Abtlſſin zu ſchirmen / die

Wider⸗Parthey zu Nachgelebung Kayſerl . Ver⸗

ordnung anzuhalten . Hlerbey ſtel auch der

Schluß am Kayſerl . Reichs ⸗Hof⸗Rath auß /
man ſolte noch inſonderheit / wie auch erfolgte /
Chur⸗Brandenburg vorſtellen / daß Kayſerl .
Majeſtaͤt wegen continuirend unverantwortlicher

Thaͤtigkelten und Verfahrens / dero Juftitz und

den / das Decretum Suſpenſionis gegen die De⸗

caneſſin und Conſorten zu confirmiren und zu

erkennen / dahero Ihre Kayſerl . Majeſtaͤt ſich

verſehen wolten / es werde der Herr Churfuͤrſt
ſich ihrer ferners nicht annehmen / ſondern ſie

vlelmehr ſelbſten anweiſen / denen Kayſerl . Ver⸗

ordnungen allen ſchuldigen Gehorſam zu erwel⸗

ſen/ und ſich ihrer reſpectiveDecanats und Præben⸗

den gaͤntzlich zu enthalten / wie denn der Herr
Churfuͤrſt ſelbſt in ſeinem Schreiben ſich erklaͤrt /
daß er ſich in die zwiſchen der Frau Abtiſſin und

ihrer Decaneſſin und Conſorten obſchwebende
Strittigkeiten zu miſchen nicht begehrte / und

denn ihre Kayſerl . Majeſtaͤt nicht begreiſfen noch

einiges weges nachgeben koͤnten / daß wellen die

Frau Abtiſſin ein untnittelbarer Reichs ⸗Stand

unzweiffentlich ſeye / auch Seſſionem und Votum

auff dem Reichs⸗Tag hergebracht / und in deſſen
wuͤrcklichen Beſitz ſich finde / der Herr Churfuͤrſt
dennoch in ſeinem Schreiben an Ihre Kayſerl .
Mäjeſtaͤt ſich ihren Territorial - Herrn nennet /
welches gegen keinen Stand im gantzen Roͤmiſchen
Reich behauptet / noch von Ihro Kayſerl . Maje⸗
ſtaͤt nachgegeben werden koͤnte/ und alſo dieſelben
ſich verſaͤhen / es wuͤrden ſolche Worte keines

Wegs ſo zu verſtehen in das Schreiben eingeſchloſ⸗
ſen ſeyn / immaſſen Ihro Kayſerl . Majeſtaͤt ſich
vlel eines beſſern zu des Herrn Churfuͤrſten Æqua -
nimitaͤt verſehen thaͤten .

Auch hiermit war der Stein des Anſtoſſes nicht
gehoben / es wolte vielmehr das Ubel imnmeraͤrger
werden / ob gleich die der Aebtißin widrige Parthey
ſich in wuͤrckl. durch Kayſerl . Maj . verhengter

Beſchreibung
verfahren . Die Aebtiſſin ſchrle dargegen über

ſie zu con⸗ continuirende Gewalt und Himmelruffende Be⸗

dero Kayſerlichen Ambte gemaͤß / bewogen wor ,

Weffpllaͤltſche Geſch .

Suſpenſion befand / in welcher die Decaneſſin her⸗
nach 170² . gar mit Todt abgieng und endlich nur

die von Horn und von Witgenſtein uͤbrig blieb/
da die Aebtißin ex Jure devoluto die Princeßin
von Heſſen⸗Homburg hernach zur Decaneſſin be⸗

nannten . Als mehrgedachte Aebtißin vomWeſt⸗
phaͤllſchen Creyß ⸗Directorio requiriret wurde /
die Kayſerl . Avocatoria auch ihres Orts kund zu

machen / und ſie dieſelbige an ihres Hochftiffts
Kirch⸗Thuͤren im Febr . 1703. anſchlagen laſſen /
wurden ſelbige / auff Preußtſche Veranſtaltung /
auch / wie Aebtißin klagte / Horniſche Verhetzung /

1707 .

machts
nur aͤrger/

durch die Schergen herab und in kleine Stuͤckgen
zerriſſen / hingegen andre angeſchlagen / durch

bewehrte Mannſchafft bewachet / und von Berlin

aus deutlich in einige Zeit darauff geſchrieben :
„Koͤnigl . Maj . in Preuſſen haͤtten einer zeltigen
„ Aeptißin von Herfort die Jura Superioritatis ter -

ritorialis propriè ſic dictæ nimmer eingeraͤumet/
„ noch Statum in Statu erkennet ꝛc. Das denn die

Aebtißin dahin annahm / als wenn man Ihr die

ſonſt ſelbſtbekante Reichs⸗Standſchafft abſprechen
und ſie dem Koͤnig in Preuſſen / als Grafenvon

Ravenſperg / Landſaͤßig und unterthaͤnig machen
wollen . Wie man dann auch am Preußtſchen Ho⸗
fe ein eignes Gericht in der That formiret / für
welchem die Abtißin Recht geben und nehmen ſol
len / deswegen man Sie und ihres Sulffes unmit·
telbahr⸗Zugehoͤrigedahin citiret / daſelbſt contu-
maciret / zum Behuff des Gegentheils eine De⸗

claration in Schoͤnhauſen publiciret / in ſolchem
die Renitirende juſtificiret und dieſemnach der

Graͤfin von Horn / als noch lebenden Haupt⸗
Feindin der Abtißin / huͤlffliche Hand zu aber ·
mahligen Thaͤtlichkeiten / Eindringung ins Stifft /
ob Sie gleich davon durch Kayſerl . Ausſpruch ſu -

ſpendiret / Præripirung ſeiner Ihr gaͤntzl. unter⸗

ſagten Gefaͤlle u. ſ. w. geboten / daß die Abtißin
dergl . Dingen auszuweichen und nicht ein aͤrgers
zu erfahren / ſich nacher Vierden retiriret / von

wannen aus Ste Dero Hochſtiffts Cleriſey gebo⸗
ten / mit denen widerſetzlichen Geiſtlichen / in

Stiffts / und Capituls⸗Sachen keine Gemeinſchafft
zu haben / und hieß es von derer Widerſpaͤnfti⸗

gen dermahligem Unternehmen in der Aebtißin
Verordnung folgender Geſtalt :

Demnach wir nichtohne ſonderbahre Befremb⸗
dung und Alteration erfahren muͤſſen / was

maſſen zwey unſers Hochſtiffts „Capituli am

Muͤnſter durch Urthell und Recht ſulpendirte und

removirte Canoniſſinnen / nahmentl . Anna Mag⸗
dalena , Graͤfin von Witgenſtein und Agneſa
Louiſa , Graͤfin von Horn / am 4 . Sept . a. c .

gegen uns abermahl freventlich inſargiret / und in

unſerer Abweſenheit mit Macht und Bedrohung
in unſers Hochſtifſts Cathedral - Kirche und Ca⸗

pitul⸗Hauß eingefallen / Thuͤren und Schroͤſſer
durch Schmiede gewaltthaͤtig eroͤffnen und auff ⸗
ſchlagen / frembde Leute wider die kundbare Statu⸗

ta und aller Stiffter Obſervanz mit ſich ins Capi⸗
tul geſchleppt / mit ſelbigen aus Stiffts⸗Sachen
conferirt / die Protocolla ſamt andern Docurmen -

ten heraus genommen / ſolcher Geſtalt Arcana

Capituli propalirt und in frembde Haͤndegebracht
/

Uber

darwider

Abtißin
rebet ,
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— ber das auch die ſaͤmtliche Capituls⸗Intraden mit

Arreſt verſtricken laſſen / des Capituli KReceptorem

abzuſetzen vorgenommen / ja was noch mehr und

aͤrgeriſt / ſich gar des Capituli Inſiegels bemaͤch⸗

tiget / mit ſelbigem falſche Briefe nomine totius

Capituli unterſiegelt / folglich ein ſtraffbares Cri -

men falſi begangen / in ſolcher Wuth meiſtens

fortgefahren / und gar dte auff der Princeßinvon

Heſſen⸗Homburg Lbd. Rechts / und Stiffts⸗maͤßig
gekommene Decaniſſin - Wahl invalidiren / annu⸗

ſiren / ja ihre Lbd. abſetzen wollen / und was dergl .
Violentien und Invaſiones mehr ſeynd / wodurch

unſere Stiffts Ruhe und Wohlſtand zerruͤttet/
unſere getreue geiſil . Vaſallen und Unterthanen be⸗

truͤbet/ der Decaniſſin Lbd. unleidentlich beſchimpf⸗

fet / wir aber in unſern von GOtt verliehenen
Oberkeitl . Ambte turbirt / alle unſere Decreta und

Beſteher intringiret / wie nicht weniger der Roͤm.

Kayſ . Majeſtaͤt hoͤchſte Auchoritaͤt vermeſſentl .

deſpectirt / ſondern auch dero vlelfaͤltigen invio -

lablen Mandaten / inſonderhett aber dero ernſtl .

Verordnung vom 12 . May 1699 . ( worinnen

ermeldten Graͤfinnen bey Vermeidung 20 . Marck

loͤthiges Goldes / Kayſerl . Ungnade und anderer

ſchaͤrfferer Verordnung ſich des Capituls / Capitel⸗

Hauſes und aller andern Anmaſſuns zu enthalten

anbefohlen ) freventlich und friedbruͤchtgerWeiſe
contraveniret worden . Wenn nun allerhoͤchſtge⸗
dachte Ihro Kayſerl . Maj . nach Dero hohen Be⸗

gabniß dieſer deute Incorrigibilitaͤt und Renitenz

gleichſam vorher geſehen / und derentwegen zu un⸗

ſerer und unſers Stiffts deſto mehrerer Ruhe auch
Conſervation und damit wir bey Dero zufolge der

Juſtitz ertheilten Kayſerl . Verordnung manuteni⸗

ret und gehandelt werden moͤchten / an unſers

Stiffts ſaͤmtliche Herrn Protectores und Con⸗

ſervatores dahin reſcribirt / daß ſie ( wie die ei
gentliche Worte lauten ) uns auff jedesmahliges

Anſuchen aſſiſtiren / und ſamt und ſonders kraͤff⸗

tigſt daran ſeyn ſolten / damit mehrgemeldte Graͤ⸗

finnen der Kayſerl . Verordnung in allem nachkom⸗

men / ſie auch allenfalls darzu wuͤrcklich anzuhal⸗

ten ; ſolchemnach ſeynd wir obſchwebender weitern

Gefahr / auch Amts und Pflichten halber gemuͤſ⸗
ſiget worden / ſofort zu des Churfuͤrſten von

Braunſchweig und Hertzogs zu Zelle Lbd. Lbd. als

unſerm Stifft naͤchſt angelegene uns zu wenden /
mithin zuforderſamſter Abſtellung obiger Thaͤtlich⸗

keiten und Vorbeugung fernern Unheils benoͤthig⸗
te Remedur zu ſuchen / worauff denn Ihro Lbd.

Lbd. die Nothdurfft durch Ablaſſung nachdruͤckl.

Copia der Frau Abtißinnen Final - Erklaͤrung/
worbey zu obſerviren / daß das groͤber Gedruckte

von der Frau Aebtißin in dem uͤbrigen von Preuſ⸗
ſen Bewilligten inſerirt worden .

Articul I .

Wird die Ceſſion von An . 1547 . pro funda -

mente geſetzet/ und erkennen dieſem nach Ihr . Koͤ

nigl . Majeſt . in Preußen Ihre Durchl . die Fran⸗
Abtißin und das Kayſerl . freye weltliche Stifft
Herſord fuͤr einen unmittelbahren Reichs Stand /
und nachdem Sr . Koͤnigl. Maj . keineswegs ge⸗
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Dchortatorien alſobald vorgekehret ; weshalben

wirhierdurch gnaͤdigſt geſinnen / und mit Wie⸗

derholung unſerer vormahligen gnaͤdigſten Ver⸗

ordnungen vom 23 . May und 27 . Jun . 1699 .

unſers Hochftiffts ſaͤmtl. Cleriſey inſonderheit aber

unſers Capituli Cathedralis am Muͤnſter getreuen

Glledern / nebſt allen deſſen Gelſtlichen und Be⸗

dienten ernſtlich bedeuten und anbefehlen / mit offt⸗

erwehnten Graͤfinnen in Stiffts / und Capitul⸗Sa⸗
chen keine Gemeinſchafft zu pflegen/ mit ſelbigen
unter keinerley Prætextins Capttul⸗Hauß zu gehen/
noch ihren verbottenen Conventiculis beyzuwoh⸗
nen / vielwenigerthren Verleitungen und Bedro ,

hungen Gehoͤr zu geben / ſondern dieſelbe nach wie

vor pro non Membris zu achten / und zu erkennen /
mithin dieſer unſer Verordnung bey Vermeidung

ernſtlicher Animadverſion geziemend nachzuleben /
wornach ſie ſich ſamt und ſonders zu richten / und

fuͤr Schaden zu huͤten wiſſen werden ꝛc. ꝛc.

Die in ſolchem Edict angezogene Protectores

thaten auch das Ihre / und ſchrteben Chur⸗Braun⸗
ſchweig / Zell / Oßnabruͤck an die Graͤfinne von

Wittgenſtein und Horn / daß Sie ſich der Altißin⸗
ne nicht widerſetzen/ Thaͤtligketten nicht mit Thaͤt⸗

ligkelt haͤuffen / vielmehr Sich Kayſerl . Ver⸗

ordnungen und ſew . gemaͤß bezeigen / auch / da Sle

was zuklagen zuhaben vermeynten / ſich darmit an

Reichs⸗Hoff⸗Rath wenden ſolten ꝛc. ꝛc. daß dar⸗

mit / zuHerſtellung des Frtedens / nichts ausgerich⸗
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tet worden ſey/ gab die Aebtißinne / mit harten Be⸗

ſchuldigungen wider Preußen / wehklagend an

Tag/ ſich beſchwerende / man haͤtte die derer Aebtiſ⸗
ſin ſich / auf Kayſerl . Verordung annehmende
Puiſſancen / fuͤr auffgewigelte Staͤnde/ ihr Schrei⸗

ben fuͤr null und nichtig geſcholten / die Keniti⸗

rende Canonißin zu Birlin in fernere ſondre Be⸗

ſchirmung genommen / Patenta wider die Aebtißin
angeſchlagen / Sie mannigfaͤltig gelaͤſtert/ u. dergl .
m. Heſſen⸗Caſſel hatte ſich lange Zeither eiyen

Vergleich zu ſtifften bemuͤhet und mancherley
Handlung mit Preußen gepflogen / welches auch

endlich Hoffnung verſpuͤren laſſen / daß es derglei⸗

chen eingehen wolle / auch ein Project Vergleichs
von ſich gegeben / dargegen die Aebtißinne ihre end⸗

liche Erklaͤrung bekant gemacht / damit aber Preuſ⸗
ſen nicht zufrieden geweſen / ſondern ohnverſehens

Berlin geſchicket / und wollen wir hier beyde neben

einander geſezt dem Leſer mittheilen / darmit er die

verſchiedene Meynungen deſto beſſer ſehen
koͤnne.

Copia des Preußiſchen Vergleichs / darinnen

die mit groͤberer Schrifft gedruckte Paſſagen un⸗

leydlich geſchienen und neuerlich auffgebracht zu

ſeyn von Fr. Abtißin geklagt wurde .

Ad I.

Wird die Ceſſion von Ao . 1547 . pro funda·

mento geſeßet / und erkennen dieſem nach Ihre Koͤ⸗

nigl . Mujeſt . in Preußen die Frau Abtißln und

das Kayſerl .frey/weltliche Stifft fuͤr einen unmtt⸗

telbahren Reichs /und Creyß ⸗Stand / und nachdem

Se . Koͤnigl. Majeſt . keines weges gemeynet hoch

Bb 3 ge⸗

einen ſchon ſeines Orts geſiegelten Vergleich vonſ
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meynet hochgedachte Frau Abtißin Durchl . als

Se. Koͤnigl. Majeſt nahen Anverwandtinund dero

Stifft an dero Irnmedictaͤt / Freyheit und wohl⸗

hergebrachten Rechten und Gerechtigkelten einiger

Geſtalt Eintrag zufuͤgen zu laſſen / alſo nehmen
hingegen Se . Koͤnigl. Majeſt . als des Fuͤrſtl.

Hauſes Juͤlich Durchl . Succeſſor Ihre Durchl .

ſamt denen Decaneſſin , Kuͤſterin / hanoineſſen /
Capitularen und Stiffts Bedienten auch Geiſt⸗

lichen und alle andere den Stifft Zugehoͤrtge/
Einhaltes beruͤhrter Juͤliſchen Ceſſion in dero

maͤchtigen Schuß und Protection und wollen an

dero Bedtenten gnaͤdigſten und nachdruͤcklichen

Befehl ergehen laſſen / Ihre Durchl . und das

Stifft nicht allein auf keinerley Weiſe / unter was

Schein es auch ſeyn moͤchte/ zu beeintraͤchtigen /

ſondern vielmehr / bey allen Vorfallenheiten zu Er⸗

haltung Recht und Gerechtigkeiten / auch Intraden /
auf Ihrer Durchl . der Frau Abtißin Er⸗

ſuchung / alle kraͤfftigſte Huͤlffe und Beyſtand
zu leiſten .

( 2. 2
So erkennen hinwteder Ihre Durchl . Se . Koͤ—

nigl . Majeſt . in Preußen krafft beſagter Juͤlſchen

Succeſſion, für des Stlffts Erb ⸗Volgt und Erb⸗
Schutz⸗Herꝛn / und gleichwie es allerdings bey

ſolcher Juͤllſchen Ceſſion und deren Sr . Koͤnigl.

Majeſt . darinn uͤbertragenen Rechten ſein verblei⸗

ben hat / alſo wird auch dieſes alles ihres Einhalts

allhie wiederholt/ und wollen Ihre Durchl . wenn

Ihro dem Stifft und deſſen Augehoͤrtgen der

Schutz wuͤrcklich geleiſtet wird / keineswegen dar⸗

unter etwas zu Seiner Koͤnigl. Majeſt . in Preuſ⸗

ſen Præjudit ſuchen und vornehmen / ſondern ſie
und das Stifſt haben Sr . Koͤntgl. Majeſt. Pro⸗

tection ferner ſich zuerfreuen und getroͤſten ſich de⸗

ro maͤchtigen Schußes .

35

Zudem Ende denn auch Se . Koͤnigl. Majeſt.
in Preußen diejentge Edicta vom 16 . Novy . und

14 . Dec . 1703 . woruͤber Ihr . Durchl . Beſchwer⸗

de gefuͤhret / hiemit auffheben / auch dasjenige was

in der Koͤnigl. Declaration ſub dato Schoͤnhau⸗
ſen den 28 . Julii 1703 . gegen die Capitulares und

Stiffts⸗Bedienten reſerviret worden / krafſt dieſes
caſſiren / und ſolches alles in denen an dero Koͤnigl.

Bediente abzulaſſenden Koͤnigl. Befehl⸗Schrei
bern einrucken / wie nicht weniger / ob die

Schoͤnhaͤußl . Declatation der ůͤbrigen dar⸗

inn enthaltenen Perſonalien und Contento -

rum halber in rotum zu caſſiren / in gleichen ob ein

Revocations . Patentzu drucken / zu publicirenund
aller Orthen zu afligiren noͤthig ſeye/ die in fine

dieſes Vergleichs erwehnte fernere Conference

mit unterſuchen und abthun laſſen wollen / mithin

Anverwandin / thre Stifft und Zugehoͤrigein dero

beharꝛl. Koͤnigl. Affection und reſpective Gnade

ferner auf· und annehmen / und ſie wider maͤn⸗

1

Beſchreibung

Ihre Durchl . die Frau Abtißin / als dero nahe

gedachter Frau Abtißin als Sr . Koͤntgl. Majeſt .
nahe Anverwandin und dero Stiſt an dero Imme .

dietaͤt / Freyheit / und wohlhergebrachten Rechten /
und Gerechtigkeiten einiger Geſtalt Eintrag zu

laſſen / alſo nehmen hingegen Se. Koͤnigl . Majeſt .
als des Fuͤrſtl. Hauſes Guͤlich Durchleuchtigſter
Succeſſor Ihre Durchl . ſa mt denen Decaneſſin ,
Kuͤſterinnen / Chanoineſſen / Capitularen und

Stiffts · Bedienten auch Geiſtliche und andere dem

Stifft Zugehoͤrige Einhalts beruͤhrter Juͤl. Cel⸗

ſion , in dero maͤchtigen Schutz und Protection ,
und wollen an dero Bedienten gnaͤdigſten und

nachdruͤckl . Befehl ergehen laſſen Ihre Durchl .

und das Stifft nicht allein auff keinerley Welſe /
und unter was Schein es auch ſeyn moͤchte/ zu be⸗

eintraͤchtigen / ſondern vielmehr bey allen Vorfal⸗
lenheiten zu Unterhaltung Recht und Gerechtig⸗
keiteit / auch Intraden Ihrer Fuͤrſtl. Durchleuchtig⸗
keit auf geztemendes Anſuchen allerkraͤfftigfte
Huͤlffe und Beyſtand leiſten .

( 20
So erkennen Ihre Durchl . Se . Koͤnigl. Maj .

in Preuſſen Krafft beſagter Juͤllſchen Succeſſion ,

fuͤr des Stiffts Erb⸗Voigt und Erb⸗Schutz⸗Herꝛn
und gleichwie es allerdings bey ſolcher Juͤliſchen
Ceſſion und denen Sr . Koͤnigl. Majeſt . darinn

uͤbertragenenRechten ſein voͤlligesVerbletben hat/
alſo wird auch dieſelbe ihres Einhalts allhier wie⸗

derhohlet / und wollen Ihre Durchl . weil dem

Stifft und deſſen Angehoͤrlgen Se. Koͤnigl . Maj .
den Schutz jedesmahl wuͤrcklich leiſten werden /
keineswegs darunter etwas zu Sr. Koͤntgl. Majeſt .
in Preußen Præjudi ſuchen oder vornehmen / ſon⸗
dern ſie und das Stifft haben Sr . Koͤn. Maj . in

Preußen prote ction und maͤchtigen Schutzes ſich
ferner zu erfreuen und zu getroͤſten/ wollen ſich auch

gegen dieſelbe und ihre Nachkommen an der Cron

und Chur dergeſtalt und alſo / wle es der Juͤliche
Receſs und darinn gegruͤndete Schus ⸗Verwand⸗
ſchafft mit ſich bringet / jedesmal betragen und er⸗

weiſen .
3.

Zu dem Ende denn auch alles dasjenige / was bis⸗

her bey den vorgefallenen Irrungen einem oder an⸗

dern Theile an ſeinen Juribus nachthellig ſeyn/ oder

geachtet werden kan / hiermit fuͤr nichtig erklaͤret /
auch gaͤntzlichcaſſiret und auffgehoben wird / der⸗

geſtalt / daß ſolches keinem Theile an ſeiner Befug⸗
niſſe / Freyheit / Recht und Gerechtigkeit nachtheil

und præjudicirlich ſeyn ſolle oder moͤge / geſtalt

denn auch ſo wohl Se. Koͤnigl . Majeſt . in Preußen
diejenige Edicta , vom 16 . Nov. und 14 . Dec .

1703 . woruͤber Ihre Durchl . Beſchwerde gefuͤh⸗

ret / hiemit auffheben / auch dasjenige / wasin der⸗

Koͤnigl. Declaration ſuc dato Schoͤnhauſen vom

18, Juli 1503 . gegen die Capitulares und Stifft
Bediente relcribiret worden / caſſiren / und ſolches
alles in dem an dero Bedienten abzulaſſenden

Koͤnigl. Befehl ⸗Schreiben einruͤcken laſſen wol⸗

len / mithin Ihre Durchl . die Frau Abbatißin / thr
Stifft und Zugehoͤrige/ in dero beharꝛliche Koͤ⸗

nigl . Aflection iind Neigung ferner auff / und an⸗

nehmen / und dero kraͤfftigen Schunes verſichernz

nig⸗

Weſobätiſche Geſch .
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1707 . nigliche niemahls aber wider der Frau
Abtißin Durchl . als Ordinariam und Obrig⸗
keit dero kraͤſſtigen Schutzes verſichern .

4 .

Und damlt Ihre Durchl . die Frau Abtißin in

Guͤte und durch die Fuͤrſtl. Heſſen⸗Caſſellſche In⸗

terpoſition in gaͤntzlichen Ruheſtand geſetzet wer⸗

den moͤge / es auch mit der Decaniſſin Wahl ſeine

Richtigkeit habe / ſolchemnach wird man bey eben

gemeldter Conference , aufſ Mittel und Wege /
welcher Geſtalt die Graͤfin von Horn zu aggratüi⸗
ren / bedacht ſeyn / wie denn Ihre Durchl . die Frau
Abtißin ſich dahin erklaͤren / daß ſie auff gepflo⸗
gene naͤhere Handlung alles / was nur ohne des

Stiffts Nachthell thunl . Sr . Koͤnlgl. Maj . zu⸗

gefallen / gerne relolviren und eingehen wollen ;

inzwiſchen aber ſoll ermeldte Graͤfin von Horn / da⸗

ferne ſie zur Aggratiation aſpiriren will der bißhe⸗

rigen Thaͤtlichkeiten / auch des Capituls / Capitul⸗

Hauſes und aller andern Anmaſſungen und Emo⸗

lumenten ( Einhalts Kayſerl . Verordnung ) ſich
gaͤntzlich enthalten und derſelben gemaͤß leben .

5.

Was im uͤbrigen die Jura Privatorum und an⸗

dere Intraden concernirende Poſten belanget /
bleiben dieſelbe billich in foros competenti , ( wie
unten erwehnet ) auszumachen / und wollen

Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt mit Dero maͤchtigen Pro⸗

tection dazu allen Vorſchub thun / mithin ſogleich
die auff der Capitularen Præbenden - Einkuͤnfften
verhengte Arreſta auffheben / auff daß ſolche hin⸗
kuͤnfftig hinterbleiben / und die vorfallende Sachen
der Transaction de An . 1570 . gemaͤß/ vor dem

Abteyl . Gerichte ausgemachet werden / ernſtl .
Beſehl ergehen laſſen / geſtalt dann auch / well die

Nachjahre bey dem Stifft auffgehoben ſeynd/ es

dabey ſein Bewenden hat . Wenn denn auch we⸗

gen Ableſung von der Cantzel und alligirung der

als auch Ihro Durchl . und die mit derſelben biß 170 ) .

her in lite befangene Membra Capituli deren am

Kayſerl . Reichs⸗Hofrath Rechts⸗haͤngigen Pro⸗

ceſſen und was durch deren Veranlaſſung von Ih⸗
ro Durchl . zu Seiner Koͤnigl. Maj . in Preuſſen
Præjuditz und der Guͤliſchen Succeſſion zuwider

vorgenommen worden / hiernit kraͤfftigſt renuncü⸗

ren und ſich deſſen allen begeben / auch daſelbſten
deſſen Anzelgung ohnverlaͤngt verfügen laſſen wol⸗

len / und dagegen in Sr . Koͤnigl. Maj . Aflection

und maͤchtige Beſchůtzung ſich ergeben .

4 .

Und damit ſowohl die wegen der vormahligen
Decaniſſin , Kuͤſterin und Chanoineſſin vorgefal⸗
lene Irrungen / welche zu dieſen Mißverſtaͤnden
zwiſchen Ihro Koͤnigl. Majeſt . in Preuſſen und

Ihrer Fuͤrſtl. Durchl . den groͤſten Anlaß gegeben/
und ſich daher nicht gefallen laſſen / als auch was

wegen der letzten Decaniſſin Wahl vorgenommen /

gleichfalls gehoben / und Ihre Fuͤrſtl. Durchl . die

Frau Abtißin in Guͤte und durch die Fuͤrſtl. Inter⸗

poſitionen in gaͤntzlichen Ruheſtand geſetzet werden

moͤge / als hat es bey der Decaniſſin Wahl ſein
Bewenden / wie denn auch Ihre Durchl . die Fr .

Abtißin auff Verlangen Sr . Koͤnigl. Majeſt . in

Preuſſen / und zu Dero Relpect die gegen die

Kuͤſterin und Chanoineſſen gefaſſete Ungnade
fahren laͤſſet / die auff Dero Præbenden und Ein⸗

kuͤnffte angelegte Arreſte auffhebet / und dieſelbe
voͤllig reſtituiret / jedoch dergeſtalt und alſo / daß
dieſelbe / ſowohl dem von ſeiner Koͤnigl. Majeſtaͤt
den 2 t . Jannar . An . 1700 . ertheilten Decret ge⸗

maͤß/ zufoͤrderſt Ihrer Durchl. ( ſalva tamenil -

larum exiſtimatione ) depreciren / als auch einen

allhter abgefaſſeten Revers von ſich ausſtellen /
worinn dieſelbe Ihrer Fuͤrſtl. Durchl . kuͤnfftig al⸗

len Reſpect und Gehorſam / und daß ſie ſich denen

Statuten und Obſervanz gemaͤß bezeigen wollen /
nochmahls ſich obligiren / mithin ratione der biß⸗
herlgen Perceptorum durchgehende richtige Rech⸗
nung ablegen / und was ſie von denen ins Capitul ⸗
Hauß gehoͤrigen Briefſchafften in Haͤnden und
Verwahrung haben / treulich und ſofort dahin
einlieffern .

5.

Was itn uͤbrigen die Jura privatorum und an⸗

dere Intraden concernirende Poſten anlanget /
bleiben dieſelbe billich in toro competenti aus⸗

zumachen / und wollen Ihro Koͤnigl. Maj . mit

Dero maͤchtigen Protection , darzu allen Vor⸗

ſchub thun / mithin ſogleich die auff deren Capitu -
laren Præbenden verhengte Arreſta auffheben / und

daß ſolche hinkuͤnfftig unterbleiben / auch die vor⸗

fallende Sachen / der Transaction de An . 1570 .

gemaͤß / vot dem Abteyl . Gericht ausgemachet
werden / ernſtl . Befehl ergehen laſſen / geſtalten
denn auch / weilen die Nachjahre auffgehoben
ſeynd / es dabey ſein Bewenden hat . Wenndenn

auch wegen Ableſung von der Cantzel und Attigi⸗
rung der Kayſerl . Avocatotien in der Muͤnſter⸗

Kayſerl .
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Kayſerl. Ayocatorien in ihrer DSurchl . der Frau

Aebtißin Muͤnſter⸗Kirche Irrungen entſtanden /
ſo iſt billich / daß Ihro Durchl . und dero Stifft in

bublicir - und Affigirung aller und jeder von der

Roͤm. Kayſerl. Maj. auch von Reichs / und Creyß⸗

wegen zukommenden Patenten und Verordnungen /

wie in allen dero uͤbrigen / alſo auch in dero Muͤn⸗

ſter Kirche unbehindert privativẽ verbleiben / mit

denen Koͤnigl. Preußiſchen Publicandis aber es

nach der juͤngſten Transaction de An . 168 1. § . 2.

darinn deutl . verſehener maſſen gehalten werden

ſolle. Im uͤbrigen und weilen die andere Abteyl .
Gravamina , welche des Hn. Landgrafens zu Heſ⸗

ſen⸗CaſſelHochfuͤrſtl. Durchl . am 21 . Nov. 1499 .

von Wien aus / nachgehends aber den 17 . Mertz

1702 . von Brehmen aus eins nach Caſſel zuge⸗

fertiget worden / ingleichen alle An . 1695 . zwi⸗

ſchen Stlfft und Stadt verhandelte und noch biß
htehin dazu gekommene Beſchwerden / abſonder⸗
lich aber was von Ihrer Durchl . der Frau Abtißin
zu Buͤckeburg deducirten 8. Puncten ratione Sa -

tisfactionis und ſonſten in dieſem Vergleich nicht

debattiret worden / ihrer Vielheit aber dermalen

allhter nicht eroͤrtert und abgethan werden koͤnnen/
als iſt allerſeits beliebt worden / daß iumerhalb zwey

Monaten à dato der Ratification dieſes Ver⸗

gleiches Se . Koͤnigl. Maj . unpartheylſche Depu⸗
tirte ernennen / wie auch Ihre Durchl . die Frau
Abtißin ebenmaͤßig zwey von denen Ihrigenhierzu
deputirten / durch welche obgedachte Gravamina

geſamter Hand abzuthun / auch der Frau Abttſ⸗
ſin gegen alle thre widerſpenſtige Lehen⸗Leute und

Cenſiten nachdruͤckl. Aſſiſtenz angedeyhen zu laſ⸗
ſen / mithin daß Se . Koͤnigl. Maj . im Stande

und Dero ernſter Wille ſeye das Stifft als Erb⸗

Schutz⸗Herr zu ſchuͤtzen/ in der That zu zeigen/
auch durch die Ihrigen dem Stifft durchaus glei⸗

ches Recht und Gerechtigkeit / denen Transactio -

nen und Receſſen gemaͤß/ wiederfahren zu laſſen/
geſtalt denn auch Se . Koͤntgl. Maj . und Ihro
Durchl . die Frau Abtißin alles Mißtrauen zu be⸗

nehmen / geſchehen laſſen wollen / daß vor diß⸗
mahl jemand von des Herrn Landgrafen zu Heſſen⸗
Caſſel als Mediatoris Hochfuͤrſtl . Rinteliſche
Cantzley adhibiret / und alſo der gantzen Sache

in Conformitaͤt dieſes Vergleichs thre voͤllige und

richtige Abhelffung und Endſchafft gegeben werden

moͤge. Verden / den 24 . Sept . 1705 .

Charlotta Sophia , H. Z. C.

Abbatißin .

Die Frau Abtißin ließ ſich auff verſchledenen
Univerſitaͤten belehren / ob nicht die mit groͤſſern
Littern gedruckte Buchſtaben im Preußiſchen
Vergleichs⸗Inſtrument dem Hochſtifft verfaͤng⸗
lich waͤren ? die denn mit Ja antworteten / im

Gegentheil der Aebtißin projectirte Deſideria

Beſchreibung Weſtphaͤliſche Geſchichte .

Kirche Irrungen entſtanden ; ſo iſt dieſes dahim
verglichen und beliebt / daß Ihro Durchl . und

dero Stifft in Publicir - und Affigirung aller und

jeder von der Roͤm. Kayſ . Maj . auch don Reichs⸗
und Creyß wegen denenſelben immediate zukom⸗
menden Patenten und Verordnungen / wie in

allen den uͤbrigen / alſo auch in der Muͤnſteriſchen
Kirche bey der bißherigen Obſervanz unbehindert
bleiben / mit dem Koͤnigl. Preußiſ . Publicandis

auch nach der juͤngſten Transaction de An . 168 1.

§. 2. darinnen deutlich verſehener maſſen es gehal⸗
ten werden ſoll.

Im übrigen / und wellen die andere Gravami⸗

na , abſonderlich diejenige / ſo An . 1695. 1699.
und 1700 . vorkommen / ihrer Vielheit halber/
dermahlen allhier nicht eroͤrtet und abgethan wer⸗

den koͤnnen ; als erklaͤren ihre Koͤnigl. Maj . in

Preuſſen innerhalb 2. Monat von dato der Kati⸗⸗

fication dieſes Vergleichs einen unpartheyiſchen
Commiſſarium , worzu der Frau Abtißin Hoch⸗
fuͤrſtl . Durchl . einige aus Sr . Koͤnlgl. Majeſtaͤt
Bedienten vorzuſchlagen hat / zu benennen / und

durch denſelben obgedachte Gravamina ohne Weit⸗

laͤufftigkeit abzunehmen / auch der Frau Abtißin
Durchl . gegen alle ihre widerſpenſtige Lehen ⸗Leute
und Cenſiten nachdruͤckliche Alliſtente ang / deyhen
zu laſſen / mithin daß Se . Koͤnigl. Majeſtaͤt in

Preuſſen im Stande und Dero ernſter Wille ſey/
das Stifft als Erb ⸗Schutz⸗Herr zu ſchuͤtzen in der

That zu zeigen / auch durch die Ihrige dem Stifft
durchaus gleiches Recht und Gerechtigkeit denen

Transactionen und Receſſen gemaͤß/ wiederfah⸗
ren zu laſſen / geſtalt denn Se . Koͤnigl. Maj . um

Ihr . Durchl. der Frau Abtißin alles Mißtrauen
zu benehmen / geſchehen laſſen wollen / daß ſie vor

dißmahl jemand von des Hn . Landgrafens Durchl .
Rintel . Cantzley adhibiren und alſo die gantze

Sache in Conformitaͤt dieſes Vergleichs ihre voͤl⸗

lige und richtige Abhelffung und Endſchafft errel⸗

chen moͤge . Zu mehrer Beſtaͤrckund Veſthal⸗
tung iſt dieſer Vergleich von denen Eingangs be⸗

meldten Koͤntgl. und Fuͤrſtl. Perſonen eigenhaͤndig
unterſchrieben / und mit Dero relpecti Koͤnigl.
und Fuͤrſtl. Inſiegel bedruͤcket worden . So ge⸗

ſchehen den 20 . Octobr . An . 1705 .

Fridrich Rex .

( L. S. )

billigten / es blieb aber die Sache dermahln un⸗

ausgemacht / und gab die Aebtißin in dieſem Jahr
eine Deduction heraus / darinn Sie uͤber Ihr
zugefuͤgtes Drangſal und nicht erfolgten Vergleich
auch darbey bezeigte Preußiſche Wanckelmuͤtig/
eit ſehr dolirte .

1707

ſehn
bon

fſler
witt

un
Bis

gew

St⸗
ver !

ihꝛe
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